\ﬁRl Appenzell Ausserrhoden Kantonsrat Biiro des Kantonsrates

Regierungsgebaude
9102 Herisau

Biiro des Kantonsrates, 9102 Herisau Anja Jenny
. o Assistenz Kantonskanzlei

An die Mitglieder Tel. 07135362 34

des Kantonsrates anja.jenny@ar.ch

Herisau, 17. Mai 2018 / aje

Kantonsratssitzung vom 11. Juni 2018; Einladung, Traktandenliste und Unterlagen

Sehr geehrte Damen Kantonsratinnen
Sehr geehrte Herren Kantonsrate

Wir freuen uns, Sie im Namen des Biiros des Kantonsrates zur ersten Sitzung des Amtsjahres 2018/2019 ein-
zuladen, und zwar auf Montag, 11. Juni 2018, 08.15 Uhr, im Kantonsratssaal, Regierungsgebaude, Herisau.

Zu dieser Sitzung begrissen wir die neuen Mitglieder Lukas Scherer (Herisau), Nicole Graf (Schénengrund)
und Matthias Tischhauser (Gais).

Gemass Art. 27 der Geschaftsordnung des Kantonsrates wird die erste Sitzung eines neuen Amtsjahres durch
das amtsalteste Kantonsratsmitglied eroffnet. Kantonsrat Gilgian Leuzinger, Bihler, wird die Geschéafte bis zur
Wahl der neuen Kantonsratsprasidentin oder des neuen Kantonsratsprasidenten leiten.

Traktandenliste

1. Er6ffnung durch das amtsalteste Kantonsratsmitglied, Kantonsrat Gilgian Leuzinger, Bihler
2. 0200.411 Wahlbericht 2018; Erwahrung der Ergebnisse

3. Vereidigung des neugewahlten Kantonsrates Matthias Tischhauser, Gais

4. 0100.36 Biuro des Kantonsrates; Wahl Amtsjahr 2018/2019

5. Vereidigung der neugewahlten Richterinnen und Richter

6. Vereidigung der neugewahlten Behérdenmitglieder der Gemeinden

7. 0100.37 Standige Kommissionen; Wahl Amtsjahr 2018/2019

8. 0100.41 Postulat der SP-Fraktion, Bericht zur sozialen Lage der Bevdlkerung des Kantons Appenzell
Ausserrhoden; Erheblicherklarung

9. 1400.3181 Baugesetz, Teilrevision (RPG-Revision 2012); 2. Lesung
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Zu den Traktanden 1, 3, 5 und 6 erhalten Sie keine Unterlagen. Die Unterlagen zu Traktandum 2 und Trak-
tandum 9 (Bericht und Antrag der vorbereitenden parlamentarischen Kommission) erhalten Sie mit Nachver-

sand vom 24. Mai 2018.

Ausserdem finden Sie beiliegend die Sitzordnung sowie die Sitzungsdaten fiir das neue Amtsjahr.

Bei einer Wahl von Kantonsrat Beat Landolt zum Kantonsratsprasidenten findet im Anschluss an die Sitzung
eine Feier statt. Die entsprechende Einladung der Gemeinde Gais wurde lhnen direkt durch die Gemeindever-

waltung zugestellt.

Im Namen des Biros des Kantonsrates

)

o 5 o

Florian Hunziker, Prasident

Beilagen
Beilage 1 Sitzordnung Amtsjahr 2018/2019
Beilage 2 Sitzungsdaten Amtsjahr 2018/2019

Roger Nobs, Ratschreiber
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\ﬂRl Appenzell Ausserrhoden Kantonsrat Biiro des Kantonsrates

Regierungsgebaude
9102 Herisau

Anja Jenny
Assistenz Kantonsrat
Tel. 071 353 62 34
anja.jenny@ar.ch

Kantonsrat Appenzell Ausserrhoden
Sitzungen Amtsjahr 2018/2019

1. Sitzung Montag, 11. Juni 2018

2. Sitzung Montag, 24. September 2018
3. Sitzung Montag, 29. Oktober 2018

4. Sitzung Montag, 3. Dezember 2018
5. Sitzung Montag, 25. Februar 2019

6. Sitzung Montag, 1. April 2019

7. Sitzung Montag, 13. Mai 2019, und

Dienstag, 14. Mai 2019
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Regierungsgebaude
9102 Herisau

Biiro des Kantonsrates, 9102 Herisau Anja Jenny
. o Assistenz Kantonsrat

An die Mitglieder Tel. 07135362 34

des Kantonsrates anja.jenny@ar.ch

Herisau, 24. Mai 2018 / aje

Kantonsratssitzung vom 11. Juni 2018; Nachversand zu Traktanden 2 und 8

Sehr geehrter Herr Kantonsratsprasident
Sehr geehrte Damen Kantonsratinnen
Sehr geehrte Herren Kantonsrate

Sie erhalten beiliegend den mit der Einladung vom 17. Mai 2018 angekiindigten Wahlbericht des Regierungs-

rates (Traktandum 2) sowie den Bericht und Antrag der vorbereitenden parlamentarischen Kommission zu
Traktandum 8 (Baugesetz, Teilrevision; 2. Lesung) der Kantonsratssitzung vom 11. Juni 2018.

Freundliche Grisse __—

Roger Nobs, P\atgéhreiber
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Regierungsrat, 9102 Herisau

An die Mitglieder
des Kantonsrates

Herisau, 22. Mai 2018 / aje

0200.411
Wahlbericht 2018; Erwahrung der Ergebnisse

Sehr geehrter Herr Kantonsratsprasident
Sehr geehrte Damen Kantonsratinnen
Sehr geehrte Herren Kantonsrate

A. Ausgangslage

Regierungsrat Regierungsgebaude
9102 Herisau

Tel. 071 353 62 34
Fax 071 353 68 64

Uber die im Kanton und den Gemeinden seit dem letzten ordentlichen Wahltermin getroffenen Wahlen erstat-

ten wir Ihnen folgenden Bericht:

1. Wahlergebnisse aus dem Kanton

Mitglieder des Obergerichts

Ramseyer Stephan
Sieber Daniela

2.  Wabhlergebnisse aus den Gemeinden

Mitglieder des Kantonsrates

Herisau: Scherer Lukas
Schonengrund: Graf Nicole
Gais: Tischhauser Matthias
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Mitglieder des Einwohnerrates Herisau

zu vereidigen nicht zu vereidigen
Baumgartner Peter X
Forster-Frick Heidi X
Fuchs André X
Ries Katja X
Mitglieder des Gemeinderates
zu vereidigen nicht zu vereidigen
Urnasch: Bossard-Bachmann  Julia X
Herisau: Aggeler Glen X
Schwellbrunn: Bicker Barbara X
Stein: Erzinger Monika X
Waldstatt: Anderegg-Nef Marianne X
Speicher: Konig Paul X
Trogen: Schonenberger Andreas X
Wald: Abate Nicolo X
Fry Thomas X
Jann Claudia X
Stahr Thomas X
Welz Enza X
Grub: Lehner Bruno X
Heiden: Lutz Jorg X
Walzenhausen: Zind Walter X
Zust Hanspeter X
Reute: Heierli Mike X
Mitglieder der Geschaftsprufungskommission
zu vereidigen nicht zu vereidigen
Urnasch: Vlacic Vujadin X
Buhler Leuzinger Gilgian X
Speicher: Schiltknecht Tobias X
Walser Urban X
Trogen: Cadonau Stoppler Patricia X
Wald: Mathis Bruno X
Grub: Bischofberger Edith
Lutzenberg: Stubbe Helga
Reute: Beleffi Roland
Gemeindeschreiber
zu vereidigen nicht zu vereidigen
Waldstatt: Rabsamen Armin X
Wolfhalden: Stibi Marco X
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3.  Zusammenstellung

Total Neuwahlen zu vereidigen nicht zu vereidigen

Obergericht 2 2 0
Kantonsrat 3 1 2
Einwohnerrat Herisau 4 4 0
Gemeinderat 17 16 1
Geschaftspriifungskommission 9 6 3
Gemeindeschreiber 2 2 0

Total 37 31 6
4. Vakante Sitze

Gemeinde Schwellbrunn: 1 Sitz im Gemeinderat (Ersatzwahl voraussichtlich am 23. September 2018)
Gemeinde Bihler: 1 Sitz im Gemeinderat (Termin der Ersatzwahl noch offen)

5. Prifung gesetzlicher Hindernisse
Gemass den gemeinderatlichen Wahlberichten bestehen keine nach Verfassung unstatthaften Verwandt-

schaftsgrade zwischen den bisherigen und den neu gewahlten Behérdenmitgliedern. Es sind keine gesetzli-
chen Hindernisse gegen die Anerkennung der vorstehenden Wahlen bekannt.

B. Antrag

Der Regierungsrat beantragt Ihnen, die im Bericht aufgefihrten Wahlen anzuerkennen und die zu vereidigen-
den Amtspersonen zur Vereidigung aufzurufen.

Im Namen des Regierungsrates

sign. Paul Signer sign. Roger Nobs

Paul Signer, Landammann Roger Nobs, Ratschreiber
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des Kantonsrates

Regierungsgebaude
9102 Herisau

Anja Jenny
Assistenz Kantonsrat
Tel. 071 353 62 34
anja.jenny@ar.ch

Erweitertes Biro des Kantonsrates, 9102 Herisau

An die Mitglieder
des Kantonsrates

Herisau, 23. April 2018 / aje

0100.36
Buro des Kantonsrates; Wahl Amtsjahr 2018/2019

Sehr geehrte Damen Kantonsratinnen
Sehr geehrte Herren Kantonsrate

Anlasslich der ersten Kantonsratssitzung des Amtsjahres 2018/2019 vom 11. Juni 2018 wird das Biro des
Kantonsrates fir das Amtsjahr 2018/2019 bestellt. Wahlbehérde ist gemass Art. 73 Abs. 1 lit. a der Kantons-
verfassung (bGS 111.1) der Kantonsrat. Die Amtsdauer betragt ein Jahr.

Nach Art. 4 der Geschaftsordnung des Kantonsrates (bGS 141.2) besteht das Buro aus der Ratsprasidentin
oder dem Ratsprasidenten, einer ersten Vizeprasidentin oder einem ersten Vizeprasidenten und einer zweiten
Vizeprasidentin oder einem zweiten Vizeprasidenten. Die Ratsprasidentin oder der Ratsprasident sowie die
erste und zweite Vizeprasidentin oder der erste und zweite Vizeprasident dirfen nicht alle der gleichen Partei
angehdren oder parteiunabhangig sein. Eine sofortige Wiederwahl fir die gleiche Funktion ist nicht zulassig.

Die Ratschreiberin oder der Ratschreiber ist von Amtes wegen Mitglied des Blros. Sie oder er nimmt beratend
an den Sitzungen teil und fuhrt das Aktuariat.

Das erweiterte Blro unterbreitet Ihnen die folgenden Wahlvorschlage fur das Amtsjahr 2018/2019:

Prasident Landolt Beat, Gais, SP
1. Vizeprasidentin Alder-Preisig Katrin, Herisau, FDP
2. Vizeprasident Hartmann Marcel, Herisau, CVP/EVP

Im Namen des erweiterten Biros des Kantonsrates

Florian Hunziker, Prasident Roger Nobs, Ratschreiber
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des Kantonsrates

Regierungsgebaude
9102 Herisau

Anja Jenny
Assistenz Kantonsrat
. o Tel. 071 353 62 34
An die Mitglieder anja.jenny@ar.ch

des Kantonsrates

Erweitertes Biro des Kantonsrates, 9102 Herisau

Herisau, 23. April 2018 / aje

0100.37
Standige Kommissionen des Kantonsrates, Wahl Amtsjahr 2018/2019

Sehr geehrte Damen Kantonsratinnen
Sehr geehrte Herren Kantonsrate

A. Ausgangslage

Anlasslich der ersten Kantonsratssitzung des Amtsjahres 2018/2019 vom 11. Juni 2018 werden die standigen
Kommissionen des Kantonsrates fiir das neue Amtsjahr gewahlt.

Wahlbehorde ist gemass Art. 73 Abs. 1 lit. a der Kantonsverfassung (bGS 111.1) der Kantonsrat. Nach Art. 6
Abs. 3 lit. ¢ der Geschéaftsordnung des Kantonsrates (nachfolgend GO KR; bGS 142.2) bereitet das erweiterte
Biro die Wahlen vor.

Der Kantonsrat wahlt jeweils zu Beginn eines Amtsjahres die Mitglieder sowie die Prasidentinnen oder Prasi-
denten der folgenden stédndigen Kommissionen, soweit sie nicht bereits durch die Gesetzgebung bestimmt sind
(Art. 7 GO KR):

a) Staatswirtschaftliche Kommission;

)  Finanzkommission;

) Justizkommission;

)  Kommissionen nach besonderer Gesetzgebung.

o O T

Zurzeit bestehen keine Kommissionen nach besonderer Gesetzgebung.
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B. Wahlbestimmungen
Die Geschaftsordnung des Kantonsrates schreibt vor, dass die Aufsichtskommissionen des Kantonsrates aus
jeweils mindestens fiinf Mitgliedern bestehen. Gemass standiger Praxis des Kantonsrates sind diese Kommis-

sionen mit jeweils sieben Mitgliedern besetzt.

Nach Art. 8 Abs. 1i.V.m. Art. 9 Abs. 1 der GO KR darf niemand gleichzeitig Mitglied der Finanzkommission
und der Staatswirtschaftlichen Kommission sein.

Nach Art. 25 Abs. 3 der GO KR ist die Starke der Fraktionen bei der Wahl der standigen Kommissionen ange-
messen zu berlcksichtigen.

C. Wahlantrage

Das erweiterte Biro unterbreitet Ihnen die beiliegenden Wahlvorschlage fur das Amtsjahr 2018/2019.

Im Namen des erweiterten Biros des Kantonsrates

Florian Hunziker, Prasident Roger Nobs, Ratschreiber
Beilage
Beilage 1 Wahlantrage Standige Kommissionen Amtsjahr 2018/2019
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0100.37 - Beilage 1

Kantonsrat Erweitertes Biro
des Kantonsrates

Standige Kommissionen des Kantonsrates, Wahl Amtsjahr 2018/2019; Wahlantrage

1. Staatswirtschaftliche Kommission

Zusammensetzung 2017/2018

Sittaro Monica, Teufen, FDP, Prasidentin (2015)
ZelerNussbaum-Andrea—Lutzenberg-pu-(2013)
Balmer Yves Noél, Herisau, SP (2015)

Raschle Walter, Schwellbrunn, SVP (2015)
Wigger Annegret, Heiden, SP (2016)

Hartmann Marcel, Herisau, CVP/EVP (2017)
Joos-Baumberger Annette, Herisau, FDP (2017)

2. Finanzkommission

Zusammensetzung 2017/2018

Bischof Edgar, Teufen, SVP, Prasident (2004/2015)
Frischknecht Claudia, Herisau, CVP/EVP (2014)
Solenthaler Jiirg, Wald, pu (2014)

Fuhrer Michael, Herisau, SVP (2015)

Schmid Oliver, Teufen, FDP (2015)

Pletscher Ernst, Reute, SP (2017)

Zusammensetzung 2018/2019

Sittaro Monica, Teufen, FDP, Prasidentin (2015)
Balmer Yves Noél, Herisau, SP (2015)

Raschle Walter, Schwellbrunn, SVP (2015)
Wigger Annegret, Heiden, SP (2016)

Hartmann Marcel, Herisau, CVP/EVP (2017)
Joos-Baumberger Annette, Herisau, FDP (2017)
Mauch-zZiger Heinz, Stein, pu (2018 neu)

Zusammensetzung 2018/2019

Bischof Edgar, Teufen, SVP, Prasident (2004/2015)
Frischknecht Claudia, Herisau, CVP/EVP (2014)
Solenthaler Jirg, Wald, pu (2014)

Fuhrer Michael, Herisau, SVP (2015)

Schmid Oliver, Teufen, FDP (2015)

Pletscher Ernst, Reute, SP (2017)

Schnyder lwan, Urnésch, FDP (2018 neu)
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3. Justizkommission

Zusammensetzung 2017/2018

Wickart Jirg, Walzenhausen, pu, Prasident (2011/2014)
Lenz Silvia, Gais, FDP (2003)

Federer Johanna, Herisau, SP (2013)

Alder-Preisig Katrin, Herisau, FDP (2014)

Cavelti Fidel, Herisau, FDP (2015)

Eugster Anna, Speicher, CVP/EVP (2015)

Reutegger Hansueli, Schwellbrunn, SVP (2015)

Zusammensetzung 2018/2019

Wickart Jirg, Walzenhausen, pu, Prasident (2011/2014)
Lenz Silvia, Gais, FDP (2003)

Federer Johanna, Herisau, SP (2013)

Alder-Preisig Katrin, Herisau, FDP (2014)

Cavelti Fidel, Herisau, FDP (2015)

Eugster Anna, Speicher, CVP/EVP (2015)

Reutegger Hansueli, Schwellbrunn, SVP (2015)

0100.37 - Beilage 1
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9102 Herisau

Tel. 07135361 11
Fax. 071 353 68 64
kantonskanzlei@ar.ch
www.ar.ch

XﬂRl Appenzell Ausserrhoden Regierungsrat Regierungsgebaude

Regierungsrat, 9102 Herisau

An die Mitglieder
des Kantonsrates

Herisau, 17. April 2018 / aje

1400.3181
Baugesetz, Teilrevision (RPG-Revision 2012); 2. Lesung

1. Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 17. April 2018

Sehr geehrter Herr Kantonsratsprasident
Sehr geehrte Damen Kantonsratinnen
Sehr geehrte Herren Kantonsrate

A. Ausgangslage

Der Kantonsrat hat an seiner Sitzung vom 30. Oktober 2017 den Entwurf fur eine Teilrevision des Gesetzes
Uber die Raumplanung und das Baurecht (Baugesetz; BauG; bGS 721.1) in 1. Lesung behandelt und der Vor-
lage in der Schlussabstimmung mit 55:4 Stimmen ohne Enthaltung zugestimmt. Die Vorlage unterstand bis
zum 1. Dezember 2017 der Volksdiskussion (vgl. Amtsblatt Nr. 44 vom 3. November 2017, S. 1375). Innerhalb
dieser Frist sind acht Beitrage eingegangen.

Der Regierungsrat hat die in der 1. Lesung im Kantonsrat formulierten Fragen und Anliegen sowie die Volks-

diskussionsbeitrage aufgenommen und nimmt nachfolgend dazu Stellung. Zudem hat er die Vorlage nochmals
eingehend beraten und stellt neue Antrage.

B. Fragen und Anliegen aus der 1. Lesung im Kantonsrat

1. Geldflisse beim kantonalen Mehrwertabgabefonds

Die Finanzkommission erwartet genauere Informationen zum Geldfluss beim kantonalen Mehrwertabgabe-
fonds (Wortprotokoll, S. 207).
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Der kantonale Mehrwertabgabefonds finanziert aus den Einnahmen der Gemeinden aus der Mehrwertabgabe
auf Einzonungen die Ausgaben der Gemeinden fir die Entschadigungen aus materieller Enteignung bei Aus-
zonungen. In den Fonds wird einbezahlt, sobald die Verfigung zum Bezug der Abgabe rechtskraftig ist. Zwi-
schen einer Einzonung und der Einzahlung in den Fonds kdnnen mehrere Jahre liegen. Aus dem Fonds wird
ausbezahlt, sobald der Entscheid Uber den Beitrag aus dem Fonds rechtskréaftig ist. Zwischen einer Auszonung
und der Auszahlung aus dem Fonds kénnen ebenfalls mehrere Jahre liegen.

Dementsprechend lassen sich keine verlasslichen Prognosen dariber machen, zu welchem Zeitpunkt wieviel
Geld in den Fonds einbezahlt wird und zu welchem Zeitpunkt wieviel Geld aus dem Fonds ausbezahlt wird. Es
ist durchaus maéglich, dass der Kanton kurzfristig Vorschiisse an den Fonds leisten muss. Mittel- und langfristig
rechnet der Regierungsrat mit einem positiven Saldo: Voraussichtlichen Ausgaben von rund Fr. 4°‘500°000 fiir
die Entschadigungen stehen voraussichtlichen Einnahmen von rund Fr. 9'500'000 aus der Mehrwertabgabe
gegenuber. Damit ist die Riickzahlung von allfalligen voriibergehenden Vorschissen des Kantons an den
Fonds sichergestellt.

2. Aufwand und Ertrag beim kommunalen Mehrwertausgleich

Die SVP-Fraktion erwartet eine Aussage Uber den Aufwand und den Ertrag beim kommunalen Mehrwertaus-
gleich (Wortprotokoll, S. 207).

Der kommunale Mehrwertausgleich unterstellt die Aufzonungen, die Umzonungen und die Vorteile aus den
Sondernutzungsplanen der Mehrwertabgabe. Ein Blick auf die kantonalen Genehmigungsentscheide der ver-
gangenen funf Jahre zeigt, dass pro Jahr durchschnittlich ein Grundstiick werterhéhend aufgezont, zwolf
Grundstiicke werterhdhend umgezont und zwdlf Grundstiicke werterhéhend mit einem Sondernutzungsplan
belegt worden sind. Damit lassen sich, ausgehend von den konservativen Schatzungen von Kantonsrat Leu-
zinger, Bihler, in der 1. Lesung im Kantonsrat (Wortprotokoll, S. 211), folgende Rechnungen anstellen:

Die Aufzonung eines Grundstticks von der Wohnzone W2 in die Wohnzone W3 erh6ht die maximale Ausnit-
zung um 30 % und damit den Wert des Grundstiicks von 200 Fr./m? auf 260 Fr./m?. Daraus resultiert bei einem
Grundstiick mit einer Flache von 500 m” ein Mehrwert von Fr. 30°000 (500 x Fr. 60). Mit einem Abgabesatz von
20 % hatte die Grundeigentimerin oder der Grundeigentiimer eine Mehrwertabgabe von Fr. 6‘000 zu leisten,
es bliebe ihr oder ihm ein realisierter Mehrwert von Fr. 24'000. Jahrlich wirden die Gemeinden folglich im
Schnitt Fr. 6°000 an Mehrwertabgaben auf Aufzonungen einnehmen (1 x Fr. 6°000). Sie mussten dafiir insge-
samt maximal zwei Verfigungen an eine Grundeigentiimerin oder einen Grundeigentiimer erlassen, je eine
Verfligung fur die Festsetzung der Abgabe und eine fiir den Bezug der Abgabe.

Die Umzonung eines Grundstlicks von einer Arbeitszone in eine Wohnzone W2 erhéht den Wert des Grund-
stiicks von 100 Fr./m® auf 200 Fr./m?. Daraus resultiert bei einem Grundstiick mit einer Flache von 500 m? ein
Mehrwert von Fr. 50000 (500 x Fr. 100.00). Mit einem Abgabesatz von 20 % héatte die Grundeigentlimerin oder
der Grundeigentiimer eine Mehrwertabgabe von Fr. 10°000 zu leisten, es bliebe ihr oder ihm ein realisierter
Mehrwert von Fr. 40'000.00. Jahrlich wirden die Gemeinden folglich im Schnitt Fr. 120°000 an Mehrwertabga-
ben auf Umzonungen einnehmen (12 x Fr. 10‘000.00). Sie mussten dafur insgesamt maximal 24 Verfigungen
an zwolf Grundeigentimerinnen und Grundeigentiimer erlassen.
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Die Mdglichkeit zur Mehrausniitzung von 10 % in einem Sondernutzungsplan auf einem Grundstiick in der
Wohnzone W2 erhéht den Wert des Grundstiicks von 200 Fr./m? auf 220 Fr./m® Daraus resultiert bei einem
Grundstiick mit einer Flache von 500 m?ein Mehrwert von Fr. 10‘000 (500 x Fr. 20.00). Mit einem Abgabesatz
von 20 % hatte die Grundeigentimerin oder der Grundeigentiimer eine Mehrwertabgabe von Fr. 2000 zu leis-
ten, es bliebe ihr oder ihm ein realisierter Mehrwert von Fr. 8‘000.00. Jahrlich wiirden die Gemeinden folglich
im Schnitt Fr. 24°‘000 an Mehrwertabgaben auf Sondernutzungsplanen einnehmen (12 x Fr. 2°000.00). Sie
missten dafiir insgesamt maximal 24 Verfligungen an zwolf Grundeigentiimerinnen und Grundeigentiimer
erlassen.

Zusammengefasst wiirden die Gemeinden nach dieser konservativen Schatzung aufgrund der Daten der letz-
ten finf Jahre jahrlich durchschnittlich Fr. 150°‘000 einnehmen. Einzahlen miissten 25 Grundeigentiimerinnen
und Grundeigentiimer, denen noch Mehrwerte von insgesamt Fr. 600‘000 bleiben wirden. Den Einnahmen
stiinde der Aufwand von maximal flinfzig Verfigungen gegentiber.

3. Begriff «Nutzungsplan»

Kantonsrat Leuzinger, Bihler, zog seinen Antrag, in Art. 48 Abs. 1 E-BauG neben den Nutzungsplanen und
den Baureglementen auch die Sondernutzungspléne explizit zu erwdhnen, zugunsten einer Prifung auf die
2. Lesung im Kantonsrat zurtick (Wortprotokoll, S. 207 f.).

Das geltende Baugesetz unterscheidet grundsatzlich zwischen «Nutzungsplanen» und «Baureglementen». Der
Begriff des Nutzungsplans ist in Art. 14 Abs. 1 des Raumplanungsgesetzes (RPG; SR 700) definiert. Demnach
ordnen Nutzungspléne die zulassige Nutzung des Bodens. Uberall dort, wo eine weitere Unterscheidung bei
den Nutzungsplanen erforderlich ist, spricht das Baugesetz von «Zonenplanen» und «Sondernutzungsplaneny.
Weil mit der vorliegenden Teilrevision die Bestimmung in Art. 48 BauG dahingehend geandert werden soll,
dass zukinftig einheitlich alle Nutzungsplane, sprich die Zonenplane und die Sondernutzungsplane, dem fakul-
tativen Referendum unterstellt werden, wird in Art. 48 Abs. 1 E-BauG wieder der (Uber-)Begriff «Nutzungspla-
ne» verwendet. Eine explizite Nennung der Sondernutzungsplane wirde der bisherigen Begrifflichkeit im Bau-
gesetz widersprechen und ware daher nicht sinnvoll.

4. Ubergangsbestimmung fiir laufende Verfahren

Kantonsrat Sturzenegger, Trogen, zog seinen Antrag, die Ubergangsbestimmung in Art. 124 E-BauG dahinge-
hend abzuandern, dass auf laufende Sondernutzungsplan- und Baubewilligungsverfahren das bisherige Recht
anzuwenden sei, zugunsten einer Prifung auf die 2. Lesung im Kantonsrat zurlick (Wortprotokoll, S. 228 f.).

Nach der Lehre und der Rechtsprechung ist es in erster Linie Sache des Gesetzgebers, mit Ubergangsrechtli-
chen Bestimmungen den zeitlichen Geltungsbereich der alten von dem der neuen Rechtsordnung abzugren-
zen. In diesem Zusammenhang war es bisher gangige gesetzgeberische Praxis in Appenzell Ausserrhoden,
dass auf laufende Verfahren die neuen Bestimmungen angewendet werden sollten. Die vom Regierungsrat
beantragte Anderung ist dementsprechend rein redaktionell. Die Praxis hat sich bewahrt und fiihrte bislang zu
keinerlei Problemen, nicht einmal bei der Einflhrung des geltenden Baugesetzes im Jahr 2003, wobei sogar
ein totalrevidiertes Gesetz ohne Verzdgerung direkt angewendet wurde.

Seite 3/6



i—' Appenzell Ausserrhoden
VAR

Im Rahmen der vorliegenden Teilrevision des Baugesetzes andert sich bei den Sondernutzungsplanverfahren
inhaltlich nicht viel, die altrechtlichen Quartier- und Gestaltungsplane gelten nach Art. 123 Abs. 4 E-BauG neu
als Uberbauungsplane, was materiell keine negativen Konsequenzen nach sich zieht. Hinzu kommen die Er-
neuerungspldne, die es im geltenden Recht noch nicht gibt und fiir die deshalb auch keine Ubergangsbestim-
mungen notwendig sind. In Bezug auf das Baubewilligungsverfahren bringt die vorliegende Teilrevision selbst
tiberhaupt keine Anderungen mit sich.

Demgegentber wird es im Rahmen der mit der vorliegenden Teilrevision des Baugesetzes beabsichtigten
Umsetzung der ersten Etappe der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes von grosster Bedeutung sein, dass
insbesondere die neuen Instrumente zur Férderung der Innenentwicklung und die Bestimmungen Uber die
Mehrwertabgabe ohne weitere Verzdgerungen zur Anwendung kommen. Ansonsten konnten die Vorgaben des
Bundesrechts nicht in absehbarer Zeit umgesetzt werden.

C. Volksdiskussionsbeitrage

1. Massnahmen zur Energiewende
Der Verkehrs-Club der Schweiz, Sektion St. Gallen/Appenzell, vermisst Massnahmen zur Energiewende.

Das Thema der vorliegenden Teilrevision des Baugesetzes ist die Umsetzung der ersten Etappe der Teilrevisi-
on des Raumplanungsgesetzes. Die Gebaudevorschriften im Zusammenhang mit den erneuerbaren Energien
werden ein Thema der nachsten Teilrevision des Energiegesetzes (bGS 750.1) sein, wobei auch Fremdande-
rungen im Baugesetz denkbar sind.

2. Parkplatzreglemente

Der Verkehrs-Club der Schweiz, Sektion St. Gallen/Appenzell, wiinscht eine Erganzung von Art. 48 Abs. 1 E-
BauG, wonach die Gemeinderate neben Nutzungsplanen und Baureglementen auch Parkplatzreglemente
erlassen kénnen, welche ebenfalls dem fakultativen Referendum unterstehen.

Die gesetzliche Grundlage zum Erlass von solchen Reglementen besteht bereits. Sie ist in Art. 12 des Stras-
sengesetzes (bGS 731.1) enthalten. Im Strassengesetz ist diese Rechtsgrundlage systematisch am richtigen
Ort.

3. Streichung des kommunalen Mehrwertausgleichs

Der Industrieverein Appenzell Ausserrhoden, der Gewerbeverband Appenzell Ausserrhoden, Ernst Bischofber-
ger, Waldstatt, Christian Meng, Teufen, Walter Nef, Urnasch, die Waldburger + Partner AG, Herisau, sowie
Fredi ZUst, Herisau, beantragen die Streichung der Tatbestande fir einen kommunalen Mehrwertausgleich
gemass Art. 56b Abs. 1 lit. b, c und d E-BauG. Die Bemessung der Mehrwerte sei schwierig und flihre deshalb
zu langen Rechtsstreitigkeiten. Die gewlinschte und geforderte Innenentwicklung werde verhindert oder verzo-
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gert, da sich die Grundeigentiimerinnen und Grundeigentiimer gegen die Aufzonungen, Umzonungen und
Sondernutzungsplane nur schon wegen der Mehrwertabgabe mit rechtlichen Mitteln wehren wiirden.

Die Bemessung der Mehrwerte ist bei Aufzonungen, Umzonungen und Sondernutzungsplanen schwieriger als
bei Einzonungen. Eine allféllige kommunale Mehrwertabgabe kdnnte zudem tatsachlich zu Widerstand bei den
Betroffenen fliihren und die Planung erschweren. Dementsprechend erscheint es wahrscheinlich, dass der
kommunale Mehrwertausgleich die gewlinschte und geforderte Innenentwicklung verhindern oder verzégern
wirde.

Aufgrund dieser Erwagungen ist den Antréagen zur Streichung des kommunalen Mehrwertausgleichs zuzu-
stimmen. Die Bestimmungen in Art. 56b Abs. 1 lit. a, b, c und d E-BauG, in Art. 56k E-BauG sowie in Art. 561 E-
BauG sollen gestrichen und die Bestimmungen in Art. 56b Abs. 1 E-BauG und Art. 56j E-BauG redaktionell
bereinigt werden.

4, Ubergangsbestimmung fir laufende Verfahren

Ernst Bischofberger, Waldstatt, Christian Meng, Teufen, Walter Nef, Urnasch, die Waldburger + Partner AG,
Herisau, sowie Fredi Zist, Herisau, sind der Ansicht, dass auf laufende Verfahren das bisherige Recht anzu-
wenden sei.

Es kann auf die Stellungnahme zum zuriickgezogenen Antrag von Kantonsrat Sturzenegger, Trogen, verwie-
sen werden (vgl. oben B.4.).

5. Zwingender Erlass einer Planungszone bei Einsprachen gegen Nutzungsplananderungen

Jurg Ruckstuhl, Herisau, schlagt eine Erganzung von Art. 103 BauG vor, wonach die Gemeinden bei Nut-
zungsplananderungen unmittelbar nach Ablauf der Einsprachefrist all jene Gebiete, welche fiir eine Auszonung
geeignet erscheinen, mit einer Planungszone zu belegen haben. Damit kbnne verhindert werden, dass die
betroffenen Eigentiimerinnen oder Eigentimer ihr Grundstlick vor der Auszonung noch zum Baulandpreis
verkauften.

Die vorsorglichen planerischen Massnahmen sind in Art. 54 ff. BauG geregelt. Die Planungszonen sollen Vor-

kehren verhindern, welche die Verwirklichung der laufenden oder beabsichtigten Planung verunméglichen oder
erschweren konnten. Sie dienen nicht der Information von Kaufinteressenten.

6. Aufhebung der Ausnahmebestimmung in Art. 113 Abs. 2 BauG

Jurg Ruckstuhl, Herisau, wiinscht eine Aufhebung der Ausnahmebestimmung in Art. 113 Abs. 2 BauG.

Die materiellen Bauvorschriften im Allgemeinen und damit auch die Bestimmungen Uber das Verhaltnis zum
Wald in Art. 113 BauG im Speziellen sind nicht Thema der vorliegenden Teilrevision des Baugesetzes. Abge-

sehen davon, hat sich diese Ausnahmebestimmung in der Praxis bewahrt. Eine Aufhebung ware nicht zweck-
massig.
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D. Auswirkungen

Die Aussagen im Bericht und Antrag vom 9. Mai 2017 zuhanden der 1. Lesung im Kantonsrat gelten weiterhin.

E. Abschreibung der Motion Willi Rohner, Rehetobel, Mehrwertabschdpfung

Die Motion Willi Rohner, Rehetobel, Mehrwertabschdpfung, vom 24. November 2011 beauftragt den Regie-
rungsrat, «dem Kantonsrat eine Vorlage zu unterbreiten, welche die nétigen Bestimmungen enthalt, gemass
denen durch die Raumplanung entstandene Mehrwerte abgeschoépft und zweckgebunden fir Kosten der 6f-
fentlichen Hand fir planerische Massnahmen (z.B. Planungskosten, Entschadigungen fiir Aus- und Herabzo-
nungen) sowie flr Folgekosten der Planung verwendet werden kénnen.

Der Auftrag aus der Motion deckt sich inhaltlich mit dem Auftrag aus den neuen bundesrechtlichen Bestim-

mungen Uber den Mehrwertausgleich und wird mit der vorliegenden Teilrevision des Baugesetzes erflllt. Somit
kann die Motion abgeschrieben werden.

F. Antrag

Der Regierungsrat beantragt lhnen,

1. auf die Vorlage einzutreten,

2. der Teilrevision des Baugesetzes (RPG-Revision 2012) in 2. Lesung zuzustimmen und

3. Die Motion Willi Rohner, Rehetobel, Mehrwertabschdpfung, vom 24. November 2011 als erledigt abzu-
schreiben.

Im Namen des Regierungsrates

sign. Paul Signer sign. Roger Nobs

Paul Signer, Landammann Roger Nobs, Ratschreiber
Beilagen

Beilage 1.1 Synopse

Beilage 1.2 Volksdiskussionsbeitrage

Beilage 1.3 Motion «Mehrwertabschopfung»

Beilage 1.4 Verordnungsentwurf
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Baugesetz, Teilrevision (RPG-Revision 2012)

1400.3181, 2. Lesung - Beilage 1.1

Entwurf Regierungsrat, 17. April 2018

Gesetz
Uber die Raumplanung und das Baurecht

Der Kantonsrat von Appenzell Ausserrhoden

beschliesst:

Der Erlass bGS 721.1 (Gesetz iber die Raumplanung und das Baurecht; Bauge-
setz), Stand 1. Januar 2018, wird wie folgt geandert:

Art. 11 Abs. 1 (geéndert), Abs. 2 (gedndert), Abs. 6 (neu)

' Soweit kantonale oder regionale Interessen es erfordern, kann das Departement
Bau und Volkswirtschaft kantonale Nutzungszonen zur langerfristigen Festlegung
von Abbaugebieten fir Rohmaterialien (Abbauzonen), zur Erstellung von Depo-
nien (Deponiezonen) sowie zur Gewinnung von erneuerbaren Energien (Energie-
zonen) ausscheiden.

% In kantonalen Nutzungszonen besteht Sondernutzungsplanpflicht. Die Son-
dernutzungsplane regeln in Abbauzonen mindestens den Abbau, die Erschlies-
sung sowie die Grundzlge der Endgestaltung; in Deponiezonen enthalten sie
mindestens Aussagen Uber den Deponietyp nach der technischen Verordnung
liber Abfalle”, das Deponie- oder Ablagerungsvolumen, die Etappierung, die End-
gestaltung des Gelandes sowie die Erschliessung; in Energiezonen enthalten sie
mindestens Aussagen Uber die Art, Lage und Dimensionierung der Anlagen, die
Bau- und Installationsbereiche, die Erschliessung sowie die Mindestabsténde.

®In Energiezonen sind die flur die Gewinnung von erneuerbaren Energien notwen-
digen Bauten und Anlagen zulassig.

" TVA (SR 814.600)



http://bgs.ar.ch/data/721.1/de
http://www.lexfind.ch/link/Bund/814.600/de
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Art. 15 Abs. 2

% Es beinhaltet allgemeine Bauvorschriften fiir das ganze Gemeindegebiet sowie
spezielle Bau- und Nutzungsvorschriften fiir die einzelnen Zonen. Insbesondere
werden Vorschriften erlassen Uber:

a) (geandert) Art sowie minimale und maximale Intensitat der baulichen und be-
trieblichen Nutzung;

Art. 17 Abs. 2

% Er aussert sich zur zeitlichen Abfolge und zu den einzusetzenden Mitteln zur Er-
reichung dieses Ziels. Er zeigt mindestens:

bb's) (neu) die Innenentwicklungsstrategie;

Art. 19 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 3

' Durch den Zonenplan kénnen folgende Arten von Bauzonen ausgeschieden
werden:

j) Aufgehoben.

k) (geandert) Verkehrsflachen im Baugebiet (VFi).

% Durch den Zonenplan kénnen folgende Arten von Nichtbauzonen ausgeschieden
werden:

d) (neu) Weilerzonen (WZ2);

e) (neu) Verkehrsflachen im Nichtbaugebiet (VFa).

® Diese Grundnutzungszonen kénnen durch folgende Zonenarten {iberlagert wer-
den:

c) (geadndert) Zonen mit Sondernutzungsplanpflicht;
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Art. 28 Abs. 6 (geéndert)

° Die Zulassigkeit von Bauten und Anlagen in Griinzonen im Nichtbaugebiet richtet
sich im Ubrigen nach Art. 31.

Art. 29
Aufgehoben.

Art. 30 Abs. 1 (geéandert), Abs. 4 (neu)

! Strassen, dazugehdrige Trottoirs, Platze, éffentliche Parkierungsanlagen, Bus-
haltestellen, Bahnanlagen mit Umladeeinrichtungen und Bahnstationen ohne
Fremdnutzungen werden als Verkehrsflachen bezeichnet.

* Die Zulassigkeit von Bauten und Anlagen auf Verkehrsflachen im Nichtbaugebiet
richtet sich im Ubrigen nach Art. 31.

Art. 31 Abs. 3 (geandert)

8 Die%uléssigkeit von Bauten und Anlagen richtet sich nach der Bundesgesetzge-
bung”.

Art. 33 Abs. 2
% Bauten und Anlagen sind zulissig, wenn

a) (geandert) die Voraussetzungen nach Art. 31 erfillt sind und

Art. 33a(neu)

Weilerzonen

' Weilerzonen dienen der Erhaltung der traditionell entstandenen Siedlungsstruk-
tur und der massvollen Nutzung der bestehenden Bauvolumen®?. Sie umfassen
vom Hauptsiedlungsgebiet klar abgetrennte Kleinsiedlungen, bestehend aus min-
destens funf bewohnten Gebauden in enger rdumlicher Beziehung.

" Art. 16a und Art. 24 ff. RPG
2 Art. 33 der Raumplanungsverordnung (RPV; SR 700.1)
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% In Weilerzonen kénnen bestehende Gebaude zu Wohnzwecken oder zu méssig
stérenden Betrieben umgenutzt werden. Neubauten sind nicht zulassig. Sofern
innerhalb des Volumens keine geeigneten Raumreserven vorhanden sind, kdnnen
Erweiterungen im Umfang von maximal 30 % der bestehenden Bruttogeschossfla-
che zugelassen werden. Im Ubrigen gilt Art. 31.

® Der kantonale Richtplan weist die mdglichen Gebiete fiir Weilerzonen aus.

* Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten durch Verordnung.

Art. 35 Abs. 1 (geandert), Abs. 2 (geandert)

Zonen mit Sondernutzungsplanpflicht (Uberschrift geandert)

' Als Zonen mit Sondernutzungsplanpflicht kdnnen zusammenhangende Teilge-
biete ausgeschieden werden, deren Erschliessung, Uberbauung oder Erneuerung
fur die Entwicklung der Gemeinde besonders bedeutsam sind. Die Gemeinde legt
im Zonenplan den Zweck des Sondernutzungsplans fest.

*Die Erstellung von Bauten und Anlagen in Zonen mit Sondernutzungsplanpflicht
setzt einen rechtskraftigen Sondernutzungsplan voraus.

a) Aufgehoben.
b) Aufgehoben.

c) Aufgehoben.

Art. 37 Abs. 1 (geéandert), Abs. 2, Abs. 3 (aufgehoben), Abs. 4 (aufgehoben),
Abs. 5 (geandert)

' Sondernutzungspléne regeln die Erschliessung, die Uberbauung oder die Er-
neuerung von zusammenhangenden Teilgebieten.

% Als Sondernutzungsplidne gelten:
b) (geandert) Uberbauungspléne;

c) (geandert) Erneuerungsplane.
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® Aufgehoben.
* Aufgehoben.

® Sondernutzungsplane sind vom Gemeinderat nach zehn Jahren zu iiberpriifen
und, falls notwendig, an geanderte Verhaltnisse anzupassen.

Art. 38

Baulinienplan (Uberschrift geandert)

Art. 39 Abs. 1 (geéndert), Abs. 2 (geéndert), Abs. 3 (gedndert),
Abs. 4 (aufgehoben)

Uberbauungsplan (Uberschrift geéndert)

' Der Uberbauungsplan regelt die Uberbauung eines Teilgebiets mit Sonderbau-
vorschriften.

% Der Uberbauungsplan besteht aus einem Plan, allfalligen Beilageplanen, den
Sonderbauvorschriften sowie einem Planungsbericht. Der Planungsbericht zeigt

mindestens die Ziele und die Schritte zur Realisierung des Uberbauungsplans auf.

® Die Sonderbauvorschriften prazisieren die in der jeweiligen Zone geltenden Vor-
schriften. Durch Sonderbauvorschriften kbnnen insbesondere geregelt werden:

i) (geandert) Nutzungsintensitat;
j) (neu) Versorgung und Entsorgung;
k) (neu) Landumlegung und Grenzbereinigung;

[) (neu) Kostenregelungen, insbesondere Perimeterbeitrage fir Gemeinschafts-
anlagen;

m) (neu) Festlegung gemeinsamer Energieversorgungsanlagen und Anschluss
an Energieverteilnetze.

* Aufgehoben.
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Art. 40 Abs. 1 (geéndert), Abs. 2 (gedndert), Abs. 3 (geandert)

Erneuerungsplan (Uberschrift geandert)

' Der Erneuerungsplan regelt die Erneuerung eines weitgehend iiberbauten Teil-
gebiets mit Sonderbauvorschriften. Das betreffende Teilgebiet muss im Zonenplan
als Zone mit Sondernutzungsplanpflicht zum Zweck der Erneuerung ausgeschie-
den sein.

% Der Erneuerungsplan besteht aus einem Plan, allfalligen Beilageplanen, den
Sonderbauvorschriften sowie einem Planungsbericht. Der Planungsbericht zeigt
mindestens die Ziele und die Schritte zur Realisierung des Erneuerungsplans auf.

® Die Sonderbauvorschriften prazisieren die in der jeweiligen Zone geltenden Vor-
schriften. Der Inhalt der Sonderbauvorschriften richtet sich nach Art. 39 Abs. 3.

Art. 41 Abs. 1 (geéandert), Abs. 2 (geandert), Abs. 3 (neu)

Verhaltnis der Sonderbauvorschriften zu den in der jeweiligen Zone geltenden Vorschriften (Uberschrift gedandert)

' Die Sonderbauvorschriften diirfen dem Zweck der jeweiligen Zone nicht wider-
sprechen. Abweichungen von den in der jeweiligen Zone geltenden Vorschriften
sind unter Beachtung der nachfolgenden Einschrankungen zuldssig:

a) (geandert) Mittels Uberbauungsplan darf bei der Geschosszahl hdchstens um
ein Vollgeschoss und bei der Intensitat der Nutzung héchstens um 10 % ab-
gewichen werden.

b) (geandert) Mittels Erneuerungsplan darf bei der Geschosszahl hdchstens um
ein Vollgeschoss abgewichen werden.

 Abweichungen bei der Geschosszahl und bei der Intensitét der Nutzung diirfen
nur gewahrt werden, wenn

a) (geéndert) die Anordnung und Gliederung der Bauten in der Planung enthal-
ten sind,

b) (geandert) die Grésse des Grundstlickes die Abweichungen rechtfertigt und
die Interessen der Nachbarn nicht erheblich beeintrachtigt werden und
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c) (neu) in Bezug auf die architektonische Gestaltung, die Wohnhygiene sowie
auf die Eingliederung in die bauliche und landschaftliche Umgebung eine we-
sentliche Qualitatssteigerung nachgewiesen ist.

® Wird mittels Uberbauungs- oder Erneuerungsplan bei der Geschosszahl oder bei
der Intensitat der Nutzung von den in der jeweiligen Zone geltenden Vorschriften
abgewichen, so ist in der 6ffentlichen Auflage ausdriicklich darauf hinzuweisen.
Die Abweichungen sind in geeigneter Weise mit Planen oder Modellen darzustel-
len. Der Gemeinderat kann zusatzlich die Visierung anordnen.

Art. 42 Abs. 2 (aufgehoben), Abs. 3 (aufgehoben)
% Aufgehoben.

® Aufgehoben.

Art. 43 Abs. 1 (geandert)

' Der Gemeinderichtplan wird vom Gemeinderat erlassen und bedarf der Geneh-
migung durch den Regierungsrat. Er ist vorgangig dem Departement Bau und
Volkswirtschaft zur Vorprifung einzureichen.

Art. 44 Abs. 2 (gedndert)

% Zur Vornahme von Einzelanpassungen als formliche Plananderungen ist der
Gemeinderat zustandig. Solche Anpassungen sind dem Amt fir Raum und Wald
zur Vorprifung einzureichen und bedurfen der Genehmigung des Departements
Bau und Volkswirtschaft.

Art. 46 Abs. 1°° (neu)

'°% Bej der Auflage von Sondernutzungsplénen sind die Grundeigentiimerinnen
und Grundeigentimer, deren Grundstiicke im Plangebiet oder nicht mehr als 30 m
vom Plangebiet entfernt liegen, schriftlich zu benachrichtigen.
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Art. 47 Abs. 2 (geéndert)

% Kann die Einsprache nicht gitlich erledigt werden, entscheidet der Gemeinderat
darlber gleichzeitig mit seinem Beschluss zum Erlass des Nutzungsplans bzw.
der Zonenvorschriften des Baureglements. Er er6ffnet der Einsprecherin oder dem
Einsprecher seinen begriindeten Einspracheentscheid unter Einrdumung einer
Frist von 20 Tagen ab Erhalt des Einspracheentscheids, innert welcher bei Zo-
nenplanen und Zonenvorschriften des Baureglements beim Regierungsrat bzw.
bei Sondernutzungsplanen beim Departement Bau und Volkswirtschaft Rekurs
angemeldet werden kann.

Art. 48 Abs. 1 (geandert), Abs. 2 (aufgehoben)

' Nutzungsplane und Baureglemente werden durch den Gemeinderat erlassen
und unterstehen dem fakultativen Referendum.

% Aufgehoben.

Art. 49 Abs. 1 (geéndert), Abs. 3 (neu)

' Die Rekursinstanz nach Art. 47 setzt den Rekurrierenden eine angemessene
Frist zur Begrindung des angemeldeten Rekurses. Sie entscheidet Giber den Re-
kurs zusammen mit dem Beschluss Uber die Genehmigung. Zum Rekurs ist nur
legitimiert, wer am Einspracheverfahren teilgenommen hat.

® Werden nur einzelne Teile des Zonenplans und der Zonenvorschriften des Bau-
reglements mit Rekurs angefochten, kann der Regierungsrat auf Antrag des Ge-
meinderates die unangefochtenen Teile genehmigen, soweit sich diese nicht auf
bestrittene Teile auswirken.

Art. 50 Abs. 2 (aufgehoben)

% Aufgehoben.

Art. 52 Abs. 1 (aufgehoben), Abs. 2 (geéndert), Abs. 3

' Aufgehoben.
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¢ Geringfiigige Anderungen an Nutzungsplanen unterstehen nicht dem Referen-
dum. Sie sind vor der 6ffentlichen Auflage dem Amt fiir Raum und Wald zur Vor-
prufung einzureichen und bedirfen der Genehmigung des Departements Bau und
Volkswirtschaft.

® Anderungen an Nutzungsplanen gelten als geringfiigig, wenn

a) (geandert) damit keine wesentlichen 6ffentlichen und nachbarlichen Interes-
sen verletzt werden,

c) (geéandert) davon eine kleine Flache betroffen ist.

Art. 55 Abs. 4 (geandert)

¢ Planungszonen treten mit inrer Bekanntgabe in Kraft. Uber Einsprachen ent-
scheidet die erlassende Behdérde. Gegen den Einspracheentscheid kann bei
kommunalen Planungszonen beim Departement Bau und Volkswirtschaft bzw. bei
kantonalen Planungszonen beim Regierungsrat innert 20 Tagen Rekurs erhoben
werden. Gegen Planungszonen erhobene Einsprachen und Rechtsmittel haben
keine aufschiebende Wirkung.

Art. 56 Abs. 1 (geéndert), Abs. 2 (gedndert), Abs. 3 (gedndert),
Abs. 4 (geéndert), Abs. 5 (aufgehoben), Abs. 6 (aufgehoben)

' Die Gemeinden sorgen dafiir, dass die Bauzonen durch geeignete Massnahmen
ihrer Bestimmung zugeflhrt werden.

* Sie kdnnen insbesondere Vertrage mit den Grundeigentiimern abschliessen,
Einzonungen an Bedingungen knipfen, sich ein Kaufs-, Vorkaufs- oder Ruck-
kaufsrecht an Bauland einrdumen lassen oder die entschadigungslose Planande-
rung vereinbaren.

¥ Wenn das 6ffentliche Interesse es rechtfertigt, kann der Gemeinderat eine an-
gemessene Frist fir die bestimmungsgemasse Uberbauung setzen. Verstreicht
die Frist fir diese Bauverpflichtung ungenutzt, steht der Gemeinde ein gesetzli-
ches Kaufsrecht zum Verkehrswert zu.
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* Die Bauverpflichtung und andere &ffentlich-rechtliche Eigentumsbeschrankungen
sind im Grundbuch anzumerken.

® Aufgehoben.

® Aufgehoben.

Titel nach Art. 56 (neu)
2a. Abschnitt: Mehrwertausgleich (3.2a)

Art. 56a(neu)
Mehrwertabgabe

' Die Mehrwertabgabe dient dem angemessenen Ausgleich von erheblichen Vor-
teilen, die durch Planungsmassnahmen entstehen.

“ Sie wird erhoben, wenn der entstandene Mehrwert mindestens Fr. 20 000.— be-
tragt.

Art. 56b (neu)
Abgabetatbestand

' Der Mehrwertabgabe unterliegen die Vorteile, die durch die Zuweisung eines
Grundstucks aus einer Nichtbauzone in eine Bauzone (Einzonung) entstehen.

* Die Vorteile, die durch die Ausscheidung einer kantonalen Nutzungszone ge-
mass Art. 11 entstehen, unterliegen nicht der Mehrwertabgabe.

Art. 56c¢ (neu)

Bemessung des Mehrwerts

' Der Mehrwert eines Grundstiicks entspricht der Differenz seines Bodenwertes
mit und ohne Planungsmassnahme.

# Massgeblich fiir die Entstehung der Mehrwertabgabeforderung und die Bemes-
sung des Mehrwerts ist der Zeitpunkt des Eintritts der Rechtskraft der Planungs-
massnahme.
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® Die massgeblichen Bodenwerte werden von der Grundstiickschatzungsbehdrde
nach anerkannten Schatzungsmethoden ermittelt.

* Der bei einer Einzonung entstandene Mehrwert ist um den Betrag zu kiirzen, der
innert funf Jahren zur Beschaffung einer landwirtschaftlichen Ersatzbaute zur
Selbstbewirtschaftung verwendet wird.

Art. 56d (neu)
Hoéhe der Abgabe

' Die H6he der Mehrwertabgabe betragt 20 % des Mehrwerts.

Art. 56e (neu)
Abgabepflicht

! Abgabepflichtig ist die Grundeigentiimerin oder der Grundeigentiimer zum Zeit-
punkt des Eintritts der Rechtskraft der Planungsmassnahme.

% Von der Abgabepflicht befreit sind der Kanton und die Gemeinden.

Art. 56f (neu)
Festsetzung der Abgabe

' Nach dem Eintritt der Rechtskraft der Planungsmassnahme setzt der Gemeinde-
rat die Mehrwertabgabe fest und Iasst sie im Grundbuch anmerken.

* Fir die Mehrwertabgabe besteht ein gesetzliches, allen eingetragenen Belastun-
gen vorgehendes Grundpfandrecht ohne Eintragung im Grundbuch. Pfandrechte
im Betrag von Uber Fr. 1 000.— stehen unter dem Vorbehalt des Schutzes gutglau-
biger Dritter gemass Art. 836 Abs. 2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs”).

Art. 569 (neu)
Falligkeit der Abgabe

' Die Mehrwertabgabe wird mit der Uberbauung oder der Verausserung des
Grundstucks fallig.

" ZGB (SR 210)
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Entwurf Regierungsrat, 17. April 2018

% Bei der Uberbauung tritt die Falligkeit der Mehrwertabgabe mit dem Beginn der
Bauarbeiten ein.

® Bei der Verausserung tritt die Falligkeit der Mehrwertabgabe mit dem Ubergang
des Eigentums auf einen neuen Rechtstrager ein. Als Verdusserung gelten Eigen-
tumswechsel und Rechtsgeschéfte, die wirtschaftlich einem Eigentumswechsel
gleichkommen. Ausgenommen sind Eigentumswechsel durch Erbgang (Erbfolge,
Erbteilung, Vermachtnis), Erbvorbezug oder Schenkung sowie unter Ehegatten
zur Abgeltung von guter- und scheidungsrechtlichen Anspriichen.

* Bei der Verausserung eines Teils des Grundstiicks wird die Mehrwertabgabe
anteilig fallig.

Art. 56h (neu)
Meldepflicht

' Die Gemeindebaubehérde teilt dem Gemeinderat den Beginn der Bauarbeiten
mit.

*Das Grundbuchamt meldet dem Gemeinderat jede 6ffentliche Beurkundung ei-
nes auf die Ubereignung eines Grundstiicks gerichteten Vertrags und jede Han-
danderung, sofern eine festgesetzte Mehrwertabgabe angemerkt ist.

Art. 56i (neu)
Bezug der Abgabe

' Nach dem Eintritt der Falligkeit verfiigt der Gemeinderat den Bezug der Mehr-
wertabgabe und stellt Rechnung.

* Die Zahlungsfrist betragt 60 Tage ab Rechnungsstellung. Auf dem Abgabebetrag
wird nach Ablauf der Zahlungsfrist, ungeachtet eines allfalligen Rechtsmittelver-
fahrens, ein Verzugszins geschuldet. Die Hohe des Verzugszinses entspricht dem
Verzugszinssatz fur Staats- und Gemeindesteuern.

® Die Abgabeforderung verjahrt 10 Jahre nach Eintritt der Falligkeit.
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Art. 56j (neu)

Kantonaler Mehrwertabgabefonds

' Die Mehrwertabgabe fliesst in einen kantonalen Fonds, aus dem zweckgebun-
dene Beitrage an die Gemeinden ausgerichtet werden. Der Fonds ist Bestandteil
der Staatsrechnung.

* Beitragsberechtigt sind Gemeinden, die nach den Vorgaben des kantonalen
Richtplans zur Zuweisung eines Grundstlicks aus einer Bauzone in eine Nicht-
bauzone (Auszonung) verpflichtet sind und dafiir aufgrund eines rechtskraftigen
Urteils oder einer vom Departement Bau und Volkswirtschaft genehmigten Verein-
barung eine Entschadigung nach Art. 76 Abs. 2 zu leisten haben.

® Nach Massgabe der zur Verfiigung stehenden Fondsmittel kénnen weitere Mas-
snahmen im Sinne von Art. 5 Abs. 1ter RPG unterstiitzt werden, sofern sie im kan-
tonalen Richtplan vorgesehen sind. Das Néhere regelt der Regierungsrat.

Art. 66 Abs. 1 (geandert)

Beniitzung bestehender Erschliessungsanlagen (Uberschrift gedandert)

! Hinterliegende und Nachbarinnen oder Nachbarn kénnen vom Gemeinderat er-
machtigt werden, eine bestehende private Erschliessungsanlage zu benutzen,
wenn:

Aufzahlung unverandert.

Art. 78 Abs. 1 (geandert)

' Uber Entschadigungsanspriiche entscheidet auf verwaltungsgerichtliche Klage
hin das Obergericht.

Art. 89 Abs. 1
' Der Regierungsrat regelt durch Verordnung:

e) (neu) das Verfahren fir die Erstellung von Solaranlagen nach Art. 18a RPG.
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Art. 96 Abs. 1 (geéndert), Abs. 2 (gedndert), Abs. 3 (aufgehoben)

Sondernutzungsplanpflicht (Uberschrift gedndert)

! Gréssere und noch weitgehend uniiberbaute Grundstlcke durfen nur bebaut
werden, wenn ein rechtskraftiger Baulinien- oder Uberbauungsplan vorliegt.

% Fiir Bauten und Anlagen mit erheblichen Auswirkungen auf die Nutzungs- und
Erschliessungsordnung, die Umwelt oder das Orts- und Landschaftsbild oder mit
ausserordentlichen Gefahren fir die Benutzerinnen und Benitzer sowie die Nach-
barschaft gehoért zur Baureife ein Sondernutzungsplan.

® Aufgehoben.

Art. 106 Abs. 2
% Insbesondere sind zulassig:
f) (geandert) ein Sondernutzungsplanrevers, wenn eine Bewilligung nur unter

der Voraussetzung erteilt werden kann, dass sich die Eigentimerin oder der
Eigentimer an einem kiinftigen Sondernutzungsplan beteiligt;

Art. 108 Abs. 1 (geandert), Abs. 2 (geandert), Abs. 2°° (neu),
Abs. 3 (geéndert), Abs. 4 (geandert), Abs. 6 (neu)

' Werden Bauten oder Anlagen ohne Baubewilligung, in Abweichung von einer
Baubewilligung oder sonst rechtswidrig erstellt, verfugt die Gemeindebaubehérde
die Baueinstellung und setzt eine angemessene Frist zur Einreichung eines nach-
traglichen Baugesuchs an.

# Wird innert angesetzter Frist kein Baugesuch eingereicht, verfiigt die Gemeinde-
baubehdrde die Entfernung oder Abanderung sowie die Wiederherstellung des
urspringlichen, rechtmassigen Zustands und setzt dafiir eine angemessene Frist
an.
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P Kdnnen die erstellten Bauten oder Anlagen nicht nachtréglich bewilligt werden,

verfligt die zustandige Baubewilligungsbehdrde die Entfernung oder Abanderung
sowie die Wiederherstellung des urspriinglichen, rechtmassigen Zustands und
setzt dafiir eine angemessene Frist an. Sind mehrere Baubewilligungsbehdrden
zustandig, erfolgt die Koordination durch das gemass Art. 100 zustandige Koordi-
nationsorgan.

® Die verfiigende Behérde beachtet die Grundsatze der Verhaltnismassigkeit und
des Gutglaubensschutzes.

* Wird eine Wiederherstellungsverfiigung nicht befolgt, kann die verfiigende Be-
horde auf Kosten der oder des Fehlbaren die Ersatzvornahme anordnen. Fir die
entstehenden Kosten besteht ein gesetzliches, allen eingetragenen Belastungen
vorgehendes Grundpfandrecht ohne Eintragung im Grundbuch. Pfandrechte im
Betrag von Uber Fr. 1 000.— stehen unter dem Vorbehalt des Schutzes gutgléubi-
ger Dritter gemass Art. 836 Abs. 2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs1 )

® Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten durch Verordnung.

Art. 113 Abs. 2 (geéandert), Abs. 4 (geandert)

*Wo es die Interessen des Waldes zulassen, kann das Amt fiir Raum und Wald
fur unbewohnbare Bauten und Anlagen sowie fur Strassen, Wege und unterirdi-
sche Anlagen einen reduzierten Abstand bewilligen. Unter den gleichen Voraus-
setzungen kann der Waldabstand fiir bewohnbare Bauten bis auf 12 m reduziert
werden.

* Die Gemeinden kdnnen in Nutzungspldnen den Waldabstand mit Zustimmung
des Amtes fur Raum und Wald bis auf 12 m verringern, wenn dies die 6rtlichen
Verhaltnisse zulassen und weder Interessen des Waldes noch andere 6ffentliche
Interessen entgegenstehen.

" ZGB (SR 210)
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Art. 120
Aufgehoben.

Art. 121
Aufgehoben.

Art. 122a(neu)

Ersatzvornahme

' Kommt eine Gemeinde ihrer Pflicht zur Zuweisung eines Grundstiicks aus einer
Bauzone in eine Nichtbauzone (Auszonung) aufgrund der Vorgaben des kantona-
len Richtplans trotz Aufforderung nicht innert angemessener Frist nach, kann der
Regierungsrat das Verfahren zum Erlass bzw. zur Anderung des Zonenplans an
Stelle und auf Kosten der Gemeinde durchfiihren.

% Er entscheidet (iber allfallige Einsprachen zusammen mit dem Beschluss (iber
die Plananderung.

Art. 123 Abs. 3 (neu), Abs. 4 (neu)
® Altrechtliche Weilerzonen gelten als Weilerzonen gemass Art. 33a.

* Altrechtliche Quartier- und Gestaltungsplane gelten als Uberbauungsplédne ge-
mass Art. 39.

Art. 124 Abs. 1 (geandert)

' Auf laufende Verfahren sind die neuen Bestimmungen anzuwenden.

Art. 126
Aufgehoben.
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Der Erlass bGS 621.11 (Steuergesetz), Stand 1. Januar 2018, wird wie folgt ge-
andert:

Art. 129 Abs. 1
' Als Aufwendungen sind anrechenbar:

e) (neu) Mehrwertabgaben nach Art. 56a ff. des Gesetzes liber die Raumpla-
nung und das Baurecht".

Keine Fremdaufhebungen.

V.

Diese Anderung untersteht dem fakultativen Referendum.
Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten.

" BauG (bGS 721.1)
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GEWERBEVERBAND f\rEPDEL%ELRUIEE [ﬁ“ig'mwm‘-!'AH! A
APPENZELL AUSSERRHODEN FFEN UND DIRAMISCH 2
— -1 Dez, 2017
Lamds i !
*!\l,i“!,t):“;:;:';i
Kantonskanzlei

Regierungsgebaude
9102 Herisau

1. Dezember 2017

Teilrevision des Baugesetzes - Volksdiskussion

Sehr geehrte Damen und Herren

Innerhalb der daftr eréffneten Frist nehmen wir zum Entwurf des Baugesetzes nach der ersten
Lesung des Kantonsrates Stellung.

Antrag
Wir beantragen Art. 56b Abs. 1 lit. b — d und Art. 56k des Entwurfes ersatzlos zu streichen.
Begrindung

1. Das Grundeigentum ist bereits heute ausserordentlich stark fiskalisch belastet. Jede neue
Abgabe auf dem Grundeigentum ist daher zu vermeiden. Wir sind infolgedessen der Auffas-
sung, dass sich die Mehrwertabgabe auf das durch das Bundesrecht vorgegebene Minimum
beschranken sollte und keine weiteren Abgabetatbestande geschaffen werden sollten.

2. Die von Bundesrechts wegen vorgeschriebene und auch raumplanerisch erwlinschte innere
Verdichtung wird in den kommunalen Zonenplanen zahlreiche Aufzonungen und Umzonun-
gen zur Folge haben. Im Weiteren werden zur Erreichung dieses Ziels auch in Sondernut-
zungsplanen Mehrausnutzungen zu gewahren sein. Wenn auf den Tatbestanden der Aufzo-
nung und der Umzonung sowie der Mehrausnutzung in Sondernutzungsplanen die Mehr-
wertabgabe erhoben wird, werden sich viele betroffene Grundeigentimer allein aus diesem
Grund gegen die Aufzonung und Umzonung ihrer Grundstiicke auch mit rechtlichen Mitteln
zur Wehr setzen. Folge davon wird sein, dass die revidierten Zonenplane der Gemeinden auf
Jahre durch Rechtsmittelverfahren blockiert sein werden und das neue eidgendssische und
kantonale Recht sowie der neue kantonale Richtplan nicht umgesetzt werden kénnen.

Haus der Wirtschaft - Poststrasse 7 « CH-9100 Herisau - Telefon +41 (0) 71 352 43 50 - Telefax +41 (0) 71 352 43 51
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3. Die durch Aufzonungen, Umzonungen und Mehrausnitzungen in Sondernutzungsplanen
allenfalls entstehenden Mehrwerte sind schwierig zu bemessen. Auch diesbeziiglich sind
Rechtsstreitigkeiten vorprogrammiert. Ebenfalls ist davon auszugehen, dass der mogliche Er-
trag den ganzen administrativen Aufwand und die Rechtsstreitigkeiten keinesfalls rechtferti-
gen wird.

4. Auf jeden Fall zu verzichten ist auf den in Art. 56 k des Entwurfes vorgesehenen kommuna-
len Mehrwertabgabefonds. Es ist absolut unzeitgemass, dass nebst dem kantonalen Fonds
auch noch jede Gemeinde einen eigenen Fond dufnen soll. Ein derartiges Vorgehen ist inef-
fizient und auch volkswirtschaftlich unerwiinscht.

Wir hoffen, mit unserem Vorschlag einen Beitrag an die Weiterentwicklung des teilrevidierten
Baugesetzes zu leisten.
Es grissen Sie freundlich

IndustrieAR Gewerbeverband Haus der Wirtschaft
Appenzell Ausserrhoden

Urs Alder, Prasident René Rohner, Prasident Ruedi Aerni, Geschéftsfihrer
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Willi Rohner

Kantonsrat

Holderenstrasse 3

9038 Rehetobel _ 24. November 2011

o Kantonsrat von Appenzell A. Rh.
Biro
- 9100 Herisau

Motion ,, Mehmertabschﬁpfung‘r‘

Gestitzt auf Art. 70 der Geschéf‘tsordnrung stellt def Unterzeichnende folgenden

Antrag [

Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Kantonsrat eine Vorlage zu unterbreiten, welche die nétigen
Bestimmungen enthalt, gem&ss denen durch die Raumplanung entstandene Mehrwerte abgeschdpft und
zweckgebunden fur Kosten der offentlichen Hand fur planerische: Massnahmen (z.B. Planungskosten,
Entschadigungen fur Aus- und Herabzonungen) sowie fir Folgekosten der Planung verwendet werden

kdnnen. T N
Ausgangslage

Laut Art. 5 Abs. 1 des geltenden BG ber 'die Raumplanung vom 22.Juni 1979 (SR 700} regelt das
kantonale Recht ,einen angemessenen Ausgleich fir erhebliche Vor- und Nachteile, die aus Planungen
(....) entstehen.” Solche Regelungen existieren bisher erst in wenigen Kantonen (BS, NE und Bern).
Unlangst hat der Grosse Rat de5 Kantons ll'hL'lré\ja'lu an seiner Oktobersession in zweiter Lesung eine
Gesetzesrevision verabschiedet, welche eine Abschépfung von 20% des Planungsmehrwertes vorsieht.
Auf Stufe Bund steht im Rahmen eines indirekien Gegenvorschlages zur Landschaftsschutzinitiative eine
Mehrwertabschdpfung zur Diskussion. Der Ausgang des Differenzbereinigungsverfahrens zwischen den
beiden Raten ist ungewiss. In Ausserrhoden endet 2013 die Frist von 10 Jahren, nach deren Ablauf nicht
iiberbaute Bauzonen ausgezont werden. Mit Entschadigungsforderungen, moglichenweise auch
berechtigten, ist zu rechnen. Unser Kanton hat mit 15 bis 20 % eine zu grosse Baulandreserve, wahrend
anderseits die Bevalkerung abnimmt. Oft muss man feststellen, dass Bauland vorhanden ist, aber am
falschen Ort.

Begriindung

Die Pflicht zur Erschliessung des eingezonten Baulandes liegt bei den Gemeinden. Das verursacht ihnen
nebst den Planungskosten weitere Kosten. So begrenzt beispielsweise Art. 79 Strassengesetz (bGS
731.11) den Beitrag der Grundeigentimer an den Bau einer Erschiiessungsstrasse. . .im
Gemeindeeigentum auf maxjmal 90 %. Die, restlichen mindestens 10% entfaller, ayf die Gemeinde.
Weiter mussen die Gemeinden® an den betrieblichen ‘und baulichen’ Unterhalt jvon &ffentlichen
Erschiiessungsstrassen in privatem Eigentum Beitrage von mindestens 15% leisten (Art. 81
Strassengesetz). Es ist nicht gerechtfertigt, dass der Gewinn aus Einzonungen ungeschmalert einzelnen
wenigen Grundeigentomern zufallt, wahrend umgekehrt die Kosten der Planung und Erschliessung oder
auch die Entschadigung fur Aus- und Herabzonungen aus allgemeinen Steuergeldern berappt werden
missen. Richtigerweise soll ein angemessener Teil des Planungsgewinns abgeschoépft und fr
Planungs- und Folgekosten der dffentlichen Hand herangezogen werden. Dies soll mit der vorliegenden
Motion maéglichst rasch auf kantonaler Ebene verwirklicht werden, anstatt die Hoffnungen auf den
ungewissen Ausgang des Geselzgebungsverfahrens im Bund zu setzen.
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Mifunterzeichnende siehe Rfickseite
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1400.3181: Baugesetz, Teilrevision (RPG-Revision 2012): Bauverordnung, Entwurf DBV

Geltendes Recht

Vorgesehene Anderungen |

Der Erlass bGS 721.11 (Bauverordnung; BauV), Stand 1. Januar 2018, wird wie
folgt geandert:

3. Abschnitt: Weilerzonen (1.3,

Art. 19a

Bestehende Bruttogeschossflache

' Die Berechnung der bestehenden Bruttogeschossflache richtet sich nach der
Bundesgesetzgebung®.

2 Der massgebliche Vergleichszustand fir die Beurteilung des Erweiterungspo-
tenzials ist die bestehende Bruttogeschossflache des Gebaudes im Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieser Bestimmung.

Art. 39
Nicht bewilligungspflichtige Vorhaben

' Einfache kleine oder nur fiir eine kurze Dauer erstellte Bauten und Anlagen, die
wegen ihrer untergeordneten Bedeutung weder nachbarliche noch &ffentliche In-
teressen berilhren, sind baurechtlich weder melde- noch bewilligungspflichtig.

2 Namentlich gilt dies auf dem gesamten Gemeindegebiet fiir:

a) Renovationen, die dem normalen Unterhalt dienen und gegenliber dem Beste-
henden keine nach aussen sichtbare Veranderung mit sich bringen, ausser an
Kulturobjekten und in Ortsbildschutzzonen nationaler Bedeutung;

b) Reparatur und Unterhaltarbeiten;

¢) mobile Tunnels und nicht fest installierte Treibhauser mit einer Gesamtflache
von maximal 150 m? fir den Gemduse- und Gartenbau wahrend der Saison;

" Art. 42 der Raumplanungsverordnung (RPV; SR 700.1)



http://bgs.ar.ch/data/721.11/de
http://www.lexfind.ch/link/Bund/700.1/de
Lukas.Gunzenreiner
Textfeld
Geltendes Recht

Lukas.Gunzenreiner
Textfeld
Vorgesehene Änderungen
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d) ortsubliche offene Einfriedungen wie Hage, Zaune und dergleichen;

e) Mauern und geschlossene Einfriedungen, welche eine Hohe von 1,20 m nicht
Uberschreiten, ausserhalb der Bauzone nur Natursteinmauern aus kleinformati-
gen Steinen bis 1,20 m Hohe;

f) ausser in Schutzzonen und in der ndheren Umgebung von Kulturobjekten: ein-
malige Terrainveranderungen (Aufschittung, Abgrabung) bis zu einer maxima-
len Differenz von héchstens 1,20 m zum gewachsenen Terrain und einer veran-
derten Bodenflache von héchstens 200 m? innerhalb der Bauzonen bzw.

500 m? ausserhalb der Bauzonen;

g) das Aufstellen einzelner Mobilheime, Wohnwagen und dergleichen:

1. auf bestehenden, rechtmassig erstellten Abstellflachen wahrend der Nichtbe-
triebszeit, sofern ausreichend Abstellplatze fiir Motorfahrzeuge verbleiben;

2. ausserhalb bewilligter Campingplatze und bestehender, rechtmassig erstellter
Abstellflachen fiir weniger als 20 Tage;

h) ausser an Kulturobjekten und in Ortsbildschutzzonen nationaler Bedeutung:

1. Parabolantennen bis zu 0,85 m Durchmesser, sofern sie bezlglich der Farbge-
bung dem Hintergrund angepasst werden,;

2. Kleinstsende- und Empfangsanlagen fur Funkdienste, namentlich sog. Mikro-
und Pikozell-Anlagen mit einer Leistung von weniger als 6 W (ERP);

3. nicht leuchtende Eigenreklamen auf privatem Grund bis zu einer Flache von
1,50 m?; an Kulturobjekten und in Ortsbildern von nationaler Bedeutung bis zu
einer Flache von 0,50 m?;

4. Fahnenstangen, Verkehrssignale, Strassentafeln, Strassenbeleuchtungsein-
richtungen, Vermessungszeichen, einzelne Pfahle und Stangen, Messeinrich-
tungen, Schaltkasten, Hydranten und dergleichen;
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i) Gartenschwimmbecken, welche nur fir eine begrenzte Dauer des Jahres auf-
gestellt bleiben, nicht fest mit dem Erdboden verbunden sind und keiner bewiilli-
gungspflichtigen Terrainveranderung bedtrfen;

j) kleinere Anlagen der Garten- und Aussenraumgestaltung im ortsiiblichen Rah-
men, wie Gartenwege, Treppen, Brunnen, kleine Teiche, Sandkasten, Garten-
cheminées, Planschbecken, Kinderspielgerate, kiinstlerische Plastiken.

% Zusatzlich bedrfen in den Bauzonen keiner Bewilligung und keiner Meldung,
ausser an Kulturobjekten und in Ortsbildschutzzonen nationaler Bedeutung:

a) mindestens auf zwei Seiten offene, ungedeckte Gartensitzplatze und Pergolas
bis 25 m? Grundflache;

b) Bauten und Anlagen, die nicht Ianger als sechs Monate am gleichen Ort aufge-
stellt bleiben (Festhitten, Zirkuszelte, Triblinen usw.), zu beachten ist dabei
Art. 15;

c) einzelne Kleinstbauten (Kleintierstalle, Fahrradunterstande, Werkzeughaus-
chen, Hiuitte fir hobbymassige Gartenbewirtschaftung oder Tierhaltung, usw.)
von héchstens 2,50 m Gesamthéhe und einer Grundflache von héchstens 6 m?;

d) Dachflachenfenster (maximal eines je Dachflache von hdochstens 1,50 m? aus-
sen gemessener Flache);

e) Ersatz von Fenstern, sofern damit keine gegen aussen sichtbaren Veranderun-
gen verbunden sind;

f) in Dachflachen integrierte, nicht reflektierende Anlagen zur Nutzung von Son-
nenenergie bis maximal 30 m2

* Die Errichtung von baubewilligungsfreien Bauten und Anlagen entbindet nicht
von der Einhaltung aller tibrigen Vorschriften, insbesondere der Gestaltungs-,
Grenzabstands- und Immissionsvorschriften. Die Befreiung erstreckt sich auf die
Pflicht zur Einreichung eines Baugesuchs sowie auf die Visierung und offentliche
Bekanntmachung des Vorhabens. Falls notwendig, trifft die Gemeindebaubehor-
de nach Anhorung der Betroffenen die erforderlichen Anordnungen.

f) Aufgehoben.
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® Die Kombination mehrerer bewilligungsfreier baulicher Massnahmen ist grund-
satzlich bewilligungspflichtig.

Art. 40a

Solaranlagen

' Solaranlagen auf Gebauden in Gewerbezonen (GE) und Industriezonen (1) sind
baubewilligungsfrei, auch wenn sie die Dachflache im rechten Winkel um mehr
als 20 cm uberragen.

2 Solaranlagen auf Geb&uden in kommunalen Ortsbildschutzzonen und Ortsbild-
schutzzonen nationaler Bedeutung unterstehen der Baubewilligungspflicht.

% Baubewilligungsfreie Solaranlagen sind vor der Ausfiihrung der Baubewilli-
gungsbehdrde mit einem kantonalen Formular zu melden. Der Meldung sind ein
Situationsplan, eine Dachaufsicht, ein Dachschnitt sowie ein Anlagenbeschrieb
beizulegen.

* Baubewilligungsfreie Solaranlagen diirfen ausgeflhrt werden, wenn die Baube-
willigungsbehdrde innert 30 Tagen nach Eingang der Meldung keine Einwande
erhebt.

Art. 47

Bestandteile des Baugesuches

' In der Regel sind folgende, von der Grundeigentiimerin oder vom Grundeigen-
timer, von der Bauherrschaft und der Planverfasserin oder dem Planverfasser
unterzeichnete und datierte Plane und Unterlagen in mindestens dreifacher,
wenn kantonale Bewilligungen eingeholt werden miissen in mindestens fiinffa-
cher Ausfertigung, einzureichen:

a) Gesuchsformular unter Beilage der im Einzelnen erforderlichen rechnerischen
Nachweise (Ausnutzungsziffer usw.);

b) Situationsplan, aus dem die genaue Lage des Grundstlickes sowie Lage und
Masse des Vorhabens und der Erschliessungs- und Entsorgungsanlagen er-
sichtlich sind. Ein Exemplar ist auf einer beglaubigten Kopie des gultigen
Grundbuchplanes zu erstellen; bei Vorhaben gemass Art. 44 und 45 geniigt
eine Fotokopie des giltigen Grundbuchplanes;
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c) Grundrissplan aller Geschosse in der Regel im Massstab 1:100 mit Angabe der
technischen Anlagen (Feuerstatten usw.), der Zweckbestimmung der einzelnen
Raume, der Boden- und Fensterflachen sowie der Hauptaussenmasse; in ei-
nem Plan ist die Umgebungsgestaltung einschliesslich Terrainveranderungen,
Mauern, Parkplatze, Wege, Spielplatze, Freizeitanlagen usw. darzustellen; der
Umgebungsplan hat sich innerhalb der Bauzone auf das ganze Baugrundstiick
zu erstrecken;

d) Schnitt- und Fassadenplane in der Regel im Massstab 1:100 mit Angabe der
Hoéhenkoten, des gewachsenen und gestalteten Terrains bis an die Grund-
stlicksgrenzen sowie des massgeblichen Hohenbezugspunktes (in Meereshdhe
oder Héhendifferenz zu gesichertem Fixpunkt). In Ortsbildschutzzonen sind die
Nachbarbauten in den Fassadenplanen ebenfalls darzustellen;

e) Baubeschrieb, soweit die beabsichtigte Ausflihrung aus den Planen nicht er-
sichtlich ist;

f) besondere Kanalisationseingabe mit Angabe von Leitungsdurchmesser, -gefalle

und -material sowie unter Beilage der im kommunalen Abwasserreglement ge-
forderten Unterlagen;

g) Schutzraumeingabe nach gesetzlichen Vorschriften;

h) Projekt und Beschrieb fir Heizungs- und Energieerzeugungsanlagen sowie fur
Tankanlagen fur die Lagerung von umweltgefahrdenden Stoffen, soweit diese
Vorhaben nicht Gegenstand nachfolgender, eigener Bewilligungsverfahren bil-
den;

i) Anschlussgesuche fiir Wasser- und Energieversorgung.

2 Bei allen Fassadenanderungen (z.B. Einbau von Fenstern, Tiren, Vorplatziber-

dachungen usw.) ist die ganze Fassade samt den beabsichtigten Anderungen
darzustellen.

3 Bei Vorhaben mit erheblichen Terrainveréanderungen, insbesondere bei Deponi-
en und Kiesgruben, sind Hohenkurvenplane und aussagekraftige Langs- und
Querschnitte fur den Zustand vor Inangriffnahme und nach Abschluss des Vorha-
bens sowie gegebenenfalls ein Etappierungsplan einzureichen.
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* Falls die Beurteilung eines Gesuches es erfordert, konnen die Bewilligungs-
und Koordinationsbehdérden von der Gesuchstellerin oder dem Gesuchsteller
weitere Unterlagen wie Modelle, Perspektiven, Schattendiagramme oder Fotos
verlangen. Zur Verfahrensbeschleunigung kénnen die Bewilligungs- und Koordi-
nationsbehdérden die Einreichung zusatzlicher Gesuchssatze verlangen.

® Bei geringfligigen Vorhaben kann auf vorgangige Anfrage hin die Eingabe ver-
einfachter Gesuchsunterlagen gewahrt werden. Fir das vereinfachte Verfahren
und das Meldeverfahren kénnen die Gemeindebaubehdrden standardmassig Er-
leichterungen vorsehen.

¢ Das Vorhaben ist farblich wie folgt darzustellen:

a) Bestehend = schwarz

b) Neu = rot

c) Abbruch = gelb

" Falls es zur Feststellung des urspriinglichen, rechtmassigen Zustands bei der
Entfernung vorschriftswidriger Bauten im Sinne von Art. 108 des Baugesetzes
notwendig ist, kann die zustandige Baubewilligungsbehdérde die dafir erforderli-
chen Plane und Unterlagen auf Kosten der oder des Fehlbaren anfertigen lassen.

Keine Fremdénderungen.

Keine Fremdaufhebungen.

V.

Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten.
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1400.3181
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2. Bericht und Antrag der parlamentarischen Kommission vom 18. Mai 2018

Sehr geehrter Herr Kantonsratsprasident
Sehr geehrte Damen Kantonsratinnen
Sehr geehrte Herren Kantonsrate

A. Ausgangslage
1. Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 17. April 2018

Der Regierungsrat verabschiedete am 17. April 2018 den Bericht und Antrag zur Teilrevision des Gesetzes
Uber die Raumplanung und das Baurecht (Baugesetz; BauG; bGS 721.1) zuhanden der 2. Lesung im Kantons-
rat. Er hat die in der 1. Lesung im Kantonsrat formulierten Fragen und Anliegen sowie die Volksdiskussionsbei-
trage aufgenommen und dazu Stellung genommen. Zudem hat er die Vorlage nochmals eingehend beraten
und neue Antrage gestellt.

2. Arbeit der parlamentarischen Kommission
Die parlamentarische Kommission (PK) traf sich in unveranderter Zusammensetzung zu einer Sitzung (insge-
samt damit vier). Sie behandelte an dieser Sitzung den Bericht und Antrag des Regierungsrates, blickte dabei

zurlick auf die 1. Lesung im Kantonsrat, besprach die Volksdiskussionsbeitrage und behandelte den Geset-
zesentwurf in der 2. Lesung.
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B. Erwagungen
1. Eintreten

Die PK spricht sich auch in der 2. Lesung einstimmig daflir aus, auf die Vorlage einzutreten. Die Ausfiihrungen
des Regierungsrates sind nachvollziehbar und werden zur Kenntnis genommen.

2. Detailberatung
Kommunaler Mehrwertausgleich

Der Regierungsrat beantragt die Streichung des kommunalen Mehrwertausgleichs. Die Bestimmungen gemass
der Fassung der 1. Lesung im Kantonsrat in Art. 56b Abs. 1 lit. a, b, c und d E-BauG, in Art. 56k E-BauG sowie
in Art. 561 E-BauG sollen gestrichen und die Bestimmungen in Art. 56b Abs. 1 E-BauG und Art. 56j Abs. 1E-
BauG redaktionell bereinigt werden.

Die PK diskutierte intensiv und kontrovers Uber den Antrag des Regierungsrates. Sie ist mehrheitlich der Mei-
nung, dass die vom Regierungsrat gezeigten Beispielberechnungen nicht ganz nachvollziehbar und tberdies
eher konservativ sind. Sie zeigt sich erstaunt Gber den Antrag auf Streichung des kommunalen Mehrwertaus-
gleichs und halt die Begriindung dazu fiir eher knapp ausgefallen.

Kommissionsmehrheit: Streichung des kommunalen Mehrwertausgleichs im Sinne des Regierungsrates

Eine Mehrheit der PK stimmt dem Antrag des Regierungsrates zu. Die in den Volksdiskussionsbeitragen vor-
gebrachten Argumente fiir die Streichung sind richtig. Es gibt Grundeigentimerinnen und Grundeigentimer,
die bspw. eine Aufzonung ihres Grundstiicks gar nicht wollen und damit keinen Mehrwert aus der Aufzonung
ziehen wiirden. Dennoch wiirde ein Grundpfand auf dem Grundstiick liegen, das die Eigentimerinnen und
Eigentimer belasten wirde. Mit der Verdusserung mussen sie dann eine Abgabe bezahlen. Es ist jedoch nicht
klar, dass eine Kauferin oder ein Kaufer den Mehrwert gleich berechnen wiirde. Eventuell konnte die Verkaufe-
rin oder der Verkaufer die Abgabe nicht auf den Verkaufspreis GUberwalzen. Doch selbst wenn dies mdglich
ware, wirde die Abgabe die bestehenden Liegenschaften, welche die Eigentiimerinnen und Eigentiimer selbst
nicht ausbauen wollen, noch weiter verteuern. Dies wirde die langfristige Entwicklung des Kantons weiter
bremsen. Schon heute kénnen sich viele Familien die hohen Baulandpreise nicht mehr leisten. Zudem ist der
Mechanismus der Abgabe noch nicht etabliert. Viele Grundeigentiimerinnen und Grundeigentimer wirden sich
schon deshalb dagegen wehren. Dies wirde zu vielen Streitereien und dadurch zu langen Verzégerungen
fuhren. Das wirde zum einen die Innenentwicklung hemmen und zum anderen dem Regierungsprogramm in
Bezug auf das Bevolkerungswachstum nicht entsprechen.

Kommissionsminderheit: Wiederaufnahme des kommunalen Mehrwertausgleichs gemass der Fassung der
1. Lesung im Kantonsrat

Eine Minderheit der PK beantragt demgegentber die Wiederaufnahme des kommunalen Mehrwertausgleichs
gemass der Fassung der 1. Lesung im Kantonsrat. Sie ist der Ansicht, dass sich die Raumplanung mit dem
seit dem 1. Mai 2014 verstarkt geltenden klaren Auftrag des Raumplanungsgesetzes des Bundes zur inneren
Verdichtung wesentlich verandern wird. Dies erzeugt Druck auf den 6ffentlichen Raum, dessen Gestaltung
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gleichermassen in der Verantwortung der Liegenschaftsbesitzer bzw. méglichen Bauwilligen und den Gemein-
den liegt. Der kommunale Mehrwertausgleich ist deshalb nicht nur rickwirkend, sondern vor allem auch mit
Blick auf die kiinftigen Aufgaben zu betrachten. Im Rahmen der Siedlungsentwicklung nach innen werden die
Planungen fiir die Gemeinden, insbesondere in Bezug auf die Gestaltung des 6ffentlichen Raums sowie die
Sicherstellung und die Férderung einer angemessenen Wohnqualitat, inhaltlich und formell anspruchsvoller
und aufwandiger. Zur Erfillung dieser 6ffentlichen Aufgabe sollen die Hauptnutzniesser der Planungen einen
Beitrag analog der Einzonungen leisten. Dieser Beitrag muss jedoch nicht zwingend in Form einer Geldleistung
erfolgen, sondern im Idealfall in Form einer Sachleistung mit dem Ziel, der zukiinftig wichtigeren Wohnqualitat
bzw. den steigenden Anspriichen an den 6ffentlichen Raum entsprechende Massnahmen zu treffen. Zur Star-
kung der Siedlungserneuerung missen die Gemeinden ein Instrument haben, mit welchem sie sanften Druck
ausuben, aber auch motivieren kdnnen. Mit dem neuen Recht stehen umfassende Ortsplanungsrevisionen an,
welche die Gemeinden aufgrund der letzten kleinen Baugesetzrevision vollstandig selbst finanzieren missen.
Bei diesen Revisionen ist es von grosser Bedeutung, dass die Betroffenen zeitgerecht und frih in die Planun-
gen einbezogen werden. In der Regel werden dabei Vereinbarungen getroffen, in welche auch die Sachleis-
tungen anstelle einer Mehrwertabgabe einbezogen werden. Diese Vereinbarungen fiihren zu einer Win-Win-
Situation: Die Gemeinde kann bereits friih priifen, wie sich ein Projekt ortsbaulich einfligen kann, und die Priva-
ten erhalten zuséatzliche Rechts- und Planungssicherheit. Ein klar zweckgebundener kommunaler Mehrwert-
ausgleich wird deshalb klare Mehrwerte, insbesondere fir Private und die Wirtschaft, bringen. Die Bemessung
des Mehrwerts ist heute bei Einzonungen bedeutend schwieriger als kinftig bei Aufzonungen, Umzonungen
oder Sondernutzungsplanen, da bei letzteren bereits eine rechtskraftige Basisschatzung besteht und der
Mehrwert gestitzt darauf relativ einfach und nachvollziehbar mit einer einzufihrenden und Uberprufbaren Pra-
xis bestimmt werden kann. Daraus sollten keine l1angeren Rechtsmittelverfahren zu erwarten sein. Wie bei den
Einzonungen dirfte sich dies schnell einspielen. Zusammengefasst: Die Ziele der Revision des Raumpla-
nungsgesetzes und des Baugesetzes werden ohne kommunalen Mehrwertausgleich schwieriger zu erreichen
sein als mit. Mit der Einfiihrung eines kommunalen Mehrwertausgleichs geht es in erster Linie darum, durchaus
auch mit Sachleistungen, die Lebensqualitat in den verdichtet bebauten Gebieten zu erhalten bzw. zu férdern
oder dort, wo Sachleistungen nicht durchflihrbar sind, im Sinne einer Ersatzabgabe Beitrage an aufwertende
oder planerische Massnahmen der Gemeinden zu leisten. Es soll nicht einfach ein neues Kasseli gedufnet
werden.

Art. 124 (Ubergangsbestimmungen fiir laufende Verfahren)

Die PK diskutierte intensiv tiber die Vor- und Nachteile einer sofortigen Anwendung der neuen Bestimmungen
und kommt zur Erkenntnis, dass keine klaren Nachteile ersichtlich sind. Im Gegenteil, mit einer Ubergangsbe-
stimmung fir laufende Verfahren kdme es zu Streitigkeiten Uber das anwendbare Recht. Die sofortige Anwen-
dung ermdglicht eine einheitliche Anwendung. Im Ubrigen sind die neuen Bestimmungen fiir das Baubewilli-
gungsverfahren nicht relevant.
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C. Antrag

Die parlamentarische Kommission beantragt Ihnen,

1. auf die Vorlage einzutreten,

2. der Teilrevision des Baugesetzes im Sinne der Kommission in 2. Lesung zuzustimmen und

3. die Motion Willi Rohner, Rehetobel, Mehrwertabschépfung, vom 24. November 2011 als erledigt abzu-
schreiben.

Im Namen der parlamentarischen Kommission

sign. Fidel Cavelti

Fidel Cavelti, Prasident

Beilagen
Beilage 2.1 Gesetzesentwurf
Beilage 2.2 Synopse
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Entwurf Regierungsrat, 17. April 2018

Gesetz
uber die Raumplanung und das Baurecht

Anderung vom ...

Der Kantonsrat von Appenzell Ausserrhoden

beschliesst:

Der Erlass bGS 721.1 (Gesetz Uber die Raumplanung und das Baurecht;
Baugesetz), Stand 1. Januar 2018, wird wie folgt geandert:

Art. 11 Abs. 1 (geandert), AbS. 2 (geandert), AbS. 6 (neu)

' Soweit kantonale oder regionale Interessen es erfordern, kann das Depar-
tement Bau und Volkswirtschaft kantonale Nutzungszonen zur langerfristi-
gen Festlegung von Abbaugebieten fir Rohmaterialien (Abbauzonen), zur
Erstellung von Deponien (Deponiezonen) sowie zur Gewinnung von erneu-
erbaren Energien (Energiezonen) ausscheiden.

ZIn kantonalen Nutzungszonen besteht Sondernutzungsplanpflicht. Die
Sondernutzungsplane regeln in Abbauzonen mindestens den Abbau, die
Erschliessung sowie die Grundziige der Endgestaltung; in Deponiezonen
enthalten sie mindestens Aussagen Uber den Deponietyp nach der techni-
schen Verordnung uber Abfalle”, das Deponie- oder Ablagerungsvolumen,
die Etappierung, die Endgestaltung des Geléndes sowie die Erschliessung;
in Energiezonen enthalten sie mindestens Aussagen uber die Art, Lage und
Dimensionierung der Anlagen, die Bau- und Installationsbereiche, die Er-
schliessung sowie die Mindestabstande.

®n Energiezonen sind die fir die Gewinnung von erneuerbaren Energien
notwendigen Bauten und Anlagen zulassig.

TVA (SR 814.600)


http://bgs.ar.ch/data/721.1/de
http://www.lexfind.ch/link/Bund/814.600/de
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Art. 15 Abs. 2

2 Es beinhaltet allgemeine Bauvorschriften fiir das ganze Gemeindegebiet
sowie spezielle Bau- und Nutzungsvorschriften fir die einzelnen Zonen.
Insbesondere werden Vorschriften erlassen lber:

a)  (geandert) Art sowie minimale und maximale Intensitat der baulichen und
betrieblichen Nutzung;

Art. 17 Abs. 2

2 Er aussert sich zur zeitlichen Abfolge und zu den einzusetzenden Mitteln
zur Erreichung dieses Ziels. Er zeigt mindestens:

b) (neu) die Innenentwicklungsstrategie;

Art. 19 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 3

' Durch den Zonenplan kénnen folgende Arten von Bauzonen ausgeschie-
den werden:

) Aufgehoben.
k)  (geandert) Verkehrsflachen im Baugebiet (VFi).

2 Durch den Zonenplan kdénnen folgende Arten von Nichtbauzonen ausge-
schieden werden:

d) (neu) Weilerzonen (WZ);
e) (neu) Verkehrsflachen im Nichtbaugebiet (VFa).

® Diese Grundnutzungszonen kénnen durch folgende Zonenarten lberlagert
werden:

C)  (geandert) Zonen mit Sondernutzungsplanpflicht;

Art. 28 Abs. 6 (geandert)

® Die Zulassigkeit von Bauten und Anlagen in Griinzonen im Nichtbaugebiet
richtet sich im Ubrigen nach Art. 31.

Art. 29
Aufgehoben.
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Art. 30 Abs. 1 (geandert), AbS. 4 (neu)

1S’trassen, dazugehorige Trottoirs, Platze, offentliche Parkierungsanlagen,
Bushaltestellen, Bahnanlagen mit Umladeeinrichtungen und Bahnstationen
ohne Fremdnutzungen werden als Verkehrsflachen bezeichnet.

* Die Zulgssigkeit von Bauten und Anlagen auf Verkehrsflachen im Nicht-
baugebiet richtet sich im Ubrigen nach Art. 31.

Art. 31 Abs. 3 (geandert)

® Die Zulassigkeit von Bauten und Anlagen richtet sich nach der Bundesge-
setzgebung”.

Art. 33 Abs. 2
2 Bauten und Anlagen sind zuldssig, wenn

a)  (geandert) die Voraussetzungen nach Art. 31 erflllt sind und

Art. 33a (neu)
Weilerzonen

! Weilerzonen dienen der Erhaltung der traditionell entstandenen Siedlungs-
struktur und der massvollen Nutzung der bestehenden Bauvolumen?. Sie
umfassen vom Hauptsiedlungsgebiet klar abgetrennte Kleinsiedlungen, be-
stehend aus mindestens fiunf bewohnten Gebauden in enger raumlicher
Beziehung.

% In Weilerzonen konnen bestehende Gebaude zu Wohnzwecken oder zu
massig stérenden Betrieben umgenutzt werden. Neubauten sind nicht zu-
lassig. Sofern innerhalb des Volumens keine geeigneten Raumreserven
vorhanden sind, kénnen Erweiterungen im Umfang von maximal 30 % der
bestehenden Bruttogeschossfléache zugelassen werden. Im Ubrigen gilt Art.
31.

® Der kantonale Richtplan weist die méglichen Gebiete fiir Weilerzonen aus.

* Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten durch Verordnung.

" Art. 16a und Art. 24 ff. RPG
2 Art. 33 der Raumplanungsverordnung (RPV; SR 700.1)


http://www.lexfind.ch/link/Bund/700.1/de
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Art. 35 Abs. 1 (geandert), AbS. 2 (gedndert)
Zonen mit Sondernutzungsplanpflicht (Uberschrift geandert)

" Als Zonen mit Sondernutzungsplanpflicht kénnen zusammenhangende
Teilgebiete ausgeschieden werden, deren Erschliessung, Uberbauung oder
Erneuerung fir die Entwicklung der Gemeinde besonders bedeutsam sind.
Die Gemeinde legt im Zonenplan den Zweck des Sondernutzungsplans fest.

% Die Erstellung von Bauten und Anlagen in Zonen mit Sondernutzungsplan-
pflicht setzt einen rechtskraftigen Sondernutzungsplan voraus.

a) Aufgehoben.
b)  Aufgehoben.
c)  Aufgehoben.

Art. 37 Abs. 1 (geandert), Abs. 2, Abs. 3 (aufgehoben), AbS. 4 (aufgehoben),
Abs. 5 (geandert)

! Sondernutzungsplane regeln die Erschliessung, die Uberbauung oder die
Erneuerung von zusammenhangenden Teilgebieten.

2 Als Sondernutzungsplane gelten:

b)  (geanderty Uberbauungspléne;
C)  (geandert) Erneuerungsplane.

® Aufgehoben.
4 Aufgehoben.

° Sondernutzungsplane sind vom Gemeinderat nach zehn Jahren zu (ber-
prifen und, falls notwendig, an geanderte Verhaltnisse anzupassen.

Art. 38

Baulinienplan (Uberschrift geandert)

Art. 39 Abs. 1 (geandert), AbS. 2 (geandert), AbS. 3 (geandert), AbS. 4 (aufgehoben)
Uberbauungsplan (Uberschrift geandert)

' Der Uberbauungsplan regelt die Uberbauung eines Teilgebiets mit Son-
derbauvorschriften.



1400.3181, 2. Lesung - Beilage 2.1

Entwurf Regierungsrat, 17. April 2018

2 Der Uberbauungsplan besteht aus einem Plan, allfalligen Beilageplanen,
den Sonderbauvorschriften sowie einem Planungsbericht. Der Planungsbe-
richt zeigt mindestens die Ziele und die Schritte zur Realisierung des Uber-
bauungsplans auf.

® Die Sonderbauvorschriften prazisieren die in der jeweiligen Zone geltenden
Vorschriften. Durch Sonderbauvorschriften kénnen insbesondere geregelt
werden:

i) (geandert) Nutzungsintensitat;

i) (neu) Versorgung und Entsorgung;

K)  (neu) Landumlegung und Grenzbereinigung;

1) (neu) Kostenregelungen, insbesondere Perimeterbeitrage fiir Gemein-
schaftsanlagen;

m)  (neu) Festlegung gemeinsamer Energieversorgungsanlagen und An-
schluss an Energieverteilnetze.

* Aufgehoben.

Art. 40 Abs. 1 (geandert), Abs. 2 (geandert), AbS. 3 (gesndert)
Erneuerungsplan (Uberschrift geandert)

' Der Erneuerungsplan regelt die Erneuerung eines weitgehend Uberbauten
Teilgebiets mit Sonderbauvorschriften. Das betreffende Teilgebiet muss im
Zonenplan als Zone mit Sondernutzungsplanpflicht zum Zweck der Erneue-
rung ausgeschieden sein.

2 Der Erneuerungsplan besteht aus einem Plan, allflligen Beilageplanen,
den Sonderbauvorschriften sowie einem Planungsbericht. Der Planungsbe-
richt zeigt mindestens die Ziele und die Schritte zur Realisierung des Erneu-
erungsplans auf.

® Die Sonderbauvorschriften prazisieren die in der jeweiligen Zone geltenden
Vorschriften. Der Inhalt der Sonderbauvorschriften richtet sich nach Art. 39
Abs. 3.

Art. 41 Abs. 1 (geandert), AbS. 2 (geandert), AbS. 3 (neu)

Verhaltnis der Sonderbauvorschriften zu den in der jeweiligen Zone gelten-
den Vorschriften (Uberschrift geandert)
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' Die Sonderbauvorschriften dirfen dem Zweck der jeweiligen Zone nicht
widersprechen. Abweichungen von den in der jeweiligen Zone geltenden
Vorschriften sind unter Beachtung der nachfolgenden Einschrankungen zu-
lassig:

a)  (geandert) Mittels Uberbauungsplan darf bei der Geschosszahl héchs-
tens um ein Vollgeschoss und bei der Intensitat der Nutzung hdchs-
tens um 10 % abgewichen werden.

b)  (geandert) Mittels Erneuerungsplan darf bei der Geschosszahl hochstens
um ein Vollgeschoss abgewichen werden.

2 Abweichungen bei der Geschosszahl und bei der Intensitat der Nutzung
durfen nur gewahrt werden, wenn

a)  (geandert) die Anordnung und Gliederung der Bauten in der Planung
enthalten sind,

b)  (geandert) die Grosse des Grundstlickes die Abweichungen rechtfertigt
und die Interessen der Nachbarn nicht erheblich beeintrachtigt werden
und

c) (neu) in Bezug auf die architektonische Gestaltung, die Wohnhygiene
sowie auf die Eingliederung in die bauliche und landschaftliche Umge-
bung eine wesentliche Qualitatssteigerung nachgewiesen ist.

® Wird mittels Uberbauungs- oder Erneuerungsplan bei der Geschosszahl
oder bei der Intensitat der Nutzung von den in der jeweiligen Zone geltenden
Vorschriften abgewichen, so ist in der 6ffentlichen Auflage ausdriicklich da-
rauf hinzuweisen. Die Abweichungen sind in geeigneter Weise mit Planen
oder Modellen darzustellen. Der Gemeinderat kann zusatzlich die Visierung
anordnen.

Art. 42 Abs. 2 (aufgehoben), AbS. 3 (aufgehoben)
2 Aufgehoben.
® Aufgehoben.

Art. 43 Abs. 1 (gesndert)

' Der Gemeinderichtplan wird vom Gemeinderat erlassen und bedarf der
Genehmigung durch den Regierungsrat. Er ist vorgangig dem Departement
Bau und Volkswirtschaft zur Vorprifung einzureichen.
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Art. 44 Abs. 2 (geandert)

2 Zur Vornahme von Einzelanpassungen als férmliche Plananderungen ist
der Gemeinderat zustandig. Solche Anpassungen sind dem Amt fir Raum
und Wald zur Vorprifung einzureichen und bedirfen der Genehmigung des
Departements Bau und Volkswirtschaft.

Art. 46 Abs. 17" (neu)

b's Bej der Auflage von Sondernutzungsplanen sind die Grundeigentimerin-

nen und Grundeigentimer, deren Grundstiicke im Plangebiet oder nicht
mehr als 30 m vom Plangebiet entfernt liegen, schriftlich zu benachrichtigen.

Art. 47 Abs. 2 (geandert)

2Kann die Einsprache nicht giitlich erledigt werden, entscheidet der Ge-
meinderat daruber gleichzeitig mit seinem Beschluss zum Erlass des Nut-
zungsplans bzw. der Zonenvorschriften des Baureglements. Er erdffnet der
Einsprecherin oder dem Einsprecher seinen begriindeten Einspracheent-
scheid unter Einrdumung einer Frist von 20 Tagen ab Erhalt des Ein-
spracheentscheids, innert welcher bei Zonenplanen und Zonenvorschriften
des Baureglements beim Regierungsrat bzw. bei Sondernutzungsplanen
beim Departement Bau und Volkswirtschaft Rekurs angemeldet werden
kann.

Art. 48 Abs. 1 (geandert), ADS. 2 (aufgehoben)

! Nutzungsplane und Baureglemente werden durch den Gemeinderat erlas-
sen und unterstehen dem fakultativen Referendum.

2 Aufgehoben.

Art. 49 Abs. 1 (geandert), AbS. 3 (neu)

' Die Rekursinstanz nach Art. 47 setzt den Rekurrierenden eine angemes-
sene Frist zur Begrindung des angemeldeten Rekurses. Sie entscheidet
Uber den Rekurs zusammen mit dem Beschluss Uber die Genehmigung.
Zum Rekurs ist nur legitimiert, wer am Einspracheverfahren teilgenommen
hat.
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® Werden nur einzelne Teile des Zonenplans und der Zonenvorschriften des
Baureglements mit Rekurs angefochten, kann der Regierungsrat auf Antrag
des Gemeinderates die unangefochtenen Teile genehmigen, soweit sich
diese nicht auf bestrittene Teile auswirken.

Art. 50 Abs. 2 (aufgehoben)
2 Aufgehoben.

Art. 52 Abs. 1 (aufgehoben), AbS. 2 (gedndert), Abs. 3
' Aufgehoben.

2 Geringfiigige Anderungen an Nutzungsplénen unterstehen nicht dem Refe-
rendum. Sie sind vor der 6ffentlichen Auflage dem Amt fir Raum und Wald
zur Vorprifung einzureichen und bediirfen der Genehmigung des Departe-
ments Bau und Volkswirtschaft.

3 Anderungen an Nutzungsplénen gelten als geringfiigig, wenn

a)  (geandert) damit keine wesentlichen 6ffentlichen und nachbarlichen Inte-
ressen verletzt werden,
C)  (geandert) davon eine kleine Flache betroffen ist.

Art. 55 Abs. 4 (geandert)

4 Planungszonen treten mit ihrer Bekanntgabe in Kraft. Uber Einsprachen
entscheidet die erlassende Behdrde. Gegen den Einspracheentscheid kann
bei kommunalen Planungszonen beim Departement Bau und Volkswirtschaft
bzw. bei kantonalen Planungszonen beim Regierungsrat innert 20 Tagen
Rekurs erhoben werden. Gegen Planungszonen erhobene Einsprachen und
Rechtsmittel haben keine aufschiebende Wirkung.

Art. 56 Abs. 1 (geandert), AbS. 2 (geandert), AbS. 3 (geandert), AbS. 4 (geandert),
Abs. 5 (aufgehoben), AbS. 6 (aufgehoben)

' Die Gemeinden sorgen dafir, dass die Bauzonen durch geeignete Mass-
nahmen ihrer Bestimmung zugefiihrt werden.

2 Sie konnen insbesondere Vertrdge mit den Grundeigentiimern abschlies-
sen, Einzonungen an Bedingungen knipfen, sich ein Kaufs-, Vorkaufs- oder
Ruckkaufsrecht an Bauland einrdumen lassen oder die entschadigungslose
Plananderung vereinbaren.
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% Wenn das offentliche Interesse es rechtfertigt, kann der Gemeinderat eine
angemessene Frist fiir die bestimmungsgemésse Uberbauung setzen. Ver-
streicht die Frist fur diese Bauverpflichtung ungenutzt, steht der Gemeinde
ein gesetzliches Kaufsrecht zum Verkehrswert zu.

* Die Bauverpflichtung und andere 6ffentlich-rechtliche Eigentumsbeschran-
kungen sind im Grundbuch anzumerken.

® Aufgehoben.
6 Aufgehoben.

Titel nach Art. 56 (neu)

2a. Abschnitt: Mehrwertausgleich (3.2a)

Art. 56a (neu)
Mehrwertabgabe

' Die Mehrwertabgabe dient dem angemessenen Ausgleich von erheblichen
Vorteilen, die durch Planungsmassnahmen entstehen.

28je  wird erhoben, wenn der entstandene Mehrwert mindestens
Fr. 20 000.— betragt.

Art. 56b (neu)
Abgabetatbestand

' Der Mehrwertabgabe unterliegen die Vorteile, die durch die Zuweisung
eines Grundsticks aus einer Nichtbauzone in eine Bauzone (Einzonung)
entstehen.

% Die Vorteile, die durch die Ausscheidung einer kantonalen Nutzungszone
gemass Art. 11 entstehen, unterliegen nicht der Mehrwertabgabe.

Art. 56¢ (neu)
Bemessung des Mehrwerts

' Der Mehrwert eines Grundstiicks entspricht der Differenz seines Boden-
wertes mit und ohne Planungsmassnahme.
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2 Massgeblich fur die Entstehung der Mehrwertabgabeforderung und die
Bemessung des Mehrwerts ist der Zeitpunkt des Eintritts der Rechtskraft der
Planungsmassnahme.

® Die massgeblichen Bodenwerte werden von der Grundstiickschatzungsbe-
hoérde nach anerkannten Schatzungsmethoden ermittelt.

* Der bei einer Einzonung entstandene Mehrwert ist um den Betrag zu kir-
zen, der innert funf Jahren zur Beschaffung einer landwirtschaftlichen Er-
satzbaute zur Selbstbewirtschaftung verwendet wird.

Art. 56d (neu)
Hbéhe der Abgabe
' Die Hohe der Mehrwertabgabe betragt 20 % des Mehrwerts.

Art. 56e (neu)
Abgabepflicht

! Abgabepflichtig ist die Grundeigentiimerin oder der Grundeigentiimer zum
Zeitpunkt des Eintritts der Rechtskraft der Planungsmassnahme.

2 Von der Abgabepflicht befreit sind der Kanton und die Gemeinden.

Art. 56f (neu)
Festsetzung der Abgabe

" Nach dem Eintritt der Rechtskraft der Planungsmassnahme setzt der Ge-
meinderat die Mehrwertabgabe fest und Iasst sie im Grundbuch anmerken.

2Fir die Mehrwertabgabe besteht ein gesetzliches, allen eingetragenen
Belastungen vorgehendes Grundpfandrecht ohne Eintragung im Grundbuch.
Pfandrechte im Betrag von Uber Fr. 1 000.— stehen unter dem Vorbehalt des
Schutzes gutglaubiger Dritter gemass Art. 836 Abs. 2 des Schweizerischen
Zivilgesetzbuchs”).

Art. 569 (neu)
Falligkeit der Abgabe

"ZGB (SR 210)
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' Die Mehrwertabgabe wird mit der Uberbauung oder der Verdusserung des
Grundstticks fallig.

% Bei der Uberbauung tritt die Falligkeit der Mehrwertabgabe mit dem Beginn
der Bauarbeiten ein.

®Bei der Verausserung tritt die Falligkeit der Mehrwertabgabe mit dem
Ubergang des Eigentums auf einen neuen Rechtstréager ein. Als Verdusse-
rung gelten Eigentumswechsel und Rechtsgeschafte, die wirtschaftlich ei-
nem Eigentumswechsel gleichkommen. Ausgenommen sind Eigentums-
wechsel durch Erbgang (Erbfolge, Erbteilung, Verméachtnis), Erbvorbezug
oder Schenkung sowie unter Ehegatten zur Abgeltung von giter- und schei-
dungsrechtlichen Anspriichen.

* Bei der Verausserung eines Teils des Grundstiicks wird die Mehrwertab-
gabe anteilig fallig.

Art. 56h (neu)
Meldepflicht

' Die Gemeindebaubehérde teilt dem Gemeinderat den Beginn der Bauar-
beiten mit.

2 Das Grundbuchamt meldet dem Gemeinderat jede offentliche Beurkun-
dung eines auf die Ubereignung eines Grundstlcks gerichteten Vertrags und
jede Handanderung, sofern eine festgesetzte Mehrwertabgabe angemerkt
ist.

Art. 56i (neu)
Bezug der Abgabe

" Nach dem Eintritt der Falligkeit verfligt der Gemeinderat den Bezug der
Mehrwertabgabe und stellt Rechnung.

% Die Zahlungsfrist betragt 60 Tage ab Rechnungsstellung. Auf dem Abga-
bebetrag wird nach Ablauf der Zahlungsfrist, ungeachtet eines allfalligen
Rechtsmittelverfahrens, ein Verzugszins geschuldet. Die Hohe des Verzugs-
zinses entspricht dem Verzugszinssatz fiir Staats- und Gemeindesteuern.

® Die Abgabeforderung verjahrt 10 Jahre nach Eintritt der Falligkeit.

11
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Art. 56j (neu)
Kantonaler Mehrwertabgabefonds

' Die Mehrwertabgabe fliesst in einen kantonalen Fonds, aus dem zweckge-
bundene Beitrage an die Gemeinden ausgerichtet werden. Der Fonds ist
Bestandteil der Staatsrechnung.

2 Beitragsberechtigt sind Gemeinden, die nach den Vorgaben des kantona-
len Richtplans zur Zuweisung eines Grundstiicks aus einer Bauzone in eine
Nichtbauzone (Auszonung) verpflichtet sind und dafir aufgrund eines
rechtskraftigen Urteils oder einer vom Departement Bau und Volkswirtschaft
genehmigten Vereinbarung eine Entschadigung nach Art. 76 Abs. 2 zu leis-
ten haben.

® Nach Massgabe der zur Verfiigung stehenden Fondsmittel kénnen weitere
Massnahmen im Sinne von Art. 5 Abs. 1ter RPG unterstiitzt werden, sofern
sie im kantonalen Richtplan vorgesehen sind. Das Néhere regelt der Regie-
rungsrat.

Art. 66 Abs. 1 (geandert)
Benutzung bestehender Erschliessungsanlagen (Uberschrift geéndert)

! Hinterliegende und Nachbarinnen oder Nachbarn kénnen vom Gemeinde-
rat ermachtigt werden, eine bestehende private Erschliessungsanlage zu
benutzen, wenn:

Aufzéhlung unverandert.

Art. 78 Abs. 1 (gedndert)

' Uber Entschadigungsanspriiche entscheidet auf verwaltungsgerichtliche
Klage hin das Obergericht.

Art. 89 Abs. 1
' Der Regierungsrat regelt durch Verordnung:

e) (neu) das Verfahren fir die Erstellung von Solaranlagen nach Art. 18a
RPG.

12
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Art. 96 Abs. 1 (geandert), AbS. 2 (geandert), AbS. 3 (aufgehoben)
Sondernutzungsplanpflicht (Uberschrift geandert)

' Gréssere und noch weitgehend uniiberbaute Grundstiicke dirfen nur be-
baut werden, wenn ein rechtskraftiger Baulinien- oder Uberbauungsplan
vorliegt.

2 Fir Bauten und Anlagen mit erheblichen Auswirkungen auf die Nutzungs-
und Erschliessungsordnung, die Umwelt oder das Orts- und Landschaftsbild
oder mit ausserordentlichen Gefahren fir die Benutzerinnen und Benltzer
sowie die Nachbarschaft gehort zur Baureife ein Sondernutzungsplan.

% Aufgehoben.

Art. 106 Abs. 2
2 Insbesondere sind zulassig:

f) (geandert) ein Sondernutzungsplanrevers, wenn eine Bewilligung nur
unter der Voraussetzung erteilt werden kann, dass sich die Eigentiime-
rin oder der Eigentimer an einem kiinftigen Sondernutzungsplan betei-
ligt;

Art. 108 Abs. 1 (geandert), Abs. 2 (geandert), Abs. 2bis (neu), Abs. 3 (geandert),
Abs. 4 (geandert), AbS. 6 (neu)

" Werden Bauten oder Anlagen ohne Baubewilligung, in Abweichung von
einer Baubewilligung oder sonst rechtswidrig erstellt, verfugt die Gemeinde-
baubehdrde die Baueinstellung und setzt eine angemessene Frist zur Ein-
reichung eines nachtraglichen Baugesuchs an.

2 Wird innert angesetzter Frist kein Baugesuch eingereicht, verfiigt die Ge-
meindebaubehodrde die Entfernung oder Abanderung sowie die Wiederher-
stellung des urspriinglichen, rechtmassigen Zustands und setzt dafiir eine
angemessene Frist an.

S Kénnen die erstellten Bauten oder Anlagen nicht nachtraglich bewilligt
werden, verfiigt die zustédndige Baubewilligungsbehorde die Entfernung oder
Abanderung sowie die Wiederherstellung des urspriinglichen, rechtmassi-
gen Zustands und setzt dafiir eine angemessene Frist an. Sind mehrere
Baubewilligungsbehérden zusténdig, erfolgt die Koordination durch das ge-
mass Art. 100 zusténdige Koordinationsorgan.

® Die verfugende Behoérde beachtet die Grundsatze der Verhaltnismassigkeit
und des Gutglaubensschutzes.

13
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* Wird eine Wiederherstellungsverfiigung nicht befolgt, kann die verfigende
Behodrde auf Kosten der oder des Fehlbaren die Ersatzvornahme anordnen.
Fir die entstehenden Kosten besteht ein gesetzliches, allen eingetragenen
Belastungen vorgehendes Grundpfandrecht ohne Eintragung im Grundbuch.
Pfandrechte im Betrag von Uber Fr. 1 000.— stehen unter dem Vorbehalt des
Schutzes gutglaubiger Dritter gemass Art. 836 Abs. 2 des Schweizerischen
Zivilgesetzbuchs”).

® Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten durch Verordnung.

Art. 113 Abs. 2 (geandert), AbS. 4 (gedndert)

2Wo es die Interessen des Waldes zulassen, kann das Amt fiir Raum und
Wald fir unbewohnbare Bauten und Anlagen sowie fiir Strassen, Wege und
unterirdische Anlagen einen reduzierten Abstand bewilligen. Unter den glei-
chen Voraussetzungen kann der Waldabstand fiir bewohnbare Bauten bis
auf 12 m reduziert werden.

* Die Gemeinden konnen in Nutzungsplénen den Waldabstand mit Zustim-
mung des Amtes fliir Raum und Wald bis auf 12 m verringern, wenn dies die
Ortlichen Verhaltnisse zulassen und weder Interessen des Waldes noch an-
dere offentliche Interessen entgegenstehen.

Art. 120
Aufgehoben.

Art. 121
Aufgehoben.

Art. 122a (neu)
Ersatzvornahme

! Kommt eine Gemeinde ihrer Pflicht zur Zuweisung eines Grundstlicks aus
einer Bauzone in eine Nichtbauzone (Auszonung) aufgrund der Vorgaben
des kantonalen Richtplans trotz Aufforderung nicht innert angemessener
Frist nach, kann der Regierungsrat das Verfahren zum Erlass bzw. zur An-
derung des Zonenplans an Stelle und auf Kosten der Gemeinde durchfiih-
ren.

"ZGB (SR 210)
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2 Er entscheidet Gber allfillige Einsprachen zusammen mit dem Beschluss
Uber die Planénderung.

Art. 123 Abs. 3 (neu), Abs. 4 (neu)
® Altrechtliche Weilerzonen gelten als Weilerzonen gemass Art. 33a.

* Altrechtliche Quartier- und Gestaltungspléne gelten als Uberbauungspléne
gemass Art. 39.

Art. 124 Abs. 1 (geandert)

' Auf laufende Verfahren sind die neuen Bestimmungen anzuwenden.

Art. 126
Aufgehoben.

Der Erlass bGS 621.11 (Steuergesetz), Stand 1. Januar 2018, wird wie folgt
geandert:

Art. 129 Abs. 1
' Als Aufwendungen sind anrechenbar:

e) (neu) Mehrwertabgaben nach Art. 56a ff. des Gesetzes liber die Raum-
planung und das Baurecht.

Keine Fremdaufhebungen.

V.

Diese Anderung untersteht dem fakultativen Referendum.

YBauG (bGS 721.1)
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Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten.
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Baugesetz, Teilrevision (RPG-Revision 2012)

1400.3181, 2. Lesung - Beilage 2.2

Fassung gemass 1. Lesung Kantonsrat vom 30. Oktober 2017

Entwurf Regierungsrat, 10. April 2018
Entwurf PK, 18. Mai 2018

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen @)

Art. 1

Zweck

' Das Gesetz dient der Umsetzung des RPG und bildet die Grundlage fiir raum-
planungs- und baurechtliche Massnahmen des Kantons und der Gemeinden.

¢ Es verfolgt folgende Ziele:
a) eine zweckmassige, insbesondere haushalterische, Nutzung des Bodens;
b) die Forderung einer sinnvollen und geordneten Entwicklung der Besiedlung;

c) den Schutz der Ortsbilder, Landschaften und der natirlichen Lebensgrundla-
gen vor Beeintrachtigung.

Die Interessen der Bevdlkerung und der Wirtschaft, inklusive der Landwirtschaft,
sollen dabei Bericksichtigung finden.

® Es legt ausserdem die baurechtlichen Erfordernisse an Bauten und Anlagen
fest. Das sind insbesondere Gestaltung, Sicherheit, Hygiene, Energieverbrauch,
Umweltschutz und Nachbarinteressen.

Art. 2

Geltungsbereich

' Das Gesetz ist anwendbar auf alle raumwirksamen Tatigkeiten von Privaten
und der 6ffentlichen Hand. Es regelt insbesondere:

a) die Raumplanung;

b) die Erschliessung;
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c) die Baulandumlegung und Grenzbereinigung;
d) die Eigentumsbeschrankungen;

e) den Schutz der Natur, der Landschaft sowie von Ortsbildern und Kulturobjek-
ten;

f) das formelle und das materielle 6ffentliche Baurecht.

% Die Verfahrensbestimmungen des Gesetzes, namentlich jene iiber die Verfah-
renskoordination, finden stets Anwendung, wenn Planungstatigkeiten wahrzu-
nehmen oder im Rahmen der Erstellung oder Anderung einer Baute oder Anlage
Verfligungen zu erlassen sind.

Art. 3

Generelle Zusténdigkeiten

' Dem Regierungsrat obliegt die Oberaufsicht (iber die Raumplanung und die
Anwendung des 6ffentlichen Baurechts .

* Das Departement Bau und Volkswirtschaft férdert und iiberwacht den Vollzug
dieses Gesetzes und erfiillt im Ubrigen alle Aufgaben, die nicht anderen Behor-
den oder Stellen tUbertragen sind. Es kann zur korrekten, einheitlichen Gesetzes-
anwendung behdrdenverbindliche Weisungen erlassen. Der kantonale Baukoor-
dinationsdienst (BKD) sorgt fiir die Koordination der erstinstanzlichen Verfahren.
Er ist dafiir besorgt, dass die beteiligten Amter und Fachstellen ihren Aufgaben
zeitgerecht nachkommen.

® Die Gemeinden erfiillen die Funktion der értlichen Planungs-, Baubewilligungs-
und Baukontrollbehérden.

* Die Zustandigkeit von Gemeindeparlamenten gemass den Reglementen der
Gemeinden bleibt vorbehalten.

" Art. 41 und 43 des Gemeindegesetzes (bGS 151.11)
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Art. 4
Delegation und Ubertragung hoheitlicher Aufgaben

' Der Gemeinderat kann seine Befugnisse als Baubewilligungs- und Baukontroll-
behdrde sowie als Vertreter in regionalen Gremien an eine ihm untergeordnete
Kommission oder Verwaltungsstelle Ubertragen.

2 Fir den Vollzug kénnen die zustandigen Behdrden 6ffentlich-rechtliche Kérper-
schaften, Private oder private Organisationen beiziehen und diesen namentlich
Priif-, Kontroll- und Uberwachungsaufgaben iibertragen. Die zustandige Behorde
erteilt den zum Vollzug beigezogenen Dritten Leistungsauftrage und Gberpriift
periodisch deren Tatigkeit. Die Ausstandsregeln finden Anwendung”.

2. Kapitel: Planungsrecht (2)

1. Abschnitt: Allgemeines 2.1,

Art. 5

Grundsatze der Planung

' Die mit Planungsaufgaben betrauten Behérden richten sich nach den Grunds-
atzen des RPG? und sorgen insbesondere daflr, dass

a) der Landwirtschaft das gut geeignete Kulturland erhalten bleibt. Die wirtschaft-
liche, rationelle Nutzung muss gewahrleistet bleiben,

b) die natirlichen Lebensgrundlagen bewahrt und aufgewertet werden, insbeson-
dere durch Schutz von Landschaften besonderer Schénheit, Aussichtspunkten,
Bachlaufen, Grundwasser und Quellen, wertvollen Baumbestanden und Feld-
geholzen, Lebensraumen schutzwirdiger Tiere und Pflanzen sowie durch die
Revitalisierung und die Wiederinstandstellung der veranderten naturlichen Le-
bensraume und Landschaften; beachtet werden dabei die Grundsatze der
Nachhaltigkeit und der Verhaltnismassigkeit,

" Art. 8 des Gesetzes liber die Verwaltungsrechtspflege (VRPG; bGS 143.1)
2 Art. 1und 3 RPG
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c) die traditionellen Streusiedlungen, der appenzellische Haustyp sowie schiit-
zenswerte Ortsbilder und Kulturobjekte erhalten bleiben,

d) ein angemessenes Angebot an gut geeignetem Bauland, insbesondere durch
zeitgerechte Erschliessung und eine aktive Bodenpolitik, sichergestellt wird und

e) gunstige Bedingungen fur die Erhaltung und Begriindung von Wohnraum und
Arbeitsplatzen geschaffen werden.

* Die Planungstrager koordinieren ihre Planungen untereinander. Sie stimmen sie
nach Méglichkeit insbesondere mit den geografisch benachbarten Planungstra-
gern ab.

Art. 6

Information und Mitwirkung der Bevdlkerung

! Kantons- und Gemeindebehdrden informieren die Bevélkerung rechtzeitig tiber
die Ziele, den Ablauf und die Ergebnisse ihrer Planungen.

* Sie lassen die Bevélkerung und nachgeordnete Behdrden in geeigneter Weise
mitwirken. Zu eingehenden Vorschlagen nehmen sie wenigstens gesamthaft
Stellung.

® Die Gemeinden regeln Information und Mitwirkung bei der kommunalen Nut-
zungs- und Richtplanung in ihren Reglementen.

* Die Plane nach diesem Gesetz sind offentlich.
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2. Abschnitt: Raumplanung des Kantons (.2)

I. Richtplanung des Kantons .21,

Art. 7

Ziele

' Die Richtplanung des Kantons sorgt fiir eine optimale Abstimmung der raum-
wirksamen Tatigkeiten und Planungen der Gemeinden, der Regionen und des
Kantons. Sie zeigt als Planungsziel die anzustrebende raumliche Entwicklung

des Kantonsgebietes auf.

% Der Richtplan als Ergebnis der Richtplanung zeigt auf, in welcher zeitlichen Ab-
folge und mit welchen Mitteln die Erreichung des Planungsziels vorgesehen ist.

Art. 8

Elemente der Richtplanung

' Als Grundlage fiir den Erlass des Richtplans liefert die Richtplanung des Kan-
tons Informationen Uber:

a) die rdumliche Entwicklung des Kantons;

b) diejenigen Gebiete, die sich fur die Landwirtschaft eignen, sowie jene, die be-
sonders schon, wertvoll oder fur die Erholung oder als naturliche Lebensgrund-
lage bedeutsam sind;

c) diejenigen Gebiete, die durch Naturgefahren oder schadliche Einwirkungen
erheblich bedroht sind;

d) den Stand und die anzustrebende Entwicklung der Besiedlung, des Verkehrs,
der Ver- und Entsorgung sowie der offentlichen Bauten und Anlagen;

e) den Raumbedarf der Gewasser bezlglich der Sicherstellung des Hochwasser-
schutzes und der dkologischen Funktionen;

f) Aufwertungsgebiete mit Defiziten im Bereich des Natur- und Landschaftsschut-
zes und mit einem hohen Aufwertungspotenzial.
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* Die Richtplanung beriicksichtigt die Planungen des Bundes, die Richtplane der
Nachbarkantone sowie regionale Entwicklungskonzepte und Plane.

® Kantonale Behérden, Gemeinden, Zweckverbande und gemeinwirtschaftliche
Unternehmen sind zur Mitarbeit verpflichtet und haben die von ihnen verlangten
Grundlagen zur Verfiigung zu stellen.

Art. 9
Inhalt und Wirkung

! Inhalt und Form des Richtplans richten sich nach der Bundesgesetzgebung"’.

% Der Richtplan ist fiir die Behoérden des Kantons und der Gemeinden verbindlich.

Er ist insbesondere bei der Uberarbeitung bestehender und der Erarbeitung neu-
er Gemeinderichtplanungen, Nutzungs- sowie Sondernutzungsplane zu beach-
ten.

Art. 10
Erfolgskontrolle

' Das Departement Bau und Volkswirtschaft tiberpriift die im Richtplan vorgese-
henen Massnahmen und Prozesse regelmassig in Hinsicht auf ihre zeitliche und
inhaltliche Verwirklichung.

Art. 10a

Verkehrsinfrastrukturen in Agglomerationen

' Der Kanton kann einer kantonsiibergreifenden beitragsberechtigten Trager-
schaft fur die vom Bund mitfinanzierten Verkehrsinfrastrukturen in Agglomeratio-
nen gemass Art. 17a—17d des Bundesgesetzes Uber die Verwendung der
zweckgebundenen Mineraldlsteuer” beitreten.

% Der Regierungsrat schliesst zu diesem Zweck mit anderen Kantonen und Ge-
meinden Vereinbarungen Uber die Tragerschaft sowie die Planung und Umset-
zung der Agglomerationsprogramme ab.

" Insbesondere Art. 6 ff. RPG und Art. 4 ff. der Raumplanungsverordnung (RPV; SR 700.1)
2 MinVG (SR 725.116.2)



http://www.lexfind.ch/link/Bund/700.1/de
http://www.lexfind.ch/link/Bund/725.116.2/de

1400.3181, 2. Lesung - Beilage 2.2

Fassung gemass 1. Lesung Kantonsrat vom 30. Oktober 2017

Entwurf Regierungsrat, 10. April 2018
Entwurf PK, 18. Mai 2018

II. Nutzungsplanung des Kantons 2.2,

Art. 11

' Soweit kantonale oder regionale Interessen es erfordern, kann das Departe-
ment Bau und Volkswirtschaft kantonale Nutzungszonen zur langerfristigen Fest-
legung von Abbaugebieten fiir Rohmaterialien (Abbauzonen), zur Erstellung von
Deponien (Deponiezonen) sowie zur Gewinnung von erneuerbaren Energien
(Energiezonen) ausscheiden.

% In kantonalen Nutzungszonen besteht Sondernutzungsplanpflicht. Die Son-
dernutzungsplane regeln in Abbauzonen mindestens den Abbau, die Erschlies-
sung sowie die Grundziige der Endgestaltung; in Deponiezonen enthalten sie
mindestens Aussagen Uber den Deponietyp nach der technischen Verordnung
tber Abfalle", das Deponie- oder Ablagerungsvolumen, die Etappierung, die
Endgestaltung des Gelandes sowie die Erschliessung; in Energiezonen enthalten
sie mindestens Aussagen Uber die Art, Lage und Dimensionierung der Anlagen,
die Bau- und Installationsbereiche, die Erschliessung sowie die Mindestabstan-
de.

® In Abbauzonen sind der Abbau von Rohmaterialien wie Steinen, Kies, Lehm,
Sand und dergleichen sowie die dafiir notwendigen Bauten und Anlagen zulds-

sig.

* In Deponiezonen sind Deponien, Zwischenlager und dergleichen sowie die da-
fur notwendigen Bauten und Anlagen zulassig.

® Recycling- und Brechanlagen sind in Deponie- und Abbauzonen nur mit einer
zeitlichen Beschrankung zugelassen, welche sich an der Geltungsdauer der Be-
triebsbewilligung orientiert.

® In Energiezonen sind die fiir die Gewinnung von erneuerbaren Energien not-
wendigen Bauten und Anlagen zulassig.

" TVA (SR 814.600)



http://www.lexfind.ch/link/Bund/814.600/de
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ll. Erlass und Anderung der kantonalen Plane (223)

Art. 12

Erlass des kantonalen Richtplans

' Die Gemeinden sind vor dem Erlass des Richtplans anzuhéren. Der Richtplan-
entwurf ist vor Erlass wahrend 60 Tagen der Volksdiskussion zu unterstellen.

% Der kantonale Richtplan wird vom Regierungsrat erlassen und anschliessend
durch den Kantonsrat genehmigt.

® Der Regierungsrat bestimmt nach Vorliegen der Genehmigung des Bundesrats
Uber den Zeitpunkt des gesamthaften Inkrafttretens des Richtplans.

Art. 13

Anpassung und Fortschreibung des kantonalen Richtplans

' Der kantonale Richtplan ist in der Regel 10 Jahre nach Inkrafttreten gesamthaft
zu Uberprifen und wenn nétig zu Uberarbeiten. Das Verfahren entspricht dem
Erlassverfahren.

# Zur Vornahme von Einzelanpassungen als férmliche Plandnderungen ist der
Regierungsrat zustandig. Er kann dabei die Mitwirkung auf die betroffenen Ge-
meinden, Planungstrager und Interessenverbdnde beschranken.

® Anderungen, welche sich im Rahmen der bestehenden Richtplananweisungen
bewegen, gelten als Fortschreibungen. Die damit verbundenen technischen
Nachtrage werden vom Departement Bau und Volkswirtschaft vorgenommen.
Alle aufgelaufenen Nachtrage werden jahrlich 6ffentlich bekannt gemacht.

Art. 14

Erlass und Anderung kantonaler Nutzungsplane

' Die kantonalen Nutzungspldne werden nach Anhérung des Gemeinderates der

betroffenen Gemeinde durch das Departement Bau und Volkswirtschaft erlassen.

Sie sind nach dem Beschluss wahrend 30 Tagen in der betreffenden Gemeinde
offentlich aufzulegen. Die Auflage ist im kantonalen Amtsblatt bekannt zu ma-
chen.
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% Innerhalb der Auflagefrist kdnnen Berechtigte gemass Art. 111 sowie der Ge-
meinderat beim Departement Bau und Volkswirtschaft Einsprache erheben. Die
Einsprachen werden vom Departement Bau und Volkswirtschaft soweit als mog-
lich auf dem Wege der Verstandigung erledigt. Uber unerledigt gebliebene Ein-
sprachen entscheidet das Departement Bau und Volkswirtschaft.

® Die kantonalen Nutzungsplidne sind vom Regierungsrat zu genehmigen. Gegen
Einspracheentscheide des Departements Bau und Volkswirtschaft kann innert 20
Tagen beim Regierungsrat rekurriert werden. Fur das Einspracheverfahren gilt im
Ubrigen Art. 47 analog. Uber den Genehmigungsantrag und allfallige Rekurse
entscheidet der Regierungsrat in einem Beschluss.

* Die Voraussetzungen und das Verfahren zur Anderung kantonaler Nutzungs-
plane richten sich sinngemass nach den Art. 51 und 52. Das Inkrafttreten be-
stimmt sich nach Art. 50.

3. Abschnitt: Raumplanung der Gemeinden (2:3)

I. Baureglement (2.3.1)

Art. 15

Zweck und Inhalt

' Das Baureglement stellt in Ergénzung zur (ibergeordneten Baugesetzgebung
Normen zur Verwirklichung der Ziele der Raumplanung” und der Gefahrenab-
wehr bei der Errichtung, der Anderung, dem Abbruch, dem Bestand und der Nut-
zung von Bauten und Anlagen auf.

* Es beinhaltet allgemeine Bauvorschriften fiir das ganze Gemeindegebiet sowie
spezielle Bau- und Nutzungsvorschriften fiir die einzelnen Zonen. Insbesondere
werden Vorschriften erlassen Uber:

a) Art sowie minimale und maximale Intensitat der baulichen und betrieblichen
Nutzung;

" Art. 1 und 3 RPG; Art. 1 Baugesetz
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b) Bauweise;
c) Bauhdéhe und Geschosszahl;
d) Grenzabstande und Gebaudeabstande;

e) Anforderungen an die architektonische Gestaltung von Bauten und Anlagen
innerhalb der Bauzone;

f) Anforderungen an die Umgebungsgestaltung und Bepflanzung;

g) Rahmenbedingungen bei Bauarbeiten;

h) kommunale Schutzvorschriften;

i) kommunale Erschliessungsvorschriften;

j) Geblhren, Beitrage und Ersatzabgaben insbesondere fiir Autoabstellplatze.

® Mit Ausnahme der Phase der Baugesuchseinreichung bleibt das Aufstellen von
Verfahrensbestimmungen dem kantonalen Recht vorbehalten.

Art. 16

Begriffsdefinitionen, Berechnungs- und Messweisen
! Folgende Begriffe sind in allen Gemeinden einheitlich anzuwenden:

a) Intensitat der baulichen Nutzung (Ausnuitzungs-, Baumassenziffer usw.) inklu-
sive Berechnungsgrundlagen und Ausniitzungstransfer;

b) Bauweise;
c¢) Vollgeschoss, Untergeschoss, Dachgeschoss;
d) Niveaupunkt;

e) Firsthohe;
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f) Gebaudehohe;

g) Mehrlangenzuschlag;
h) Grenzabstand;

i) Gebaudeabstand;

j) Gebaudelange;

k) Kleinbauten;

[) Vorbauten;

m) An- und Nebenbauten;
n) unterirdische Bauten;
0) gewachsenes Terrain;
p) provisorische Bauten;

q) Tiefbauten.

Der Regierungsrat legt die aufgefuhrten Begriffsdefinitionen und einheitliche
Messweisen auf dem Verordnungswege fest.

* Die kantonal geregelten Begriffe gehen nach Ablauf von fiinf Jahren ab Inkraft-
treten der regierungsratlichen Verordnung den als dann noch bestehenden
kommunalen Begriffsbestimmungen vor. Bis zu jenem Zeitpunkt bzw. bis zum
Inkrafttreten neuer kommunaler Bestimmungen gelten die bisherigen Begriffsde-
finitionen sowie Berechnungs- und Messweisen.
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II. Richtplanung der Gemeinden (3.2,

Art. 17

' Der Gemeinderichtplan zeigt in den Grundziigen als Planungsziel, wie sich das
Gemeindegebiet langerfristig raumlich entwickeln soll.

% Er aussert sich zur zeitlichen Abfolge und zu den einzusetzenden Mitteln zur
Erreichung dieses Ziels. Er zeigt mindestens:

a) die langerfristige Abgrenzung und Nutzung des Baugebiets;

b) die darauf abgestimmte Ausgestaltung der Erschliessung, des Verkehrsnetzes,
der Ver- und Entsorgungsanlagen;

bb's) die Innenentwicklungsstrategie;

c) die 6ffentlichen Bauten und Anlagen;

d) die Landwirtschaftsgebiete;

e) die Schutzgebiete und die schutzenswerten Einzelobjekte;
f) die provisorischen und definitiven Grundwasserschutzzonen;

g) die Fuss- und Wanderwege gemass den separaten Richtpldnen nach der Ver-
ordnung Uber die Einfihrung des Bundesgesetzes Uiber Fuss- und Wanderwe-

ge".

d Der Gemeinderichtplan ist behérdenverbindlich. Er ist insbesondere bei der
Uberarbeitung bestehender und der Erarbeitung neuer Schutz-, Nutzungs- sowie
Sondernutzungsplane zu beachten.

" bGS 731.31



http://bgs.ar.ch/data/731.31/de
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[ll. Nutzungsplanung der Gemeinden (2:33)

Art. 18

Inhalt und Bezug zum kantonalen Recht

' Der Zonenplan bestimmt die Art und das zuldssige Mass der Nutzung des Bo-
dens im gesamten Gemeindegebiet.

% Er unterscheidet wenigstens Bauzonen und Landwirtschaftszonen. Innerhalb
der Bauzonen kdnnen auch Schutzzonen gemass den Art. 79 ff. bezeichnet wer-
den.

® Kantonale Nutzungszonen sowie Schutzzonen und -vorschriften, einschliesslich
Grundwasserschutzzonen, gehen den Nutzungsplanen der Gemeinden vor. Wi-
dersprechende Plane sind anzupassen.

Art. 19

Zonenarten

' Durch den Zonenplan kénnen folgende Arten von Bauzonen ausgeschieden
werden:

a) Kernzonen (K);

b) Wohnzonen (W);

c) Wohn- und Gewerbezonen (WG);

d) Gewerbezonen (GE);

e) Industriezonen (1);

f) Kurzonen (KU);

g) Zone fur offentliche Bauten und Anlagen (OE);

h) Intensiverholungszonen (IE);
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i) Griinzonen im Baugebiet (GRi);
i) ...
k) Verkehrsflachen im Baugebiet (VFi).

% Durch den Zonenplan kénnen folgende Arten von Nichtbauzonen ausgeschie-
den werden:

a) Landwirtschaftszonen (L);

b) Speziallandwirtschaftszonen (SL);

c) Ubriges Gemeindegebiet (UG).

d) Weilerzonen (WZ);

e) Verkehrsflachen im Nichtbaugebiet (VFa).

® Diese Grundnutzungszonen kénnen durch folgende Zonenarten {iberlagert
werden:

a) Schutzzonen der Gemeinde;

b) Zonen fur Wintersport (WS);

¢) Zonen mit Sondernutzungsplanpflicht;
d) Gefahrenzonen;

e) Grinzonen im Nichtbaugebiet (GRa).

Art. 20

Kernzonen

' Als Kernzonen kénnen Ortsteile bezeichnet werden, die bestehende oder neu
zu schaffende Zentrumsfunktion aufweisen oder dem Ort das Geprage geben.
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“ Neben Wohnbauten sind 6ffentliche Bauten und méssig stérende Betriebe mit
zentrumsbildender Funktion zulassig.

® Im Baureglement kann ein Mindestanteil an Wohnnutzungen festgelegt werden.

Art. 21

Wohnzonen

' Wohnzonen umfassen die fiir Wohnzwecke geeigneten Gebiete. Sie sollen ru-
hige und gesunde Wohnverhaltnisse gewahrleisten.

% Nichtstérende Betriebe und nichtstérende Ladengeschéfte sind zulassig.

Art. 22

Wohn- und Gewerbezonen

' In den Wohn- und Gewerbezonen sind Wohnbauten sowie massig stérende
Betriebe zulassig.

% In den fiir Wohnzwecke weniger geeigneten Gebieten kénnen fiir Wohnbauten
und bewohnte Gebaudeteile einschrankende baurechtliche Vorschriften und fur
Betriebe baurechtliche Erleichterungen erlassen werden. Ausserdem kann im
Baureglement generell oder im Zonenplan auf einzelne Zonenbezogen ein Min-
destanteil an Gewerbenutzungen vorgesehen werden.

Art. 23

Gewerbezonen

' In den Gewerbezonen sind Betriebe sowie dazugehérige Bauten und Anlagen
zulassig, die ihre Umgebung nicht Gbermassig storen.

# Im Rahmen der Nutzungsplanung kénnen bestimmte Betriebsarten aus planeri-
schen oder infrastrukturellen Griinden ausgeschlossen werden.

® Wohnungen sind nur fiir Betriebsinhabende und betrieblich an den Standort
gebundene Angestellte zulassig.
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Art. 24

Industriezonen

' In den Industriezonen sind industrielle und gewerbliche Betriebe mit erheblichen
Immissionen oder grosseren Baumassen zugelassen.

% Im Rahmen der Nutzungsplanung kénnen bestimmte Betriebsarten aus planeri-
schen oder infrastrukturellen Griinden ausgeschlossen werden.

® Wohnungen sind nur fiir Betriebsinhabende und betrieblich an den Standort
gebundene Angestellte zulassig.

Art. 25

Kurzonen

' In den Kurzonen sind nur Bauten und Anlagen zulissig, die dem Kurbetrieb und
der Erholung dienen.

* Das Baureglement kann weitere Bauten wie Wohnbauten, Hotels, Ferienwoh-
nungen, Ladengeschéfte, Kliniken usw. zulassen.

Art. 26

Zonen fir 6ffentliche Bauten und Anlagen

' In den Zonen fiir 6ffentliche Bauten und Anlagen sind nur &ffentliche oder 6f-
fentlichen Interessen dienende Bauten und Anlagen zulassig.

* Als offentliche oder dffentlichen Interessen dienende Bauten und Anlagen gel-
ten insbesondere Bauten der 6ffentlichen Verwaltung, Schulhauser, Spitéler,
Heime, Kirchen, Friedhofe, Entsorgungsanlagen sowie 6ffentliche Sport- und Er-
holungsanlagen.

® Das Baureglement bestimmt, inwieweit die Zonen fiir 6ffentliche Bauten und
Anlagen auch Sekundarnutzungen und privaten Tragerschaften offen stehen.
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Art. 27

Intensiverholungszonen

! Intensiverholungszonen sind bestimmt flr Sport- und Erholungsanlagen, Cam-
pingplatze sowie flr Bauten und Anlagen von Jugend- und Freizeitorganisationen
und dergleichen.

% Die genaue Zweckbestimmung ist im Zonenplan zu bezeichnen.

Art. 28

Griinzonen

' Griinzonen umfassen Gebiete, die nicht iberbaut und je nach Zweck nur be-
dingt bewirtschaftet werden diirfen. Sie dienen der:

a) Freihaltung von Flachen vor Uberbauung, insbesondere zum Zweck der Glie-
derung des Orts- und Landschaftsbildes, der Freihaltung von Aussichtslagen
und von Waldrandern;

b) Erhaltung und Schaffung von Erholungsanlagen;

c¢) Erhaltung von schutzwiirdigen Gegenstanden nach Art. 79 ff.;

d) Sicherung von Grundwasserschutzzonen und -arealen.

* Die genaue Zweckbestimmung ist im Zonenplan zu bezeichnen.

® Kleinbauten und Anlagen wie Gartenhauser, Schrebergarten und dergleichen

sind zuldssig, soweit sie dem festgelegten Zweck der Zone nicht entgegenste-

hen.

* Ebenfalls statthaft sind unterirdische Parkierungsanlagen inklusive der erforder-

lichen Zufahrt. Erschliessungsanlagen und Eingriffe ins Geladnde und den Natur-

haushalt sind zulassig, soweit damit die Erfillung des Zonenzwecks nicht beein-
trachtigt wird.
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® Wo es der Zweck der Zone erfordert, sind weitergehende Schutzmassnahmen
nach Art. 79 ff. zu erlassen. Werden Griinzonen zur Sicherung von Grundwas-
serschutzzonen und -arealen ausgeschieden, sind gleichzeitig die Schutzmass-
nahmen nach der Gesetzgebung tber den Gewasserschutz zu treffen.

° Die Zulassigkeit von Bauten und Anlagen in Griinzonen im Nichtbaugebiet rich-
tet sich im Ubrigen nach Art. 31.

Art. 29

Art. 30

Verkehrsflachen

! Strassen, dazugehdrige Trottoirs, Plitze, 6ffentliche Parkierungsanlagen, Bus-
haltestellen, Bahnanlagen mit Umladeeinrichtungen und Bahnstationen ohne
Fremdnutzungen werden als Verkehrsflachen bezeichnet.

# Innerhalb der Bauzonen gelegene oder langs an Bauzonen angrenzende Ver-
kehrsflachen zahlen zum Baugebiet. Bauten und Anlagen sind zulassig, soweit
sie der Strassenraumgestaltung oder -nutzung dienen. Das Uber- oder Unter-

bauen von Verkehrsanlagen bedarf der Zustimmung der zustédndigen Strassen-

baubehérde. Die Bewilligung kann mit einem Mehrwertrevers verbunden werden.

Die Bestandesgarantie von Art. 94 findet Anwendung.

® Der Regierungsrat regelt die Anrechenbarkeit von Verkehrsflachen in Zusam-
menhang mit der Ausnuitzungsberechnung auf dem Verordnungswege.

* Die Zulassigkeit von Bauten und Anlagen auf Verkehrsflachen im Nichtbauge-
biet richtet sich im Ubrigen nach Art. 31.

Art. 31

Landwirtschaftszonen

' Landwirtschaftszonen dienen der langfristigen Sicherung der Erndhrungsbasis,
der Erhaltung der Landschaft und des Erholungsraums oder dem 6kologischen
Ausgleich und sollen entsprechend ihrer verschiedenen Funktionen von Uber-
bauungen weitgehend freigehalten werden.
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% Als Landwirtschaftszonen sind Gebiete auszuscheiden, die sich fiir die landwirt-
schaftliche Bewirtschaftung oder den produzierenden Gartenbau eignen und zur
Erflllung der verschiedenen Aufgaben der Landwirtschaft bendétigt werden oder
im Gesamtinteresse landwirtschaftlich bewirtschaftet werden sollen.

° Die ZLﬂI)éissigkeit von Bauten und Anlagen richtet sich nach der Bundesgesetz-
gebung”.

Art. 32

Speziallandwirtschaftszonen

' In Speziallandwirtschaftszonen sind auch Bauten und Anlagen zul3ssig, welche

Uber eine innere Aufstockung hinausgehen und Uberwiegend oder ausschliess-

lich bodenunabhangig produzieren.

“ Die Ausscheidung von Speziallandwirtschaftszonen ist ausgeschlossen:

a) in Schutzgebieten nach Bundesrecht sowie in Gebieten mit kantonalen und
kommunalen Schutzfestlegungen, sofern sie mit deren Zielsetzungen nicht ver-
einbar ist;

b) in Fruchtfolgeflachen;

c) in Gefahrengebieten;

d) im Falle méglicher Gefahrdung des Grundwassers.

® Der Ausscheidung von Speziallandwirtschaftszonen sowie der Bewilligung von

Bauten und Anlagen nach Art. 16a Abs. 3 RPG hat eine sorgfaltige Interessen-

abwagung vorauszugehen. Diese orientiert sich an den Zielen und Grundsatzen

des RPG. Von besonderem Gewicht sind dabei:

a) die gestalterische Einordnung der Bauten und Anlagen in die Landschaft;

b) der Immissionsschutz hinsichtlich nachbarschaftlicher Nutzungen;

" Art. 16a und Art. 24 ff. RPG
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c) die Ausrichtung auf bestehende Infrastrukturanlagen wie Strassen, Versor-
gungs- und Entsorgungseinrichtungen usw.;

d) der Anschluss an bestehende Hofgruppen oder Siedlungsteile, soweit dies
zumutbar ist.

* Der Bestand bestehender Anlagen, die {iber eine innere Aufstockung im Sinne
von Art. 16a Abs. 2 RPG hinausgehen, bleibt gewahrleistet. Erweiterungen set-
zen voraus, dass eine Speziallandwirtschaftszone ausgeschieden wurde.

® Die Gemeinde ist in Speziallandwirtschaftszonen von der Erschliessungspflicht
entbunden.

Art. 33
Ubriges Gemeindegebiet

' Das (ibrige Gemeindegebiet umfasst dasjenige Gebiet ausserhalb der Bau- und
Landwirtschaftszonen, das fiir eine spatere bauliche Entwicklung vorgesehen
oder fur keine bestimmte Nutzung geeignet ist.

# Bauten und Anlagen sind zuldssig, wenn

a) die Voraussetzungen nach Art. 31 erflillt sind und

b) eine spatere bauliche Entwicklung der Gemeinde nicht beeintrachtigt wird.

Art. 33a

Weilerzonen

' Weilerzonen dienen der Erhaltung der traditionell entstandenen Siedlungsstruk-
tur und der massvollen Nutzung der bestehenden Bauvolumen". Sie umfassen
vom Hauptsiedlungsgebiet klar abgetrennte Kleinsiedlungen, bestehend aus
mindestens flinf bewohnten Gebauden in enger raumlicher Beziehung.

" Art. 33 der Raumplanungsverordnung (RPV; SR 700.1)



http://www.lexfind.ch/link/Bund/700.1/de
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% In Weilerzonen kénnen bestehende Gebaude zu Wohnzwecken oder zu massig
stoérenden Betrieben umgenutzt werden. Neubauten sind nicht zuldssig. Sofern
innerhalb des Volumens keine geeigneten Raumreserven vorhanden sind, kon-
nen Erweiterungen im Umfang von maximal 30 % der bestehenden Bruttoge-
schossflache zugelassen werden. Im Ubrigen gilt Art. 31.

® Der kantonale Richtplan weist die méglichen Gebiete fiir Weilerzonen aus.

* Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten durch Verordnung.

Art. 34

Zonen fur Wintersport

' Zur Offenhaltung von Aufstiegs-, Abfahrts-, Langlauf- und Ubungsgelande so-
wie Schlittenbahnen kénnen Zonen fur Wintersport ausgeschieden werden.

% Bauten und Anlagen sind zulassig, soweit sie dem Zweck der Zone nicht entge-
gen stehen.

Art. 35

Zonen mit Sondernutzungsplanpflicht

' Als Zonen mit Sondernutzungsplanpflicht kdnnen zusammenhangende Teilge-
biete ausgeschieden werden, deren Erschliessung, Uberbauung oder Erneue-
rung fur die Entwicklung der Gemeinde besonders bedeutsam sind. Die Gemein-
de legt im Zonenplan den Zweck des Sondernutzungsplans fest.

* Die Erstellung von Bauten und Anlagen in Zonen mit Sondernutzungsplanpflicht
setzt einen rechtskraftigen Sondernutzungsplan voraus.
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Art. 36

Gefahrenzonen

! Gefahrenzonen umfassen Gebiete, die aus Sicherheitsgriinden, namentlich
wegen Rutsch-, Steinschlag-, Lawinen- oder Hochwassergefahr, nur unter si-
chernden Massnahmen Uberbaut werden durfen.

% In Gefahrenzonen kénnen generelle Bauverbote erlassen und Auflagen verfiigt
werden.

IV. Sondernutzungsplanung der Gemeinden (3.4,

Art. 37

Allgemeines

' Sondernutzungspline regeln die Erschliessung, die Uberbauung oder die Er-
neuerung von zusammenhangenden Teilgebieten.

# Als Sondernutzungspldne gelten:
a) Baulinienplane;
b) Uberbauungspléne;

c) Erneuerungsplane.

3

° Sondernutzungsplane sind vom Gemeinderat nach zehn Jahren zu Uberprifen
und, falls notwendig, an geanderte Verhaltnisse anzupassen.

° Rechtskréftige Sondernutzungsplane kénnen im Grundbuch angemerkt werden.




-23 -

1400.3181, 2. Lesung - Beilage 2.2

Fassung gemass 1. Lesung Kantonsrat vom 30. Oktober 2017

Entwurf Regierungsrat, 10. April 2018
Entwurf PK, 18. Mai 2018

Art. 38

Baulinienplan

' Durch den Baulinienplan wird die Erschliessung bestimmter Teilgebiete geregelt
und ihre Uberbaubarkeit mit Hilfe von Baulinien, H6henangaben und Richtungs-
punkten begrenzt.

% Baulinien bestimmen den Mindestabstand von Bauten und Anlagen gegeniiber
vorhandenen oder projektierten Verkehrsanlagen, Gewassern, Waldern und
Aussichtslagen. Baulinien gehen allen anderen Grenz- und Abstandsvorschriften
vor. Pflichtbaulinien schreiben das Bauen an die Baulinie vor.

® Insbesondere in folgenden Fallen kénnen Baulinien festgelegt werden:

a) zur Sicherung des Raumes bestehender oder geplanter Verkehrs-, Versor-
gungs- und Entsorgungsanlagen;

b) zur Begriindung von Freirdumen innerhalb des Baugebietes;

c) fir unterirdische Bauten;

d) zur Sicherung des Raumes bei Arkaden, Durchgangen und dergleichen;

e) zur Bestimmung der Lage von Bauten und Anlagen (Pflichtbaulinien);

f) zur Gestaltung von Ortsbildern, Quartieren und Aussenraumen;

g) zur Abgrenzung des Uberbaubaren Gebietes zu Gewassern und Waldern.

* Mit Hilfe von Niveaulinien entlang von Strassenachsen oder von Niveaupunk-
ten, die der Hohe des Schwerpunktes des Gebaudegrundrisses auf dem ge-
wachsenen Boden entsprechen, kann die Hohenlage von Bauten und Anlagen

bezeichnet werden.

® Zwischen Richtungspunkten kann dergestalt Raum freigehalten werden, dass
eine mdglichst direkte Verkehrsverbindung madglich ist.
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Art. 39

Uberbauungsplan

' Der Uberbauungsplan regelt die Uberbauung eines Teilgebiets mit Sonderbau-
vorschriften.

% Der Uberbauungsplan besteht aus einem Plan, allfalligen Beilageplanen, den
Sonderbauvorschriften sowie einem Planungsbericht. Der Planungsbericht zeigt
mindestens die Ziele und die Schritte zur Realisierung des Uberbauungsplans
auf.

® Die Sonderbauvorschriften prazisieren die in der jeweiligen Zone geltenden
Vorschriften. Durch Sonderbauvorschriften kdnnen insbesondere geregelt wer-
den:

a) Bauweise (offen, geschlossen);

b) Anordnung und Gliederung der Bauten;

c) Grésse und Abstande der Bauten;

d) Firstrichtung und Dachformen;

e) Materialwahl und Fassadengestaltung;

f) Ausstattung mit Gemeinschaftsanlagen, Parkplatzen und Kinderspielplatzen;
g) Anordnung, Gestaltung und Bepflanzung der Freirdume;

h) Freihaltung von Aussichtspunkten und -lagen;

i) Nutzungsintensitat;

j) Versorgung und Entsorgung;

k) Landumlegung und Grenzbereinigung;

[) Kostenregelungen, insbesondere Perimeterbeitrdge fir Gemeinschaftsanlagen;
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m) Festlegung gemeinsamer Energieversorgungsanlagen und Anschluss an
Energieverteilnetze.

Art. 40

Erneuerungsplan

' Der Erneuerungsplan regelt die Erneuerung eines weitgehend iiberbauten Teil-
gebiets mit Sonderbauvorschriften. Das betreffende Teilgebiet muss im Zonen-
plan als Zone mit Sondernutzungsplanpflicht zum Zweck der Erneuerung ausge-
schieden sein.

% Der Erneuerungsplan besteht aus einem Plan, allfalligen Beilageplanen, den
Sonderbauvorschriften sowie einem Planungsbericht. Der Planungsbericht zeigt
mindestens die Ziele und die Schritte zur Realisierung des Erneuerungsplans
auf.

® Die Sonderbauvorschriften prazisieren die in der jeweiligen Zone geltenden
Vorschriften. Der Inhalt der Sonderbauvorschriften richtet sich nach Art. 39 Abs.
3.

Art. 41

Verhéltnis der Sonderbauvorschriften zu den in der jeweiligen Zone geltenden Vorschriften

' Die Sonderbauvorschriften diirffen dem Zweck der jeweiligen Zone nicht wider-
sprechen. Abweichungen von den in der jeweiligen Zone geltenden Vorschriften
sind unter Beachtung der nachfolgenden Einschrankungen zulassig:

a) Mittels Uberbauungsplan darf bei der Geschosszahl hdchstens um ein Vollge-
schoss und bei der Intensitat der Nutzung héchstens um 10 % abgewichen
werden.

b) Mittels Erneuerungsplan darf bei der Geschosszahl héchstens um ein Vollge-
schoss abgewichen werden.

* Abweichungen bei der Geschosszahl und bei der Intensitat der Nutzung diirfen
nur gewahrt werden, wenn
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a) die Anordnung und Gliederung der Bauten in der Planung enthalten sind,

b) die Grosse des Grundstlickes die Abweichungen rechtfertigt und die Interes-
sen der Nachbarn nicht erheblich beeintrachtigt werden und

c) in Bezug auf die architektonische Gestaltung, die Wohnhygiene sowie auf die
Eingliederung in die bauliche und landschaftliche Umgebung eine wesentliche
Qualitatssteigerung nachgewiesen ist.

® Wird mittels Uberbauungs- oder Erneuerungsplan bei der Geschosszahl oder
bei der Intensitat der Nutzung von den in der jeweiligen Zone geltenden Vor-
schriften abgewichen, so ist in der 6ffentlichen Auflage ausdriicklich darauf hin-
zuweisen. Die Abweichungen sind in geeigneter Weise mit Planen oder Modellen
darzustellen. Der Gemeinderat kann zusatzlich die Visierung anordnen.

Art. 42

Ausarbeitung der Sondernutzungsplane

' Der Gemeinderat erarbeitet und erlasst Sondernutzungsplane von Amtes we-
gen oder auf Begehren der Mehrheit von Grundeigentimerinnen und Grundei-
gentumern, denen zugleich mehr als die Hélfte des einzubeziehenden Gebiets
gehort.

2

* Antragsberechtigte Grundeigentiimerinnen oder Grundeigentiimer kénnen dem
Gemeinderat eigene, unverbindliche Planentwirfe zur Beschlussfassung vorle-
gen. Sie haben den Gemeinderat vorgangig Uber die Inangriffnahme der Planung
in Kenntnis zu setzen. Der Gemeinderat orientiert nach Absprache mit weiteren
betroffenen Behdérden Uber diejenigen Rahmenbedingungen, welche ihn im kon-
kreten Fall bei der Priifung des Plans leiten werden.
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V. Erlass und Anderung von Gemeinderichtplanen (2zs)

Art. 43

Erlass des Gemeinderichtplans

' Der Gemeinderichtplan wird vom Gemeinderat erlassen und bedarf der Ge-
nehmigung durch den Regierungsrat. Er ist vorgangig dem Departement Bau und
Volkswirtschaft zur Vorpriifung einzureichen.

% Der Gemeinderat bestimmt nach vorliegender Genehmigung des Regierungsra-
tes Uber den Zeitpunkt des gesamthaften Inkrafttretens des Gemeinderichtplans.

Art. 44

Anpassung und Fortschreibung des Gemeinderichtplans

' Der Gemeinderichtplan ist in der Regel 10 Jahre nach Inkrafttreten gesamthaft
zu Uberprifen und wenn nétig zu Uberarbeiten. Das Verfahren entspricht demje-
nigen zum Erlass des Plans.

% Zur Vornahme von Einzelanpassungen als férmliche Plananderungen ist der
Gemeinderat zustandig. Solche Anpassungen sind dem Amt fir Raum und Wald
zur Vorprifung einzureichen und bedurfen der Genehmigung des Departements
Bau und Volkswirtschaft.

® Anderungen, welche sich im Rahmen der bestehenden Richtplananweisungen
bewegen, gelten als Fortschreibungen. Die damit verbundenen technischen
Nachtrage werden vom Gemeinderat vorgenommen. Diese Nachtrage werden
jahrlich 6ffentlich bekannt gemacht.

VI. Erlass und Anderung von Nutzungsplanen und Baureglemen-
ten ©2s3s)

Art. 45
Vorpriifung

' Baureglemente und Zonenpléne sind dem Departement Bau und Umwelt, Son-
dernutzungsplane dem Amt fiir Raum und Wald vor der 6ffentlichen Auflage zur
Vorprifung einzureichen.
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Art. 46
Offentliche Auflage

' Nutzungspléne und Zonenvorschriften des Baureglements sind wahrend 30
Tagen o6ffentlich aufzulegen.

'®* Bei der Auflage von Sondernutzungsplénen sind die Grundeigentiimerinnen
und Grundeigentimer, deren Grundstiicke im Plangebiet oder nicht mehr als 30
m vom Plangebiet entfernt liegen, schriftlich zu benachrichtigen.

* Die Auflage ist ffentlich bekannt zu machen. Innerhalb der Auflagefrist kdnnen
schriftliche Einsprachen mit bestimmten Begehren und begriindet beim Gemein-
derat eingereicht werden.

® Die Legitimation zur Einsprache richtet sich nach Art. 111.

Art. 47

Einspracheverfahren

' Erfiillt die Einsprache die formellen Voraussetzungen, so versucht der Gemein-
derat, sich mit der Einsprecherin oder dem Einsprecher zu verstandigen. Falls
die Verstandigung wesentliche Anderungen zur Folge hat, ist die 6ffentliche Auf-
lage zu wiederholen.

% Kann die Einsprache nicht giitlich erledigt werden, entscheidet der Gemeinderat
daruber gleichzeitig mit seinem Beschluss zum Erlass des Nutzungsplans bzw.
der Zonenvorschriften des Baureglements. Er erdffnet der Einsprecherin oder
dem Einsprecher seinen begriindeten Einspracheentscheid unter Einrdumung
einer Frist von 20 Tagen ab Erhalt des Einspracheentscheids, innert welcher bei
Zonenplanen und Zonenvorschriften des Baureglements beim Regierungsrat
bzw. bei Sondernutzungsplanen beim Departement Bau und Volkswirtschaft Re-
kurs angemeldet werden kann.

® Mit der Rekursanmeldung sind Antrége zu stellen.




-29-

1400.3181, 2. Lesung - Beilage 2.2

Fassung gemass 1. Lesung Kantonsrat vom 30. Oktober 2017

Entwurf Regierungsrat, 10. April 2018
Entwurf PK, 18. Mai 2018

Art. 48

Erlass des Plans oder des Baureglements

' Nutzungspldne und Baureglemente werden durch den Gemeinderat erlassen
und unterstehen dem fakultativen Referendum.

2

Art. 49

Rechtsschutz und Genehmigung

' Die Rekursinstanz nach Art. 47 setzt den Rekurrierenden eine angemessene
Frist zur Begrindung des angemeldeten Rekurses. Sie entscheidet Uber den Re-
kurs zusammen mit dem Beschluss lber die Genehmigung. Zum Rekurs ist nur
legitimiert, wer am Einspracheverfahren teilgenommen hat.

% Baureglemente und Zonenplane sind dem Regierungsrat, Sondernutzungspla-
ne dem Departement Bau und Volkswirtschaft zur Genehmigung zu unterbreiten.
Diese wird erteilt, wenn der Plan bzw. das Reglement den gesetzlichen Vorschrif-
ten und der Ubergeordneten Planung entspricht und nicht als unzweckmassig
erscheint.

® Werden nur einzelne Teile des Zonenplans und der Zonenvorschriften des Bau-
reglements mit Rekurs angefochten, kann der Regierungsrat auf Antrag des Ge-

meinderates die unangefochtenen Teile genehmigen, soweit sich diese nicht auf

bestrittene Teile auswirken.

Art. 50

Inkrafttreten

' Nutzungspléne und Baureglemente treten nach Eintritt der Rechtskraft des Ge-
nehmigungsentscheides in Kraft.
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2

Art. 51

Uberpriifung und Anderungen

' Baureglemente und Nutzungsplane sind zu iberpriifen und allenfalls zu revidie-
ren, wenn sich die tatsachlichen oder rechtlichen Verhaltnisse wesentlich gean-
dert haben, wenn sich neue Aufgaben stellen oder es aus wichtigen 6ffentlichen
Interessen als geboten erscheint.

% Fiir Anderungen an Nutzungsplanen und Baureglementen ist das gleiche Ver-
fahren durchzufiihren wie fir deren Erlass.

Art. 52

Geringfiigige Anderungen an Nutzungsplanen

1

* Geringfiigige Anderungen an Nutzungsplanen unterstehen nicht dem Referen-
dum. Sie sind vor der 6ffentlichen Auflage dem Amt fir Raum und Wald zur Vor-
prifung einzureichen und bedirfen der Genehmigung des Departements Bau
und Volkswirtschaft.

® Anderungen an Nutzungsplanen gelten als geringfiigig, wenn

a) damit keine wesentlichen 6ffentlichen und nachbarlichen Interessen verletzt
werden,

b) damit keine Anderung des dem Nutzungsplan zugrunde liegenden Konzepts
einhergeht und

c) davon eine kleine Flache betroffen ist.
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4. Abschnitt: Regionale Zusammenarbeit (2.4,

Art. 53

' Zum Zwecke der gemeinsamen, koordinierten Planung und der Erfiillung regio-
naler 6ffentlicher Aufgaben kdnnen Gemeinden institutionalisierte Zusammenar-
beit betreiben.

% Insbesondere kénnen Gemeinden im Rahmen regionaler Bausekretariate die
Administration im Baubewilligungsverfahren zusammenlegen.

° Die Genehmigungspflicht fiir Statuten, Vereinbarungen und Plane sowie die
Pflic1:§1t zur Zusammenarbeit richten sich nach den Art. 28 ff. des Gemeindegeset-
zes .

3. Kapitel: Weitere raumwirksame Instrumente @)

1. Abschnitt: Vorsorgliche planerische Massnahmen (z.1)

Art. 54

Zweck und Wirkung von Planungszonen

" Innerhalb der Planungszonen darf nichts unternommen werden, was die Pla-
nung erschweren kdnnte; insbesondere kann die Behandlung der Baugesuche
sistiert werden. Der Beschluss Uber die Planungszonen umschreibt im Einzelnen,
welche baubewilligungspflichtigen Vorkehren wahrend der Geltungsdauer der
Planungszone zu unterlassen sind.

# Planungszonen kénnen fiir das ganze Gemeindegebiet, Teile davon oder ein-
zelne Grundstiicke beschlossen werden, um Vorkehren zu verhindern, welche
die Verwirklichung der laufenden oder beabsichtigten Planung verunméglichen
oder erschweren kénnten. Unter Planung sind der Erlass oder die Anderung von
Richt- und Nutzungsplanen und den dazugehdrigen Reglementen zu verstehen.

" bGS 151.11



http://bgs.ar.ch/data/151.11/de
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Art. 55

Verfahren zum Erlass von Planungszonen
! Zustandig fiir den Erlass von Planungszonen ist:

a) der Gemeinderat, wenn die Planungszone aufgrund der kommunalen Planung
erforderlich ist;

b) das Departement Bau und Volkswirtschaft, wenn die Planungszone aufgrund
der kantonalen Planung erforderlich ist.

% Planungszonen werden fiir die Dauer von hdchstens drei Jahren erlassen. Aus
wichtigen Griinden kann die Geltungsdauer durch die erlassende Behdrdeum
langstens zwei weitere Jahre verlangert werden. Werden Plane oder Reglemente
nach Art. 54 Abs. 1 wahrend der Geltungsdauer der Planungszone o6ffentlich auf-
gelegt, so verlangert sich die Wirksamkeit der Planungszone bis zum Inkrafttre-
ten der zugrunde liegenden Plane oder Reglemente.

® Der Erlass von Planungszonen ist ffentlich bekannt zu machen und der be-
troffenen Grundeigentimerschaft schriftlich mitzuteilen. Gleichzeitig ist eine Ein-
sprachefrist von 30 Tagen anzusetzen.

4 Planungszonen treten mit ihrer Bekanntgabe in Kraft. Uber Einsprachen ent-
scheidet die erlassende Behoérde. Gegen den Einspracheentscheid kann bei
kommunalen Planungszonen beim Departement Bau und Volkswirtschaft bzw.
bei kantonalen Planungszonen beim Regierungsrat innert 20 Tagen Rekurs er-
hoben werden. Gegen Planungszonen erhobene Einsprachen und Rechtsmittel
haben keine aufschiebende Wirkung.

® Planungszonen sind im Grundbuch anzumerken. Sie sind bei Rechtskraft der
zu sichernden Planung mit 6ffentlicher Anzeige aufzuheben und beim Grund-
buchamt zur L6schung anzumelden.
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2. Abschnitt: Férderung der Uberbauung (Baulandbeschaffung) z2)

Art. 56

' Die Gemeinden sorgen dafiir, dass die Bauzonen durch geeignete Massnah-
men ihrer Bestimmung zugeflhrt werden.

% Sie kdnnen insbesondere Vertrage mit den Grundeigentiimern abschliessen,
Einzonungen an Bedingungen knupfen, sich ein Kaufs-, Vorkaufs- oder Rick-
kaufsrecht an Bauland einrdumen lassen oder die entschadigungslose Planande-
rung vereinbaren.

® Wenn das offentliche Interesse es rechtfertigt, kann der Gemeinderat eine an-
gemessene Frist fiir die bestimmungsgeméasse Uberbauung setzen. Verstreicht
die Frist fUr diese Bauverpflichtung ungenutzt, steht der Gemeinde ein gesetzli-
ches Kaufsrecht zum Verkehrswert zu.

* Die Bauverpflichtung und andere 6ffentlich-rechtliche Eigentumsbeschrankun-
gen sind im Grundbuch anzumerken.

5

2a. Abschnitt: Mehrwertausgleich .2a)

Art. 56a
Mehrwertabgabe

' Die Mehrwertabgabe dient dem angemessenen Ausgleich von erheblichen Vor-
teilen, die durch Planungsmassnahmen entstehen.

2 Sie wird erhoben, wenn der entstandene Mehrwert mindestens Fr. 20 000.—
betragt.
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Art. 56b
Abgabetatbestande

' Der Mehrwertabgabe unterliegen die Vorteile, die durch folgende Planungs-
massnahmen entstehen:

a) die Zuweisung eines Grundstlicks aus einer Nichtbauzone in eine Bauzone
(Einzonung);

b) die Verbesserung der Nutzungsmaéglichkeiten eines Grundstiicks in einer
Bauzone (Aufzonung);

c) die Zuweisung eines Grundstlicks aus einer Bauzone in eine andere Bauzo-
nenart (Umzonung) und

d) die Abweichungen bei der Geschosszahl und bei der Intensitat der Nutzung in
Uberbauungs- und Erneuerungsplanen (Sondernutzungsplane).

* Die Vorteile, die durch die Ausscheidung einer kantonalen Nutzungszone ge-
mass Art. 11 entstehen, unterliegen nicht der Mehrwertabgabe.

Art. 56b
Abgabetatbestand

' Der Mehrwertabgabe unterliegen die Vorteile, die durch die Zuweisung eines
Grundstlicks aus einer Nichtbauzone in eine Bauzone (Einzonung) entstehen.
a) Gestrichen.
b) Gestrichen.

c¢) Gestrichen.

d) Gestrichen.

Art. 56¢

Bemessung des Mehrwerts

' Der Mehrwert eines Grundstiicks entspricht der Differenz seines Bodenwertes
mit und ohne Planungsmassnahme.

# Massgeblich fiir die Entstehung der Mehrwertabgabeforderung und die Bemes-
sung des Mehrwerts ist der Zeitpunkt des Eintritts der Rechtskraft der Planungs-
massnahme.

® Die massgeblichen Bodenwerte werden von der Grundstiickschitzungsbehérde
nach anerkannten Schatzungsmethoden ermittelt.

* Der bei einer Einzonung entstandene Mehrwert ist um den Betrag zu kiirzen,
der innert finf Jahren zur Beschaffung einer landwirtschaftlichen Ersatzbaute zur
Selbstbewirtschaftung verwendet wird.
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Art. 56d
Hohe der Abgabe

' Die Hohe der Mehrwertabgabe betrigt 20 % des Mehrwerts.

Art. 56e
Abgabepflicht

' Abgabepflichtig ist die Grundeigentiimerin oder der Grundeigentiimer zum Zeit-
punkt des Eintritts der Rechtskraft der Planungsmassnahme.

% Von der Abgabepflicht befreit sind der Kanton und die Gemeinden.

Art. 56f
Festsetzung der Abgabe

' Nach dem Eintritt der Rechtskraft der Planungsmassnahme setzt der Gemein-
derat die Mehrwertabgabe fest und lasst sie im Grundbuch anmerken.

% Fiir die Mehrwertabgabe besteht ein gesetzliches, allen eingetragenen Belas-
tungen vorgehendes Grundpfandrecht ohne Eintragung im Grundbuch. Pfand-
rechte im Betrag von Gber Fr. 1 000.— stehen unter dem Vorbehalt des Schutzes
gutglé1u)biger Dritter gemass Art. 836 Abs. 2 des Schweizerischen Zivilgesetz-
buchs”).

Art. 569
Falligkeit der Abgabe

' Die Mehrwertabgabe wird mit der Uberbauung oder der Verausserung des
Grundstucks fallig.

% Bei der Uberbauung tritt die Falligkeit der Mehrwertabgabe mit dem Beginn der
Bauarbeiten ein.

" ZGB (SR 210)



http://www.lexfind.ch/link/Bund/210/de
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® Bei der Verausserung tritt die Falligkeit der Mehrwertabgabe mit dem Ubergang
des Eigentums auf einen neuen Rechtstrager ein. Als Verausserung gelten Ei-
gentumswechsel und Rechtsgeschéfte, die wirtschaftlich einem Eigentumswech-
sel gleichkommen. Ausgenommen sind Eigentumswechsel durch Erbgang (Erb-
folge, Erbteilung, Verméchtnis), Erbvorbezug oder Schenkung sowie unter Ehe-
gatten zur Abgeltung von giter- und scheidungsrechtlichen Anspriichen.

* Bei der Verausserung eines Teils des Grundstiicks wird die Mehrwertabgabe
anteilig fallig.

Art. 56h
Meldepflicht

' Die Gemeindebaubehdrde teilt dem Gemeinderat den Beginn der Bauarbeiten
mit.

*Das Grundbuchamt meldet dem Gemeinderat jede 6ffentliche Beurkundung
eines auf die Ubereignung eines Grundstlicks gerichteten Vertrags und jede
Handanderung, sofern eine festgesetzte Mehrwertabgabe angemerkt ist.

Art. 56i
Bezug der Abgabe

' Nach dem Eintritt der Falligkeit verfiigt der Gemeinderat den Bezug der Mehr-
wertabgabe und stellt Rechnung.

* Die Zahlungsfrist betragt 60 Tage ab Rechnungsstellung. Auf dem Abgabebe-
trag wird nach Ablauf der Zahlungsfrist, ungeachtet eines allfalligen Rechtsmittel-
verfahrens, ein Verzugszins geschuldet. Die Hohe des Verzugszinses entspricht
dem Verzugszinssatz fir Staats- und Gemeindesteuern.

® Die Abgabeforderung verjahrt 10 Jahre nach Eintritt der Falligkeit.
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Art. 56j

Kantonaler Mehrwertabgabefonds

! Die auf Einzonungen erhobene Mehrwertabgabe fliesst in einen kantonalen
Fonds, aus dem zweckgebundene Beitrage an die Gemeinden ausgerichtet wer-
den. Der Fonds ist Bestandteil der Staatsrechnung.

% Beitragsberechtigt sind Gemeinden, die nach den Vorgaben des kantonalen
Richtplans zur Zuweisung eines Grundstuicks aus einer Bauzone in eine Nicht-
bauzone (Auszonung) verpflichtet sind und dafiir aufgrund eines rechtskraftigen
Urteils oder einer vom Departement Bau und Volkswirtschaft genehmigten Ver-
einbarung eine Entschadigung nach Art. 76 Abs. 2 zu leisten haben.

® Nach Massgabe der zur Verfiigung stehenden Fondsmittel kénnen weitere
Massnahmen im Sinne von Art. 5 Abs. 1ter RPG unterstiitzt werden, sofern sie
im kantonalen Richtplan vorgesehen sind. Das Nahere regelt der Regierungsrat.

' Die Mehrwertabgabe fliesst in einen kantonalen Fonds, aus dem zweckgebun-
dene Beitrage an die Gemeinden ausgerichtet werden. Der Fonds ist Bestandteil
der Staatsrechnung.

Art. 56k

Kommunaler Mehrwertabgabefonds

' Die auf Aufzonungen, Umzonungen und Sondernutzungsplanen erhobene
Mehrwertabgabe fliesst in einen Fonds der Standortgemeinde, der zweckgebun-
den fur Massnahmen nach Art. 5 Abs. 1ter RPG zu verwenden ist. Der Fonds ist
Bestandteil der Gemeinderechnung.

* Die Gemeinde regelt das Nahere im Baureglement.

Art. 56k Geldscht.

Art. 56l

Vertrage uber den Mehrwertausgleich

' Die Gemeinden sind im Rahmen von Aufzonungen, Umzonungen und Son-
dernutzungsplanen berechtigt, mit der oder dem Abgabepflichtigen vertraglich
statt einer Geldleistung eine Sach- oder Dienstleistung zu vereinbaren, die mit
dem Bauvorhaben in unmittelbarem Zusammenhang steht. Die von der oder dem
Abgabepflichtigen zu erbringende Sach- oder Dienstleistung ist betraglich zu be-
ziffern und wird an die geschuldete Mehrwertabgabe angerechnet oder tritt an
deren Stelle.

Art. 56| Geldscht.
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* Der Gemeinderat legt den Vertrag zusammen mit der Planungsmassnahme
offentlich auf und lasst ihn im Grundbuch anmerken.

® Uber die geschuldete Mehrwertabgabe hinaus kénnen die Gemeinden von der
oder dem Abgabepflichtigen fir Vorteile von Planungsmassnahmen keine weite-
ren Leistungen oder Abgaben verlangen.

3. Abschnitt: Erschliessung ¢3)

Art. 57

Grundsatz

' Die Gemeinden sorgen fiir die zeit- und sachgerechte Erschliessung der
Bauzonen. Sie sind fir den Unterhalt und den Betrieb der 6ffentlichen Erschlies-
sungsanlagen verantwortlich.

® Die Erschliessungspflicht der Gemeinden umfasst mindestens die Verkehrsan-
lagen und die Werkleitungen fiir die Wasser- und Energieversorgung sowie flir
die Abwasseranlagen.

° Die Gemeinden kdnnen Erschliessungsaufgaben an &ffentlich-rechtliche oder
privatrechtliche Versorgungswerke, wie Flurgenossenschaften, abtreten. In die-
sem Fall obliegen die Erschliessungspflichten dem Versorgungswerk.

Art. 58

Erschliessungsiibersicht

' Der Gemeinderat zeigt in einem Ubersichtsplan auf, welche Teile der Bauzone
aufgrund abgeschlossener Planung und Erschliessung baureif sind oder voraus-
sichtlich binnen finf Jahren baureif gemacht werden kénnen.

* Die Erschliessungsiibersicht ist 6ffentlich.
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Art. 59

Erschliessungsprogramm

' Der Gemeinderat erstellt ein Erschliessungsprogramm, welches die zeitliche
Abfolge der Erstellung aller fur die Bauzonenerschliessung notwendigen Anlagen
aufzeigt.

% Das Erschliessungsprogramm
a) ist mit der Finanzplanung der Gemeinde koordiniert,

b) bericksichtigt die bauliche Entwicklung der Gemeinde und die Nachfrage nach
Bauland,

c) ist auf die Nutzungsplanung von Kanton und Gemeinde abgestimmt,

d) basiert auf der Erschliessungsiibersicht und den Erschliessungskonzepten wie
dem Generellen Entwasserungsprojekt (GEP) und der generellen Wasserver-
sorgungsplanung.

® Das Erschliessungsprogramm ist behdrdenverbindlich, im Verfahren fiir Ge-
meinderichtplane zu erlassen, laufend mit der Finanzplanung zu koordinieren
und zu veréffentlichen. Andert die Nutzungsplanung, ist es entsprechend anzu-
passen.

Art. 60

Erschliessungsreglement

' Die Gemeinden erlassen ein Erschliessungsreglement. Soweit nicht Spezialreg-
lemente wie Strassen-, Wasser- oder Abwasserreglemente die entsprechenden
Bestimmungen enthalten, regeln sie darin mindestens:

a) die Bemessungsgrundlagen und die Tarife fir die Grundeigentiimerbeitrage an
Erschliessungsanlagen;

b) die Modalitaten der Erhebung der Grundeigentiimerbeitrage (Schuldpflicht,
Falligkeit, Stundung usw.);
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c) die Voraussetzungen fir die Ubernahme privater Erschliessungsanlagen durch
die Gemeinde.

* Die Gemeinden sind dafiir besorgt, dass ausreichende Rechtsgrundlagen im
Sinne von Abs. 1 vorhanden sind, wenn Erschliessungsaufgaben an Versor-
gungswerke Ubertragen werden.

® Die Erschliessungsreglemente geméss Abs. 1 bediirfen der Genehmigung
durch den Regierungsrat.

Art. 61

Kostenverteilung

' Die Gemeinden regeln in ihren Reglementen die Verteilung der Erschliessungs-
kosten.

* Der Gemeindeanteil an Erschliessungsanlagen gilt als gebundene Ausgabe,
sofern die Gemeinden in ihren Reglementen nichts anderes vorsehen.

Art. 62

Beitrdge von Grundeigentiimerinnen und Grundeigentimern

' Erwachsen Grundstiicken durch die Erstellung von Erschliessungsanlagen
Sondervorteile, haben die Grundeigentimerinnen und Grundeigentimer ange-
messene Beitrage zu entrichten.

* Die Erschliessungsbeitrage sind im Verhéltnis zu den Vorteilen zu bemessen.
Sie durfen in ihrem Gesamtbetrag die Hohe der Anlagekosten nicht Gbersteigen.

® Einzelheiten regeln die Gemeinden im Reglement. Zu beachten ist die Spezial-
gesetzgebung flr einzelne Erschliessungsanlagen.




-41 -

1400.3181, 2. Lesung - Beilage 2.2

Fassung gemass 1. Lesung Kantonsrat vom 30. Oktober 2017

Entwurf Regierungsrat, 10. April 2018
Entwurf PK, 18. Mai 2018

Art. 63

Perimeterplan

' Der Gemeinderat erstellt fiir jedes Erschliessungsprojekt einen Perimeterplan,
in welchem die beitragspflichtigen Grundeigentiimerinnen und Grundeigentiimer
sowie deren Beitrag bezeichnet werden. Bei Erschliessungsprojekten, welche die
Beitragspflicht von weniger als sechs Grundstiicken zur Folge haben, kann da-
rauf verzichtet werden.

% Der Perimeterplan ist wahrend 30 Tagen 6ffentlich aufzulegen. Die Auflageist
offentlich bekannt zu machen. Die beitagspflichtigen Grundeigentiimerinnen und
Grundeigentiimer sind anzuschreiben. Innert der Auflagefrist kann beim Gemein-
derat Einsprache erhoben werden.

® Der rechtskraftige Perimeterplan hat die Wirkung eines vollstreckbaren gericht-
lichen Urteils.

* Vorbehalten bleibt die Spezialgesetzgebung fiir einzelne Erschliessungsanla-
gen.

Art. 64

Vorfinanzierung durch Grundeigentimerinnen und Grundeigentimer

' Die Gemeinde kann Erschliessungsanlagen unter zinsloser Bevorschussung
durch bauwillige Grundeigentimerinnen oder Grundeigentimer vor dem im Er-
schliessungsprogramm vorgesehenen Zeitpunkt erstellen, wenn:

a) ein entsprechendes, vom Gemeinderat genehmigtes Projekt vorliegt;

b) ein vom Gemeinderat genehmigter 6ffentlich-rechtlicher Vertrag Gber die Fi-
nanzierung vorliegt, welcher auch die Modalitdten der Beitragsriickzahlung re-
gelt;

c) der Gemeindebeitrag fur die Ruckfinanzierung bewilligt ist, es sei denn, die
Grundeigentiimerschaft verzichtet von Anfang an auf die Rickerstattung oder
im o6ffentlich-rechtlichen Vertrag wird festgelegt, dass die Ruckerstattung unter
dem Vorbehalt der Bewilligung des Gemeindebeitrags erfolgt.
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Art. 65

Selbsterschliessung

' Die Gemeinde kann Grundeigentiimerinnen und Grundeigentimer erméachtigen,
Erschliessungsanlagen vor dem im Erschliessungsprogramm vorgesehenen
Zeitpunkt selbst zu projektieren und zu erstellen, wenn:

a) ein entsprechendes, vom Gemeinderat genehmigtes Projekt vorliegt;

b) ein vom Gemeinderat genehmigter 6ffentlich-rechtlicher Vertrag tber die Mo-
dalitdten wie den Zeitpunkt der Ubernahme von Rechten und Pflichten durch
die Gemeinde, Anschlussmoglichkeiten und Mitfinanzierung der Nachbarn,
Enteignungsfragen usw. vorliegt;

c) keine wesentlichen Interessen entgegenstehen.

% Planung und Bau der Erschliessungsanlagen stehen unter der Aufsicht der
Gemeinde.

® Betreffend die Regelung der Finanzierung der durch Grundeigentiimerinnen
oder Grundeigentimer projektierten und erstellten Erschliessungsanlagen ist
Art. 64 anwendbar.

* Nach Ablauf der im Erschliessungsprogramm vorgesehenen Fristen steht be-
troffenen Grundeigentiimerinnen und Grundeigentiimern nach Massgabe von
Art. 19 Abs. 3 RPG ein Anspruch auf Selbsterschliessung zu.

Art. 66

Benltzung bestehender Erschliessungsanlagen

! Hinterliegende und Nachbarinnen oder Nachbarn kénnen vom Gemeinderat
ermachtigt werden, eine bestehende private Erschliessungsanlage zu benutzen,
wenn:

a) dies raumplanerisch zweckmassig ist;

b) die Erschliessung des betreffenden Grundstlicks auf anderem Wege nicht zu-
mutbar und zweckmassig ist;
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c) dies flir das belastete Grundstiick als zumutbar erscheint.

* Der Gemeinderat verfiigt nach Anhérung aller Betroffenen auf Gesuch derjeni-
gen Grundeigentiimerinnen oder Grundeigentiimer hin, welche das Recht bean-
spruchen wollen.

° Belastete Grundeigentiimerinnen und Grundeigentiimer sind zu entschadigen.
Kommt eine Einigung uber die Entschadigung nicht zustande, wird diese durch
das Obergericht nach Rechtskraft der Ermachtigungsverfigung festgesetzt.

Art. 67

Neuerschliessung Uber benachbarte Grundstuicke

! Unter den in Art. 66 aufgefiihrten Voraussetzungen kann der Gemeinderat
Grundeigentiimerinnen und Grundeigentiimern ein Enteignungsrecht zur Bean-
spruchung benachbarter Grundstiicke fiir eigene Erschliessungsanlagen einrau-
men. Das Recht kann nur fur Erschliessungsanlagen beansprucht werden, die
zur Erlangung der Baureife unabdingbar sind.

“ Das Verfahren richtet sich nach Art. 66.

4. Abschnitt: Landumlegung und Grenzbereinigung 4)

Art. 68

Zweck

' Die Baulandumlegung soll die bestehende Parzellenordnung in der Weise auf
die Nutzungsplanung abstimmen, dass sich die Grundstiicke in Lage, Form und
Grosse fur eine recht- und zweckmassige bauliche Nutzung eignen.

* Insbesondere dient die Baulandumlegung:

a) der optimalen Umsetzung der rechtskraftigen Nutzungsplanung;

b) als Begleitmassnahme zur Nutzungsplanung;

c) der Erschliessung von Bauzonen;
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d) der Ausscheidung von Land fiir Bauten und Anlagen, die zur Erfiillung 6ffentli-
cher Aufgaben erstellt werden sollen.

Art. 69
Umlegungsgebiet

' Das Umlegungsgebiet umfasst Grundstiicke in der Bauzone. Es kénnen auch
anstossende Grundstlicke ausserhalb der Bauzone zur Arrondierung und Ent-
flechtung einbezogen werden.

Art. 70

Einleitung der Baulandumlegung
' Der Gemeinderat leitet das Umlegungsverfahren ein, wenn

a) ein oder mehrere Grundeigentimerinnen oder Grundeigentimer dies beantra-
gen,

b) die Realisierbarkeit der Nutzungsplanung eine Umlegung erfordert oder
c) der Gemeinderat dies als zweckmassig erachtet.

* Der Beschluss, eine Baulandumlegung einzuleiten, kann nur zusammen mit
dem Umlegungsperimeter angefochten werden.

Art. 71
Verfahren

' Der Umlegungsperimeter wird durch den Gemeinderat bestimmt. Eigentiimerin-
nen und Eigentimer von Grundstiicken, die innerhalb des Perimeters oder unmit-
telbar daran angrenzend liegen, kénnen innert der Auflagefrist von 30 Tagen
beim Departement Bau und Volkswirtschaft Rekurs erheben. Sobald Uber allfalli-
ge Rekurse rechtskraftig entschieden ist, gilt die Baulandumlegung als beschlos-
sen. Bleibt der Perimeter unangefochten, erklart der Gemeinderat die Bauland-
umlegung als beschlossen.
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“ Alle Eigentiimerinnen und Eigentiimer von Grundstiicken, die innerhalb des
rechtskraftigen Perimeters liegen, sind zur Teilnahme an der Baulandumlegung
verpflichtet. Der Einbezug der Grundstlicke in den Umlegungsperimeter wird im
Grundbuch angemerkt.

° Der Regierungsrat regelt auf dem Verordnungswege die Einzelheiten der
Durchfiihrung der Baulandumlegung. Er regelt dabei mindestens die folgenden
Gegenstande:

a) Vollzugsorgan;

b) Massnahmen zur Sicherung der Baulandumlegung;
¢) Modalitaten der Neuzuteilung;

d) Wertausgleich;

e) Flachen fur den Gemeinbedarf;

f) massgebender Wert;

g) Bereinigung der Rechte und Lasten;

h) Erstellung und Auflage des Neuzuteilungsplans;

i) Genehmigung durch des Departements Bau und Volkswirtschaft und Eintrag im
Grundbuch;

j) Ausgleichszahlungen und Umlegungskosten;

k) Baulandumlegung nach Vereinbarung.
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Art. 72

Vereinfachtes Verfahren der Grenzregulierung

' Behindert der ungiinstige Verlauf der Grenze zwischen zwei Grundstiicken die
zweckmassige Uberbauung oder eine andere Nutzung eines Grundstiicks, nimmt
der Gemeinderat von sich aus oder auf Antrag einer Eigentimerin oder eines
Eigentimers die Grenzregulierung vor, sofern dem betroffenen Nachbargrund-
stlck kein wesentlicher Nachteil erwachst.

* Die Grenze wird dabei unter bestméglicher Wahrung der Flachen der einbezo-
genen Grundstiicke angepasst.

® Im Ubrigen sind die Bestimmungen iiber die Landumlegung sinngeméss anzu-
wenden.

5. Abschnitt: Enteignung @s)

I. Formelle Enteignhung 5.1)

Art. 73

Enteignungsbefugnis

' Mit der Genehmigung der Nutzungsplane erhalt die Gemeinde das Enteig-
nungsrecht fur:

a) das innerhalb genehmigter Baulinien fir Verkehrs- und Erschliessungsanla-
gen, Freiflachen und 6ffentliche Anlagen erforderliche Land;

b) Land, welches in genehmigten Zonen fur 6ffentliche Bauten und Anlagen liegt.
# Zur Erreichung des gesetzlichen Schutzzwecks in genehmigten Schutzzonen
sowie an geschiitzten Einzelobjekten konnen Kanton und Gemeinden das Eigen-

tum und Dienstbarkeiten an Grundstiicken durch Enteignung erwerben.

® Das Verfahren richtet sich nach dem Gesetz liber die Zwangsabtretung”, ins-
besondere auch hinsichtlich der Festsetzung von Entschadigungen.

" Enteignungsgesetz (bGS 711.1)
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* Die Gemeinde kann die Ausiibung der Enteignung an Dritte einschliesslich Pri-
vate Ubertragen. Im Streitfall entscheidet der Regierungsrat.

Art. 74

Anspriiche der Grundeigentiimerinnen und Grundeigentimer

' Eigentiimerinnen und Eigentiimer von Boden in Zonen fiir 6ffentliche Bauten
und Anlagen oder in Griinzonen kdnnen verlangen, dass dort, wo der Boden vor
der Umzonung rechtlich Gberbaubar war, fur den Entzug der Baufreiheit bis zur
Ubernahme durch die Gemeinde Schadenersatz geleistet, oder dass der Boden
sofort von der Gemeinde ibernommen werde. Sind die Voraussetzungen von
Art. 5 des Gesetzes Uber die Zwangsabtretung” erfillt, kdnnen sie die Ubernah-
me des ganzen Grundstiicks verlangen.

% Der als Strassenareal ausgeschiedene Boden braucht nicht expropriiert zu wer-
den, bevor die Strasse gebaut wird. Nach Ablauf von zehn Jahren kann die
Grundeigenttiimerin oder der Grundeigentiimer jedoch verlangen, dass, wenn der
Boden weiterhin fir den Bau der Strassen reserviert bleiben muss, die Expropria-
tion durchgefiihrt oder fir den weiteren Entzug der Baufreiheit Schadenersatz
geleistet werde.

® Der Schadenersatz und der Ubernahmepreis werden im Schatzungsverfahren
gemass dem Gesetz uber die Zwangsabtretungz) festgelegt.

* Schadenersatz und Entschadigungen im Sinne dieser Bestimmung gelten als
gebundene Ausgaben.

Art. 75

Vorherige Inanspruchnahme des Bodens

' Die Gemeinden oder andere Erschliessungstriger sind berechtigt, schon vor
dem Bau einer Strasse Leitungen in die kiinftige Strassenflache zwischen den
Baulinien einzulegen, ohne zum Ersatz des Schadens, ausser dem verursachten
Sach- und Kulturschaden, verpflichtet zu sein.

" Enteignungsgesetz (bGS 711.1

)
2 Enteignungsgesetz (bGS 711.1)
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Il. Materielle Enteignung (s5.2)

Art. 76

Voraussetzungen

' Die Beschrankungen des Grundeigentums, welche sich aus diesem Gesetz,
den Baureglementen, den Nutzungsplanen sowie Schutzzonenplénen und -
verordnungen ergeben, begriinden in der Regel keinen Anspruch auf Schaden-
ersatz.

* Kommen Eigentumsbeschréankungen in ihren Wirkungen einer Enteignung
gleich, verpflichten sie zu voller Entschadigung.

Art. 77
Entschadigungspflichtige

' Alifallige Entschadigungen sind vom Gemeinwesen zu leisten, das die Eigen-
tumsbeschrankung erlassen hat. Vorbehalten bleiben die Art. 20 und 21 des
Bundesgesetzes Uber den Schutz der Gewasser" betreffend die Ausscheidung
von Grundwasserschutzzonen und -arealen.

? Liegt eine vom Kanton verfiigte Eigentumsbeschrankung vorwiegend im Inte-
resse einer Gemeinde, hat sich diese angemessen an allfélligen Entschadi-
gungsleistungen zu beteiligen.

Art. 78

Verfahren

' Uber Entschadigungsanspriiche entscheidet auf verwaltungsgerichtliche Klage
hin das Obergericht.

% Fiir die Bemessung der Entschadigung gilt der Zeitpunkt des Inkrafttretens der
eigentumsbeschrankenden Massnahme; die Verzinsung lauft von der schriftli-
chen Geltendmachung des Anspruchs aus materieller Enteignung an.

" Gewasserschutzgesetz (GSchG; SR 814.20)
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® Entschadigungsanspriiche aus materieller Enteignung verjahren nach Ablauf
von fuinf Jahren seit Rechtskraft der Eigentumsbeschrankung. Entschadigungs-
pflichtige konnen geleistete Entschadigungszahlungen im Grundbuch anmerken
lassen.

6. Abschnitt: Natur-, Landschafts-, Kulturobjekt- und Ortsbild-
schutz zs)

Art. 79

Schutzwiirdige Gegenstande

! Zur Erhaltung, Foérderung und Aufwertung von Natur und Landschaft sind ins-
besondere Massnahmen zum Schutze der folgenden Gegenstande zu treffen:

a) besonders schdne oder naturkundlich und kulturgeschichtlich wertvolle Land-
schaften;

b) Lebensraume flir schutzwirdige Tiere und Pflanzen;
c¢) Aufwertungs- und Pufferflachen;

d) kulturgeschichtlich wertvolle Ortsbilder, Baugruppen, Einzelbauten und -
anlagen;

e) dkologisch oder naturgeschichtlich bedeutsame Standorte von Baumgruppen,
Hecken, Feld- und Ufergehdlze sowie markanten Einzelbdumen;

f) stehende und fliessende Gewasser inklusive ihrem Uferbereich;
g) Findlinge und Geotope;

h) Kulturdenkmaler sowie historisch oder klinstlerisch wertvolle Einzelbauten,
Baugruppen, Bauteile und deren Umgebung sowie Anlagen wie Wege, Tro-
ckensteinmauern und dergleichen.




-50-

1400.3181, 2. Lesung - Beilage 2.2

Fassung gemass 1. Lesung Kantonsrat vom 30. Oktober 2017

Entwurf Regierungsrat, 10. April 2018
Entwurf PK, 18. Mai 2018

# Nutzungen und Massnahmen, die dem Schutz dieser Flachen und Objekte zu-
widerlaufen, sind grundsatzlich unzulassig. Die Beseitigung oder Beeintrachti-
gung von schutzwirdigen Gegenstanden darf nur bewilligt werden, wenn sich ein
Uberwiegendes, das Interesse an der Erhaltung Ubersteigendes Bedurfnis nach-
weisen lasst. Nicht vermeidbare Eingriffe sind in der Regel auszugleichen oder
zu ersetzen. Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen sind vor dem Eingriff auszufih-
ren bzw. sicherzustellen.

Art. 80

Zustandigkeiten und Schutzinstrumente

' Der Kanton ist ausschliesslich zustandig fiir den Schutz der Natur-, Land-
schafts- und Kulturwerte ausserhalb der Bauzonen, den Weilerschutz sowie den
Schutz der Ortsbilder von nationaler Bedeutung innerhalb der Bauzonen.

% Dafiir stehen dem Kanton folgende Instrumente zur Verfiigung:

a) kantonaler Richtplan;

b) kantonaler Schutzzonenplan;

c¢) kantonale Schutzverordnungen;

d) Einzelverfigungen;

e) (Bewirtschaftungs-)Vereinbarungen.

® Die Gemeinden sind ausschliesslich zustandig fur den Schutz der Natur-, Land-
schafts- und Kulturwerte innerhalb der Bauzonen, ausgenommen die Ortsbilder
von nationaler Bedeutung.

* Die Gemeinden verfiigen (iber die folgenden Instrumente:

a) Gemeinderichtplan;

b) Zonenplan;

c¢) Sondernutzungsplan;
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d) kommunale Schutzverordnungen;
e) Einzelverfligungen;
f) Vereinbarungen.

® Die regierungsratliche Verordnung regelt Inhalt und Form der kantonalen und
kommunalen Instrumente.

® Der Regierungsrat vereinbart mit dem Bund mehrjahrige Programmvereinba-
rungen in den Bereichen des Naturschutzes sowie des Kulturobjekt- und Orts-
bildschutzes. Betragt der Kantonsanteil an den Programmkosten mehr als

1,8 Mio. Franken, ist die Genehmigung des Kantonsrates erforderlich.

Art. 81

Eigentumsbeschrankungen und Leistungspflichten

' Mit dem kantonalen Schutzzonenplan sowie mit kantonalen und kommunalen
Schutzverordnungen, Einzelverfigungen und Vereinbarungen kénnen Eigen-
tumsbeschrankungen wie Bauverbote, Abbruchverbote und Baubeschrankungen
sowie Vorschriften und Leistungspflichten zur Nutzung, Bewirtschaftung, Be-
pflanzung, den Zutritt und den Unterhalt erlassen werden.

Art. 82

Landschaftsschutzzonen

' Landschaftsschutzzonen umfassen besonders schone sowie naturkundlich oder
kulturgeschichtlich wertvolle Landschaften.

% In Erganzung zu den Gestaltungsbestimmungen von Art. 112 haben Bauten,

Anlagen und landschaftsverandernde Massnahmen erhéhten Anforderungen in
Bezug auf die Gestaltung, Farbgebung und Einpassung ins Landschaftsbild zu
genugen.

® Neubauten, Umbauten und Renovationen haben sich der herkémmlichen Bau-
art insbesondere in Bezug auf die Gliederung und Verkleidung der Fassaden, die
Fensterteilung und die Umgebungsgestaltung anzupassen.
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* Sport- und Erholungsanlagen, grosse Rutschbahnen, Campingplétze,
Schwimmbassins und andere Bauten, die nicht direkt der Bewirtschaftung des
Bodens dienen, sind nicht zulassig. Kleinere Sport- und Erholungsanlagen wie
kleine Skilifte kdnnen bewilligt werden, wenn sie mit dem Schutzzweck der Zone
vereinbar sind und die Erschliessung geregelt ist.

Art. 83

Naturschutzzonen

' Naturschutzzonen umfassen Lebensrdaume fiir schutzwiirdige Tiere und Pflan-
zen sowie Gebiete, die vor zusatzlichen Beeintrachtigungen und Einwirkungen
geschiitzt werden oder als Aufwertungsgebiete, dem 6kologischen Ausgleich, der
Vernetzung oder der Pufferung bestehender Naturschutzzonen dienen sollen.

% Naturschutzzonen kénnen differenziert werden, insbesondere in Zonen fiir
Streuwiesen, Magerheuwiesen, Wiesen/Weiden mit seltenen Pflanzenbestanden,
extensiv genutzte Weiden sowie Ubrige Naturschutzzonen mit natirlicher Vielfalt
oder natlrlichen Prozessen. Zum Schutz frei lebender Wildtiere kdnnen Wildru-
hezonen ausgeschieden und mit Beschrankungen der Zuganglichkeit, insbeson-
dere mit Weggeboten, belegt werden.

® Nutzungen und Massnahmen, die den Schutzbestrebungen zuwider laufen und
insbesondere die geschuitzte Tier- und Pflanzenwelt beeintrachtigen kénnten,
sind unzuladssig. Untersagt sind namentlich schadigende Eingriffe in den Was-
serhaushalt und in die Bodenbeschaffenheit. Eigentimerinnen und Eigentimer
von innerhalb der Naturschutzzonen gelegenen Grundstiicken sind verpflichtet,
die Schutzwurdigkeit der Gebiete langfristig zu erhalten.

* Bauten und Anlagen diirfen in den Naturschutzzonen nur bewilligt werden, so-
weit sie fur die land- und forstwirtschaftliche Nutzung erforderlich sind, den nattir-
lichen Wert des Gebietes nicht beeintrachtigen und nicht ausserhalb der Schutz-
zonen erstellt werden kénnen.

Art. 84

Ortsbildschutzzonen nationaler Bedeutung

! Ortsbildschutzzonen dienen dem Schutz besonders schéner, kulturgeschichtlich
wertvoller Ortsbilder.
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* Die Proportionen und der urspriingliche Charakter der wertvollen Bauten, Bau-
gruppen und ihrer Umgebung sowie der Freiraume soll gewahrt bleiben.

® Neubauten, Umbauten und Renovationen haben sich an die bestehenden Bau-
ten in Bezug auf die Gebaudeform und -stellung, die Dachform, Dachneigung
und Dachgestaltung, die Firsthdhe, die Fassadengliederung sowie die Farbge-
bung und die Art der Materialien anzupassen. Abweichende Lésungen dirfen nur
bewilligt werden, wenn sie zumindest gleichwertig sind.

* Abbriiche werden nur bewilligt, wenn die Erhaltung der vorhandenen Bausub-
stanz nicht méglich oder in Abwagung des kiinstlerischen oder historischen Wer-
tes nicht sinnvoll ist und wenn die entstehende Liicke im Ortsbild nicht stért oder
die Ausfiihrung eines bewilligten Neubaus gesichert ist.

Art. 85

Hausergruppen und Weiler

' Als «Hausergruppe, Weiler» werden besonders schone, kulturgeschichtlich und
historisch wertvolle Ansammlungen von Bauten bezeichnet.

* Der urspriingliche Charakter der Bauten, Hausergruppen und ihrer Umgebung
soll gewahrt, verbessert oder wiederhergestellt werden.

* Neubauten, Umbauten und Renovationen haben sich der herkémmlichen Bau-
art, insbesondere in Bezug auf die Gliederung und Verkleidung der Fassaden,
die Fensterteilung und die Umgebungsgestaltung anzupassen.

* Abbriiche werden, soweit sie aufgrund des RPG zuldssig sind, nur bewilligt,
wenn kein historischer Wert vorliegt und wenn die entstehende Licke die Hau-
sergruppe oder den Weiler nicht stért oder die Ausflihrung eines bewilligten Neu-
baus gesichert ist.

Art. 86

Natur- und Kulturobjekte

' Als Naturobjekte sind dkologisch oder naturgeschichtlich bedeutsame Baum-
gruppen, Hecken, markante Einzelbdume, Teiche, Wasserfalle, Findlinge und
Einzelgeotope und dergleichen zu bezeichnen.
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% Als Kulturobjekte sind Kulturdenkmaler sowie andere historisch oder kiinstle-
risch wertvolle Einzelbauten, Baugruppen und Bauteile sowie Anlagen wie Wege,
Trockensteinmauern und dergleichen zu bezeichnen.

® Die geschiitzten Natur- und Kulturobjekte sind in inrem Charakter und in ihrer
schutzwiirdigen Substanz langfristig zu erhalten. Die Grundeigentiimerinnen und
Grundeigentimer sind verpflichtet, sie dem Schutzzweck entsprechend zu pfle-
gen und zu unterhalten.

* Die Schutzwiirdigkeit der Natur- und Kulturobjekte ist durch die verfiigende Be-
horde zu Uberprifen, sofern sich die Verhaltnisse erheblich geandert haben. Die
Eigentimerinnen und Eigentimer kénnen von sich aus eine Uberprifung bean-

tragen.

® Bauten und Anlagen sind so zu gestalten, dass sie geschiitzte Natur- und Kul-
turobjekte nicht beeintrachtigen und in ihrer optischen Wirkung dem Schutzziel
nicht widersprechen.

Art. 87

Instand- und Wiederherstellung

! Ist der Weiterbestand eines Schutzobjekts wegen Vernachldssigung der Unter-
haltspflicht gefahrdet, so kann die zustandige Behorde nach vorangegangener
Mahnung den Bau auf Kosten der Eigentiimerin oder des Eigentimers soweit
instandstellen lassen, dass sein Weiterbestand gesichert ist.

* Werden Schutzobjekte zerstdrt oder beeintrachtigt, kann in sinngeméasser An-

wendung von Abs. 1 die Wiederherstellung des urspriinglichen Zustandes ange-
ordnet werden. Zustandig ist diejenige Behoérde, welche die Unterschutzstellung
erlassen hat.

® Grundeigentiimerinnen und Grundeigentiimer, denen die Ersatzvornahme im
Sinne dieses Artikels angedroht wird, kénnen verlangen, dass das verfigende
Gemeinwesen das Schutzobjekt Gbernimmt.
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Art. 88
Verfahren

! Kantonale Schutzzonenplane und Schutzverordnungen werden vom Departe-
ment Bau und Volkswirtschaft erlassen und sind vom Regierungsrat zu genehmi-
gen. Das Verfahren zum Erlass und zur Anderung richtet sich nach Art. 14.

* Kommunale Schutzverordnungen werden vom Gemeinderat erlassen und sind
vom Departement Bau und Volkswirtschaft zu genehmigen. Das Verfahren zum
Erlass richtet sich im Ubrigen nach den Art. 45-49, jenes zur Anderung nach den
Art. 51 und 52.

® Die Schutzzonenplane und -verordnungen werden mit ihrer Auflage rechtswirk-
sam. Geschitzte Kulturobjekte sind im Grundbuch anzumerken.

* Zustandig zum Erlass von Einzelverfiigungen und dem Abschluss von Verein-
barungen gemass Art. 80 sind der Gemeinderat bzw. das Departement Bau und
Volkswirtschaft.

Art. 89

Ausfiihrungsbestimmungen
' Der Regierungsrat regelt durch Verordnung:
a) Inhalt und Form der in Art. 80 aufgefihrten Schutzinstrumente;

b) das Feststellungsverfahren nach Art. 14 Abs. 5 der Verordnung Uber den Na-
tur- und Heimatschutz";

c) die Zustandigkeiten im Bereich des Natur- und Heimatschutzes;
d) die Fachstellen gemass Art. 26 Abs. 1 NHV.

e) das Verfahren fir die Erstellung von Solaranlagen nach Art. 18a RPG.

" NHV (SR 451.1)
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7. Abschnitt: Kostentragung und Férdermassnahmen 7))

Art. 90

Grundsatze der Kostentragung

' Der Kanton tragt die Kosten der kantonalen Richt-, Nutzungs- und Schutzzo-
nenplanung.

* Die Gemeinden tragen die Kosten der kommunalen Richt-, Nutzungs- und
Schutzzonenplanung sowie der Erschliessungsibersicht und des Erschlies-
sungsprogramms.

® Die Kosten der Sondernutzungsplane und Teilzonenplane gehen zulasten jener
Grundeigentiimerinnen und Grundeigentiimer, denen dadurch Vorteile erwach-
sen. Die Gemeinden kénnen sich an diesen Kosten beteiligen.

* Die gemass dieser Bestimmung auf die Gemeinden entfallenden Kosten gelten
als gebundene Ausgaben.

® Der Regierungsrat koordiniert das Beitragswesen in den Bereichen Denkmal-
pflege, Forstwirtschaft, Heimatschutz, Landwirtschaft, Naturschutz, Raumpla-
nung und Umwelt. Er kann zu diesem Zweck sowie zum Zusammenspiel der Bei-
tragsgewahrung mit dem Baubewilligungsverfahren Richtlinien erlassen.

Art. 91

Art. 91a

Foérderung von Arealentwicklungen

' Der Kanton kann die Entwicklung von Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauarea-
len von kantonalem Interesse unterstitzen. Zu diesem Zweck kann er insbeson-
dere Dienstleistungen Dritter flr Arealentwicklungsprozesse mitfinanzieren oder
Projektbeitrage gewahren.
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Art. 91b

Férderung von Altbausanierungen

! Zur Férderung der Sanierung von Altbauten kénnen Kanton und Gemeinden die
Analyse der baulichen Substanz und die Entwicklung von Sanierungskonzepten
mit Beitrdgen unterstltzen. Die geférderten Projekte missen Uberwiegend
Wohnzwecken dienen.

% Der Unterstiitzungsbeitrag des Kantons betrigt maximal ein Drittel der anfal-
lenden Kosten, héchstens aber 3‘000 Franken.

Art. 92

Beitrage an Denkmalpflege-, Natur- und Heimatschutzmassnahmen

' Kanton und Gemeinden leisten nach Massgabe der kantonsratlichen Verord-
nung Beitrage an folgende Denkmalpflege-, Natur- und Heimatschutzmassnah-
men:

a) Unterhalt, Instandstellung und Erwerb von Kulturobjekten sowie Massnahmen
im Interesse der Erhaltung geschutzter Orts- und Landschaftsbilder;

b) Unterhalt, Instandstellung und Erwerb von Grundstlicken in Naturschutzzonen
sowie von Naturobjekten und anderen Flachen mit erheblichem naturschitzeri-
schem Interesse;

c) Massnahmen im Interesse des dkologischen Ausgleichs;

d) Erhaltung bedrohter Tier- und Pflanzenarten.

# Mit Beitragen kénnen auch Massnahmen im Interesse des Umgebungsschutzes
bei Objekten und Gebieten gemass Abs. 1 lit. a und b unterstiitzt werden. Ferner
werden ausgewiesene land- und forstwirtschaftliche Ertragsausfalle als Folge
von Massnahmen im Interesse des Naturschutzes abgegolten.

® Beitrage der Gemeinden an Unterhalt und Instandstellung geméss Abs. 1 lit. a
und b gelten als gebundene Ausgaben.
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* Beitrage an Natur- und Heimatschutzmassnahmen kénnen grundsatzlich nur
soweit mit anderen Beitrdgen auf dieselbe Flache und fir denselben Zweck ku-
muliert werden, bis die Hohe des vereinbarten Beitrages gedeckt ist. Beitrage im
Anwendungsbereich der Verordnung Uber die Direktzahlungen an die Landwirt-
schaft" werden, sofern die Voraussetzungen erfilllt sind, mit folgender Auszah-
lungsprioritat ausgerichtet:

1. Sockelbeitrage nach der Direktzahlungsverordnung (Grundbeitrag);

2. Zusatzbeitrag nach Verordnung Uber die regionale Férderung der Qualitat und
der Vernetzung von 6kologischen Ausgleichsflachen in der Landwirtschaft?;

3. Bonusbeitrag fur zusatzliche Leistungen oder Erschwernisse nach der kantons-
ratlichen Beitragsverordnung (Beitrag fir Bewirtschaftungserschwernisse).

Ausserhalb des Anwendungsbereichs der Direktzahlungsverordnung werden
Grundbeitrage und Beitrage flir Bewirtschaftungserschwernisse nach der kan-
tonsratlichen Beitragsverordnung ausgerichtet.

® Bei gleichzeitiger Beitragsberechtigung fiir Beitragsleistungen nach der Wald-
gesetzgebung liegt die Anspruchsprioritat auf jenen Beitragen.

4. Kapitel: Bauordnungsrecht )

1. Abschnitt: Voraussetzungen des Bauens (1)

Art. 93
Bewilligungspflicht

' Bauten, Anlagen und Vorkehren mit planungsrechtlichen oder baupolizeilichen
Auswirkungen sind baubewilligungspflichtig. Insbesondere gilt dies fur:

a) die Erstellung, die wesentliche Anderung (einschliesslich der wesentlichen
Zweckanderung) und den Abbruch von Gebauden, Gebaudeteilen und sonsti-
gen Bauten und Anlagen;

"' Direktzahlungsverordnung (DZV; SR 910.13)
2 OQV (SR 910.14)
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b) wesentliche Terrainveranderungen.

% Sofern es sich nicht um Arbeiten an einem Schutzobjekt oder in der Ortsbild-
schutzzone handelt, bediirfen keiner Baubewilligung im Sinne dieses Gesetzes:

a) Bauvorhaben, die nach der Gesetzgebung des Bundes nicht der kantonalen
Bauhoheit unterliegen;

b) Bauvorhaben, die durch andere Gesetze umfassend geregelt sind, soweit in

diesen Verfahren sichergestellt ist, dass die Bestimmungen dieses Gesetzes
und der kantonalen und kommunalen Ausflihrungserlasse eingehalten werden;

c¢) Unterhaltsarbeiten;
d) geringfligige Bauvorhaben;

e) fur eine kurze Dauer erstellte Bauten und Anlagen.

Art. 94

Bestandesgarantie innerhalb der Bauzonen

' Der Weiterbestand, der Unterhalt und die zeitgemasse Erneuerung bestehen-
der Bauten, die der Nutzungsordnung oder den Bauvorschriften nicht entspre-
chen, bleiben gewahrleistet.

* Eine Zweckanderung oder eine angemessene Erweiterung kann bei Bauten
gemass Abs. 1 gewahrt werden, wenn:

a) die Bauten urspriinglich rechtmassig erstellt wurden;

b) der Widerspruch zum geltenden Recht nicht wesentlich verstarkt wird;

c) keine wesentlichen 6ffentlichen Interessen verletzt werden.
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® Der Wiederaufbau im fritheren Umfang von Bauten geméss Abs. 1, die durch
Elementargewalt, Feuer oder Explosion zerstort wurden, ist innert finf Jahren
seit dem zerstérenden Ereignis zuldssig, wenn dadurch nicht wesentliche 6ffent-
liche oder nachbarliche Interessen verletzt werden. Unter denselben Bedingun-
gen zulassig ist der freiwillige Abbruch und Wiederaufbau.

* Vorkehren nach Massgabe dieser Bestimmung bediirfen in jedem Fall einer
Baubewilligung.

Art. 95

Baureife
' Bauten und Anlagen diirfen nur auf baureifen Grundstiicken erstellt werden.

* Die Baureife setzt voraus, dass sich die Lage, Form und Beschaffenheit des
Grundstiicks fiir eine gesetzeskonforme Bebauung eignen, die erforderlichen
Nutzungsplane vorliegen, eine allenfalls erforderliche Landumlegung oder
Grenzbereinigung nicht erschwert oder verunméglicht wird und das Grundstiick
erschlossen ist.

® Ein Grundstiick gilt als im Sinne dieser Bestimmung erschlossen, wenn folgen-
de Erschliessungsanlagen bestehen oder diese gleichzeitig mit dem Neubau er-
stellt werden:

a) eine fur die vorgesehene Nutzung hinreichende, rechtlich gesicherte, auch den
Bestimmungen des Gesetzes Uber die Staatsstrassen” geniigende Zufahrt,
falls notwendig mit Abstellplatzen fir Motorfahrzeuge;

b) ein gut begehbarer, direkter Zugang;

c) die erforderlichen Wasser-, Energie- und Abwasserleitungen (vorhanden bzw.
so nahe heranflihrend, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand mdglich
ist).

" Heute: Strassengesetz (StrG; bGS 731.11)
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* Ausserhalb der Bauzone richtet sich das Erfordernis der Baureife, insbesondere
der Erschliessung, im Einzelnen nach der vorgesehenen Nutzung sowie hinsicht-
lich der Anschlusspflicht an das Ver- und Entsorgungsnetz nach der Spezialge-
setzgebung.

Art. 96

Sondernutzungsplanpflicht

! Gréssere und noch weitgehend uniiberbaute Grundstucke dirfen nur bebaut
werden, wenn ein rechtskraftiger Baulinien- oder Uberbauungsplan vorliegt.

% Fiir Bauten und Anlagen mit erheblichen Auswirkungen auf die Nutzungs- und
Erschliessungsordnung, die Umwelt oder das Orts- und Landschaftsbild oder mit
ausserordentlichen Gefahren fir die Beniitzerinnen und Benitzer sowie die
Nachbarschaft gehort zur Baureife ein Sondernutzungsplan.

3

2. Abschnitt: Formelle Bauvorschriften 4.2)

I. Baubewilligungsverfahren @21,

Art. 97

Zustandigkeiten der Bewilligungsorgane

' Alle nach Massgabe von Art. 93 baubewilligungspflichtigen Bauvorhaben be-
dirfen einer Baubewilligung der Gemeindebaubehdrde.

# Einer raumplanerischen Bewilligung des Amtes fiir Raum und Wald bediirfen
zusatzlich:

a) Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone;

b) Bauvorhaben in kantonalen Schutzzonen und an Schutzobjekten gemass
Art. 79 ff.
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® Bei Bauvorhaben, die unter Abs. 2 fallen, (iberpriift das Amt fiir Raum und
Wald die grundsatzliche raumplanerische Zulassigkeit und die Einhaltung der
kantonalen Schutzvorschriften. Die Gemeinde kontrolliert in jedem Fall die Ein-
haltung der kommunalen Baupolizeivorschriften.

4 Zustandigkeiten fur weitere, besondere Bewilligungen bestimmen sich nach der
Spezialgesetzgebung, insbesondere jener Uber den Gewasserschutz, den Um-
weltschutz, die Fischerei, die Energie, den Feuerschutz, die Strassenbaupolizei,
den Zivilschutz, die Wasserbaupolizei, die Forstpolizei oder die Gewerbepolizei.

® Der Regierungsrat erldsst abschliessend Vorschriften tiber die Bewilligungs-
pflicht und das Verfahren.

Art. 98

Koordinationspflicht

' Der Umfang der Pflicht zur materiellen Koordination von Rechtsakten (Verfii-
gungen, Mitberichten, Einspracheentscheiden usw.), welche in Zusammenhang
mit der Errichtung oder Anderung von Bauten und Anlagen erforderlich sind, be-
stimmt sich nach Art. 25a RPG.

# Nicht der Koordinationspflicht gemass Abs. 1 unterstehen Rechtsakte, die
a) in Zusammenhang mit einem Bauprojekt stehen, aber keinen direkten und
gegen aussen verbindlichen Einfluss auf die Ausgestaltung des geplanten Bau-

vorhabens haben, wie etwa Subventionsverfigungen, oder

b) die aus sachlichen Griinden erst nach der Errichtung bzw. der Anderung der
betreffenden Baute oder Anlage erlassen werden kdnnen.

Art. 99

Zweck und Grundsatze der Koordination

' Die Koordination dient der inhaltlichen und zeitlichen Abstimmung der Ent-
scheide und der zligigen Abwicklung der Verfahren.
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“ Bedarf ein Vorhaben im Sinne des Art. 98 der Mitwirkung mehrerer Behérden,
so sind diese zur gegenseitigen zeitgerechten Information und Koordination ver-
pflichtet. Bewilligungsinstanzen des Bundes sind in das Verfahren einzubezie-
hen.

Art. 100

Zustandigkeiten der Koordinationsorgane
! In folgenden Fillen ist der Baukoordinationsdienst Koordinationsorgan:

a) sofern durch ein Bauvorhaben das Hoheitsgebiet mehrerer Gemeinden betrof-
fen ist;

b) sofern der Schwerpunkt der Baugesuchs- und Einsprachebehandlung bei kan-
tonalen Behorden liegt.

% Koordinationsorgan ist in folgenden Fallen die Gemeindebaubehérde:
a) sofern nur kommunale Bewilligungen zu erteilen sind;

b) sofern der Schwerpunkt der Baugesuchs- und Einsprachebehandlung bei der
Gemeinde liegt.

® Uber Zustandigkeitskonflikte aus dieser Bestimmung entscheidet der Regie-
rungsrat abschliessend.

Art. 101

Bauermittlungsverfahren

' Zur Abklarung wichtiger, konkreter Fragen im Zusammenhang mit einem Bau-
vorhaben kann von der oder dem Bauwilligen mit Zustimmung der Grundeigen-
timerin oder des Grundeigentimers ein Bauermittiungsgesuch eingereicht wer-
den. Dem Gesuch sind alle Unterlagen beizulegen, die zur Abklarung der gestell-
ten Fragen nétig sind.
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% Der Entscheid (iber das Bauermittlungsgesuch ist in der Regel nicht anfechtbar.
Steht die grundsatzliche planungsrechtliche Zulassigkeit eines Vorhabens zur
Diskussion, kann die zustandige Behorde die Moglichkeit zum Weiterzug des
Vorentscheides einrdumen.

® Wird das Baugesuch innert eines Jahres nach Vorliegen des Entscheids einge-
reicht, so ist die Bewilligungsbehoérde an diesen gebunden, soweit die rechtlichen
und tatsachlichen Verhaltnisse gleich geblieben sind.

* Der Bauermittlungsentscheid verliert jegliche Verbindlichkeit zugunsten der Ge-
suchstellerin oder des Gesuchstellers, sobald eine legitimierte Drittperson eine
dem Bauermittlungsentscheid entsprechende Baubewilligung anficht.

Art. 102

Einleitung des Bewilligungsverfahrens

' Das Baubewilligungsverfahren wird mit der Einreichung des Baugesuchs bei
der Gemeindebaubehdrde eingeleitet. Gleichzeitig sind die Stellung und das
Ausmass des Bauvorhabens zu visieren.

* Die Gemeindebaubehérde nimmt die formelle Priifung des Baugesuchs vor.
Werden die Unterlagen oder die Visierung auch nach Fristansetzung nicht ange-
passt, verweigert die Behdrde die Anhandnahme des Gesuchs.

® Sind zur Ausfilhrung des Vorhabens kantonale Bewilligungen erforderlich oder
sind noch weitere Gemeinden vom Vorhaben betroffen, leitet die Gemeindebau-
behorde die erforderliche Anzahl an Gesuchssatzen an den Baukoordinations-
dienst weiter.

* Baugesuche, die offensichtlich gegen zwingende &ffentlich-rechtliche Vorschrif-
ten verstossen, kann die Gemeindebaubehdrde mit Zustimmung des Koordina-
tionsorgans vorzeitig und ohne Publikation und Auflage abweisen.
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Art. 103
Offentliche Auflage und Einsprachen

' Das Baugesuch ist nach dessen formeller Uberpriifung wahrend 20 Tagen in
der Gemeinde o6ffentlich aufzulegen und durch 6ffentliche Anzeige bekannt zu
machen. Schriftlich zu benachrichtigen sind Anstossende sowie Grundeigenti-
merinnen und Grundeigentimer, deren Grundstticke nicht mehr als 30 m von der
geplanten Baute oder Anlage entfernt liegen.

¢ Offentlich-rechtliche und privatrechtliche Einsprachen sind wahrend der Aufla-

gefrist schriftlich mit bestimmten, begriindeten Begehren bei der Gemeindebau-

behorde einzureichen. Diese priift, ob die Einsprachen den formellen Vorausset-
zungen entsprechen.

° Die Gemeindebaubehdrde libermittelt eingegangene Einsprachen unverziiglich
der Bauherrschaft sowie dem Baukoordinationsdienst, sofern dieser nach

Art. 100 das Koordinationsorgan ist.

* Die Legitimation zur Einsprache richtet sich nach Art. 111.

t?_Einsprachen sind moéglichst auf dem Wege der Verstandigung zu erledigen.
Uber unerledigte Einsprachen befinden diejenigen Behdrden in ihrem Entscheid
Uber das Baugesuch, deren Zustandigkeit durch Einsprachepunkte berihrt wird.

® Im Einspracheverfahren werden keine Gebiihren erhoben.

Art. 104

Vereinfachtes Bewilligungsverfahren

' Bauten und Anlagen sowie Projektanderungen kénnen im vereinfachten Bewil-
ligungsverfahren abgewickelt werden, sofern keine wesentlichen 6ffentlichen und
nachbarlichen Interessen berihrt sind.

“ Beim vereinfachten Verfahren entfllt die Pflicht zur éffentlichen Auflage und zur
Aufstellung von Visieren. Schriftlich zu benachrichtigen sind Anstossende sowie
Grundeigentimerinnen und Grundeigentimer deren Grundsticke nicht mehr als
30 m von der geplanten Baute oder Anlage entfernt liegen. Einsprachen kénnen
innert 20 Tagen erhoben werden.
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® Enthalt ein Baugesuch oder eine Projektanderung im vereinfachten Verfahren
die Unterschriften samtlicher gemass Abs. 2 zu benachrichtigenden Personen,
entfallen die Anzeigepflicht und das Einspracheverfahren.

* Geringfiigige Bauvorhaben, welche keine Auswirkungen auf Dritte haben, kon-
nen in einem Meldeverfahren bewilligt werden. Der Regierungsrat regelt die Ein-
zelheiten auf dem Verordnungswege.

Art. 105

Eréffnung der Entscheide

' Die Gemeindebaubehdrde erdffnet die aus dem erstinstanzlichen Bewilligungs-
verfahren hervorgehenden Rechtsakte gleichzeitig und unter Angabedes einheit-
lichen Rechtsmittels an die Gesuchstellerin oder den Gesuchsteller sowie an all-
fallige Einsprecherinnen und Einsprecher.

% Die Gemeinden kénnen die Eréffnung der Rechtsakte im Anwendungsbereich-
von Art. 100 Abs. 1 generell dem Baukoordinationsdienst tibertragen. Die regie-
rungsratliche Verordnung regelt die Einzelheiten.

Il. Nebenaspekte des Bewilligungsverfahrens 22)

Art. 106

Auflagen und Bedingungen

' Bewilligungsentscheide kénnen mit Auflagen und Bedingungen versehen wer-
den.

* Insbesondere sind zulassig:

a) Auflagen und Bedingungen, welche geringfligige Verstésse gegen das materi-
elle Bauordnungsrecht zu korrigieren vermégen, soweit dadurch nicht die
Rechte allfalliger Einspracheberechtigter geschmalert werden;

b) ein Mehrwertrevers, wenn fir eine als Ausnahme bewilligte wertvermehrende
Aufwendung im Enteignungsfall keine Entschadigung geschuldet wird;
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c) ein Beseitigungsrevers, wenn eine Ausnahmebewilligung nur fir eine bestimm-
te Zeitdauer oder unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt wird und
die Baute entschadigungslos zu entfernen sein wird;

d) ein Zweckentfremdungsverbot, wenn eine Bewilligung nur fir einen bestimm-
ten Zweck erteilt werden kann;

e) ein Abparzellierungsverbot, wenn eine Bewilligung nur unter der Vorausset-
zung der betrieblichen Einheit erteilt werden kann;

f) ein Sondernutzungsplanrevers, wenn eine Bewilligung nur unter der Vorausset-
zung erteilt werden kann, dass sich die Eigentimerin oder der Eigentimer an
einem kiinftigen Sondernutzungsplan beteiligt;

g) eine Kautionsverpflichtung oder ein Finanzierungsnachweis fiir Pflichten, die
mit der Bewilligung verbunden sind.

° Die Bewilligungsbehérde kann Auflagen und Bedingungen im Grundbuch an-
merken lassen.

Art. 107

Personliche und zeitliche Geltung der Baubewilligung

' Die Baubewilligung gilt fiir die Gesuchstellenden und die Eigentiimerschaft des
betroffenen Grundstiicks; fur deren Rechtsnachfolgerinnen und -nachfolger gilt
sie nur, wenn die Erteilung nicht vom Nachweis persoénlicher Voraussetzungen
abhangig war.

% Die Baubewilligung erlischt, wenn mit den Bauarbeiten nicht innerhalb zweier
Jahre seit dem Eintritt der Rechtskraft und unter Berticksichtigung der Dauer all-
falliger Zivilprozesse begonnen wird oder die Bauarbeiten Ianger als ein Jahr
eingestellt bleiben.

® Aus wichtigen Griinden kann die Baubewilligung héchstens um ein Jahr verlan-
gert werden.
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* Bei provisorischen Bauten kann die Geltung von Baubewilligungen befristet
werden.

Art. 108

Entfernung vorschriftswidriger Bauten

! Werden Bauten oder Anlagen ohne Baubewilligung, in Abweichung von einer
Baubewilligung oder sonst rechtswidrig erstellt, verfigt die Gemeindebaubehérde
die Baueinstellung und setzt eine angemessene Frist zur Einreichung eines
nachtraglichen Baugesuchs an.

2 Wird innert angesetzter Frist kein Baugesuch eingereicht, verfiigt die Gemein-
debaubehorde die Entfernung oder Abanderung sowie die Wiederherstellung des
urspriinglichen, rechtmassigen Zustands und setzt daflir eine angemessene Frist
an.

P Kénnen die erstellten Bauten oder Anlagen nicht nachtraglich bewilligt wer-
den, verfligt die zustandige Baubewilligungsbehoérde die Entfernung oder Aban-
derung sowie die Wiederherstellung des urspriinglichen, rechtmassigen Zu-
stands und setzt daflir eine angemessene Frist an. Sind mehrere Baubewilli-
gungsbehdrden zustandig, erfolgt die Koordination durch das gemass Art. 100
zustandige Koordinationsorgan.

® Die verfiigende Behérde beachtet die Grundsétze der Verhaltnisméassigkeit und
des Gutglaubensschutzes.

* Wird eine Wiederherstellungsverfiigung nicht befolgt, kann die verfiigende Be-
hdrde auf Kosten der oder des Fehlbaren die Ersatzvornahme anordnen. Fir die
entstehenden Kosten besteht ein gesetzliches, allen eingetragenen Belastungen
vorgehendes Grundpfandrecht ohne Eintragung im Grundbuch. Pfandrechte im
Betrag von uber Fr. 1 000.— stehen unter dem Vorbehalt des Schutzes gut)gléubi-
ger Dritter gemass Art. 836 Abs. 2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs™").

® Diese Bestimmung ist sinngeméss auch anwendbar auf Bauruinen, welche die
Sicherheit der Bevolkerung gefahrden oder das Orts- und Landschaftsbild stéren.

" ZGB (SR 210)



http://www.lexfind.ch/link/Bund/210/de
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® Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten durch Verordnung.

[ll. Behandlungsdauer (Ordnungsfristen) .23,

Art. 109

' Der Regierungsrat legt auf dem Verordnungsweg Fristen fiir die Behandlung
von Gesuchen und Rechtsmitteln durch kantonale und kommunale Behdrden
fest.

% Behorden, die diese Fristen nicht einhalten kdnnen, haben dies vor Ablauf der
Frist unter Angabe von Grinden schriftlich dem Koordinationsorgan zuhanden
der Baugesuchstellerin oder des Baugesuchstellers mitzuteilen und eine neue
Frist fur die Erledigung anzugeben.

V. Rechtsschutz @4.2.4)

Art. 110

Rechtsmittelinstanzen

' Gegen Verfiigungen und Beschliisse, die in Anwendung dieses Gesetzes und
der Ausfihrungserlasse ergehen, kann innert 20 Tagen wie folgt Rekurs erhoben
werden:

a) gegen Verfugungen der Gemeindebaubehdrden an den Gemeinderat, sofern
mit dem kommunalen Entscheid nicht gleichzeitig kantonale Verfigungen zu
eroffnen sind;

b) gegen Verfugungen der Gemeindebaubehdérden an das Departement Bau und
Volkswirtschaft, sofern mit dem kommunalen Entscheid gleichzeitig mindestens
eine kantonale Verfigung zu erdffnen ist;

c) gegen Beschliisse der Gemeinderate an das Departement Bau und Volkswirt-
schaft;

d) gegen Verfligungen von Amtern und Fachstellen des Departements Bau und
Volkswirtschaft an das Departement Bau und Volkswirtschaft;
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e) gegen Verfiigungen von nicht dem Departement Bau und Volkswirtschaft un-
terstehenden kantonalen Amtern an das Departement Bau und Volkswirtschaft,
sofern die angefochtenen Verfiigungen im Sinne von Art. 98 koordinations-
pflichtig sind.

2 Gegen Anordnungen in Richtplanen kann erst im Rahmen der Nutzungspla-
nung rekurriert werden.

® Im Anwendungsbereich dieses Gesetzes kommen die Regeln {iber den Fristen-
stillstand nicht zur Anwendung. In der Rechtsmittelbelehrung ist auf diese Vor-
schrift hinzuweisen.

Art. 111

Legitimation

! Zu Einsprachen und Rekursen nach diesem Gesetz und den Ausfiihrungserlas-
sen ist befugt, wer durch den angefochtenen Gegenstand berlhrt ist und ein ei-
genes schutzwiirdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Anderung hat.

% Zu Einsprachen und Rekursen gegen Schutzzonenplane und Schutzverord-
nungen nach Art. 79 ff. und Zonenplane nach Art. 14 oder 18 sind auch ideelle
Vereinigungen im Kanton legitimiert, die sich nach ihren Statuten mit den Aufga-
ben des Natur- und Heimatschutzes befassen und mindestens funf Jahre vor
Einreichung des Rechtsmittels gegriindet wurden.

® Zu Eingaben mit blosser Bedeutung von kritischen Hinweisen oder Verbesse-
rungsvorschlagen ist jede Person befugt.

* Die Rekursbehdrde iberpriift die angefochtenen Verfiilgungen oder Beschliisse
auf ihre Rechtmassigkeit, Angemessenheit und raumplanerische Zweckmassig-
keit.

" Art. 7 G Uber die Verwaltungsrechtspflege (VRPG; bGS 143.1)



http://bgs.ar.ch/data/bGS 143.1/de
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3. Abschnitt: Materielle Bauvorschriften 4.3,

I. Lage, Gestaltung und Dimensionierung der Bauten @3.1)

Art. 112
Schutz des Orts- und Landschaftsbildes

' Bauten und Anlagen sind so in ihre bauliche und landschaftliche Umgebung
einzufiigen, dass eine gute Gesamtwirkung entsteht. Sie dirfen das Orts-, Quar-
tier- und Landschaftsbild nicht wesentlich beeintrachtigen.

% Ausserhalb der Bauzonen haben sich Neubauten sowie Umbauten und Reno-
vationen an traditionellen Gebauden der herkdbmmlichen Bauart zumindest in Be-
zug auf Gebaude- und Dachform sowie Material- und Farbwahl anzupassen und
die Umgebung ist mdglichst unverandert zu belassen. Untergeordnete Bauteile
wie Sitzplatze und dergleichen sind zuldssig, soweit damit das traditionelle Er-
scheinungsbild der Baute erhalten bleibt.

® Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone, die von ihrem Zweck her anbe-
stimmte Formen, Materialien oder Abmessungen gebunden sind, haben sich
mdglichst gut ins Landschaftsbild einzuordnen, insbesondere durch sorgfaltige
Standortwahl, Farbgebung und Bepflanzung.

* Ausserhalb der Bauzone obliegt die Anwendung dieser Schutzvorschriften aus-
schliesslich dem Amt fir Raum und Wald. Die Gemeinden kénnen in diesem Zu-
sammenhang Antrage stellen. Fir das Gebiet innerhalb der Bauzone kdnnen die
Gemeinden weitergehende Vorschriften aufstellen.

Art. 113

Verhéltnis zum Wald

' Bauten und Anlagen haben gegeniiber Waldrandern und Waldgrundstiicken
einen Abstand von 20 m einzuhalten.
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*Wo es die Interessen des Waldes zulassen, kann das Amt fiir Raum und Wald
fir unbewohnbare Bauten und Anlagen sowie fiir Strassen, Wege und unterirdi-
sche Anlagen einen reduzierten Abstand bewilligen. Unter den gleichen Voraus-
setzungen kann der Waldabstand flir bewohnbare Bauten bis auf 12 m reduziert
werden.

° Die Bestandesgarantie bleibt im Umfang von Art. 94 und Art. 118 sinngemass
gewabhrleistet.

* Die Gemeinden kénnen in Nutzungspldnen den Waldabstand mit Zustimmung
des Amtes fir Raum und Wald bis auf 12 m verringern, wenn dies die ortlichen
Verhaltnisse zulassen und weder Interessen des Waldes noch andere 6ffentliche
Interessen entgegenstehen.

® Die Waldabstandsflache soll in der Regel nicht in die ausniitzungsfahige
Bauzone eingeschlossen werden.

Art. 114

Verhéltnis zu Gewassern

' Der Raum entlang den éffentlichen Gewéssern steht priméar zur Gewahrleistung
des Hochwasserschutzes und der naturlichen Funktionen des Gewassers zur

Verfugung. Andere Nutzungen sind zuldssig, sofern sie gewasservertraglich aus-
gelbt werden. Die Zuganglichkeit fir Unterhaltszwecke muss gewahrleistet sein.

% Bauten und Anlagen haben, soweit das Tiefbauamt aufgrund besonderer Ge-
fahrensituationen oder grosser Gewasserbreiten keinen grésseren Abstand vor-
schreibt, gegenuber offenen 6ffentlichen Gewassern einen Abstand von mindes-
tens sechs Metern einzuhalten; ausgenommen sind Querungen durch Erschlies-
sungsanlagen und standortgebundene Bauten und Anlagen. Der Abstand be-
misst sich ab jener Linie, bis zu welcher der Boden regelmassig lberflutet wird
(Art. 199 Abs. 4 des Gesetzes uber die Einfiihrung des Schweizerischen Zivilge-
setzbuches™). Das kantonale Tiefbauamt kann Ausnahmen bewilligen.

" EG zum ZGB (bGS 211.1)



http://bgs.ar.ch/data/211.1/de
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® Den Gewasserabstand gegeniiber eingedolten Gewassern bestimmt das kan-
tonale Tiefbauamt im Einzelfall.

* Die Gewasserabstandsflache soll in der Regel nicht in die ausniitzungsfahige
Bauzone eingeschlossen werden.

Art. 115

Grenzabstande von Tiefbauten

' Der Regierungsrat regelt auf dem Verordnungswege die Grenzabstande von
Tiefbauten im Allgemeinen; im Besonderen regelt die Verordnung ausserdem die
Grenzabstande von:

a) Grabungen zur Gewinnung von Bodenbestandteilen;

b) Ablagerungen und Aufschichtungen;

c) Abfall- und Dungergruben.

Il. Technische Ausgestaltung (.3.2)

Art. 116
Sicherheit und Gesundheit

' Bauten und Anlagen sind so zu erstellen, zu betreiben und zu unterhalten, dass
weder Personen noch Sachen gefahrdet werden.

# Zum Wohnen oder Arbeiten bestimmte Bauten und Anlagen miissen dauernd
den gesundheitlichen Anforderungen gentgen.

Art. 117

Vorkehren fir Personen mit Behinderungen

' Bauten und Anlagen mit Publikumsverkehr und &ffentlichem Zugang sind so zu
gestalten, dass ihre Benltzung auch Personen mit Behinderungen mdglich ist.
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“ Bei Umbauten und Nutzungséanderungen kann auf eine behindertengerechte
Bauweise verzichtet werden, wenn der Aufwand und die Mehrkosten unverhalt-
nismassig waren oder denkmalpflegerische Griinde dagegen sprechen.

® Neubauten von Mehrfamilienhdusern mit vier und mehr Wohnungen sind ge-
mass den Grundsatzen des anpassbaren Wohnungsbaus zu erstellen. Die Zu-
gange zu den Wohnungen und Nebenrdumen sowie Aussenanlagen sind roll-
stuhlgangig zu gestalten. In schwierigen topografischen Verhaltnissen kbnnen
Ausnahmen gewahrt werden.

* Fir Bauten, die wenigstens sechs fiir Behinderte geeignete Arbeitsplitze ent-
halten, gilt Abs. 3 sinngemass.

® Wo es die Verkehrsverhaltnisse erfordern, sind bei Parkplatzen von 6ffentlichen
Gebauden und Gebauden mit erheblichem Publikumsverkehr ausreichend Park-
felder fir Rollstuhlbenutzende in der Nahe der Eingdnge vorzusehen und deut-
lich zu kennzeichnen.

[ll. Ausnahmen von der Einhaltung der materiellen Bauvorschrif-
ten z33)

Art. 118

' Von den Vorschriften dieses Gesetzes, der Baureglemente oder der Nutzungs-
plane abweichende Bewilligungen kénnen erteilt werden, wenn:

a) die durch den Zweck bestimmte besondere Form oder Stellung eines Bauwer-
kes dies ndtig macht und o6ffentliche Interessen dadurch nicht verletzt werden;

b) unter den gegebenen Verhaltnissen die Einhaltung der bestehenden Vorschrif-
ten die Bauherrschaft in unzumutbarer Weise benachteiligen wirde und 6ffent-
liche Interessen der Ausnahmebewilligung nicht entgegenstehen;

c) eine den offentlichen Interessen, namentlich den Anforderungen des Verkehrs,
der Hygiene, der Feuersicherheit, der architektonischen und ortsplanerischen
Gestaltung bedeutend besser entsprechende Uberbauung erzielt werden kann.
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% In allen Fallen darf die Ausnahme nur bewilligt werden, wenn keine Nachbarin
oder kein Nachbar dadurch in seiner aus der bestehenden Bauordnungsich er-
gebenden Stellung wesentlich beeintrachtigt wird.

® Die privaten Rechte der Nachbarinnen und Nachbarn bleiben auch gegeniiber
jeder Ausnahmebewilligung vorbehalten.

V. Ausnahmen ausserhalb der Bauzonen #.3.4)

Art. 119

Grundsatz

' Die Zulassigkeit von baubewilligungspflichtigen, zonenwidrigen Bauvorhaben
und Vorkehren ausserhalb der Bauzonen bestimmt sich nach den Vorschriften
des RPG.

Art. 120

Art. 121

5. Kapitel: Schluss- und Ubergangsbestimmungen )

Art. 122

Widerhandlungen gegen die Vorschriften dieses Gesetzes

! Vorsatzliche und fahrldssige Widerhandlungen gegen die Vorschriften dieses
Gesetzes, die Baureglemente der Gemeinden sowie andere Ausfilhrungserlasse
werden mit Busse von Fr. 500.— bis zu Fr. 50 000.— geahndet. Strafbar sind ins-
besondere auch die Ausfiihrung von Bauten ohne Bewilligung, die Abweichung
von bewilligten Planen sowie die Missachtung von Bedingungen und Auflagen.

* Die Bezahlung der Busse entbindet nicht von der behérdlich angeordneten Be-
seitigung der widerrechtlich erstellten Bauten oder Bauteile oder der Wiederher-
stellung des urspriinglichen Zustandes.
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® Zustandigkeit und Verfahren richten sich nach der Schweizerischen Strafpro-
zessordnung”.

Art. 122a

Ersatzvornahme

' Kommt eine Gemeinde ihrer Pflicht zur Zuweisung eines Grundstiicks aus einer
Bauzone in eine Nichtbauzone (Auszonung) aufgrund der Vorgaben des kanto-
nalen Richtplans trotz Aufforderung nicht innert angemessener Frist nach, kann
der Regierungsrat das Verfahren zum Erlass bzw. zur Anderung des Zonenplans
an Stelle und auf Kosten der Gemeinde durchfiihren.

% Er entscheidet (iber allfallige Einsprachen zusammen mit dem Beschluss (iber
die Plananderung.

Art. 123

Anpassung von Planen und Reglementen ans neue Recht

' Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes sind widersprechende Bestimmungen in
kommunalen Erlassen aufgehoben; an ihrer Stelle gelten die entsprechenden
Bestimmungen dieses Gesetzes.

% Richt-, Schutz- und Nutzungsplane, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes ge-
nehmigt worden sind, bleiben bis zu ihrer Anpassung in Kraft.

® Altrechtliche Weilerzonen gelten als Weilerzonen geméss Art. 33a.

* Altrechtliche Quartier- und Gestaltungsplane gelten als Uberbauungsplane ge-
mass Art. 39.

Art. 124

Ubergangsbestimmungen fiir laufende Verfahren

' Auf laufende Verfahren sind die neuen Bestimmungen anzuwenden.

" Strafprozessordnung (StPO; SR 312.0)



http://www.lexfind.ch/link/Bund/312.0/de
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Art. 125
Aufhebung bisherigen Rechts

' Das Gesetz vom 28. April 1985 (iber die Einfiihrung des Bundesgesetzesiiber
die Raumplanung (EG zum RPG)” wird aufgehoben.

% Die Verordnung vom 25. Februar 1986 (iber Baubewilligungspflicht und -
verfahren sowie Uiber das Bauen ausserhalb der Bauzonen (Bauverordnung)z)
wird aufgehoben.

° Die Art. 99 bis 106 des Gesetzes vom 27. April 1969 (iber die Einfiihrung des
Schweizerischen Zivilgesetzbuchess) werden aufgehoben.

Art. 126

Art. 127

Referendum und Inkrafttreten
' Das Gesetz untersteht dem obligatorischen Referendum.”

* Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten.”

Erlass bGS 621.11 (Steuergesetz), Stand 1. Januar 2018:

Art. 129

b) Aufwendungen

' Als Aufwendungen sind anrechenbar:

a) die nachgewiesenen Aufwendungen flir Bauten, Umbauten, Meliorationen,

1)
2)
3)

o 2

bGS 721.1 (If. Nr. 176)

bGS 721.1 (If. Nr. 206)

bGS 211.1

Angenommen in der Volksabstimmung vom 19. Oktober 2003

1. Januar 2004 (RRB vom 2. Dezember 2003; Abl. 2003, S. 1249)



http://bgs.ar.ch/data/621.11/de
http://bgs.ar.ch/data/211.1/de
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Erschliessung und andere dauernde Werterhéhungen von Grundstiicken;

b) Grundeigentiimerbeitrage, wie Strassen-, Werkleitungs- oder Perimeterbeitra-
ge;

¢) Handanderungsabgaben, Vermittlungsprovisionen in tblicher Hohe und Inser-
tionskosten;

d) Der Wert der eigenen Arbeit, sofern dieser als Einkommen in der Schweiz ver-
steuert wurde.

e) (neu) Mehrwertab%]aben nach Art. 56a ff. des Gesetzes Uber die Raumplanung
und das Baurecht”.

% Nicht als Aufwendungen anrechenbar sind die Auslagen fiir den Unterhalt und
die Verwaltung, soweit sie bei der ordentlichen Einkommensveranlagung bereits
als Abzug berlcksichtigt worden sind.

Keine Fremdaufhebungen.

V.

Diese Anderung untersteht dem fakultativen Referendum.
Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten.

1

BauG (bGS 721.1)
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